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1.1. Einführung in die rechtlichen Grundlagen 

Bedeutung für die  

Bundesverwaltung 

2021 hatten 22,3 Millionen der in Deutschland lebenden Menschen und 
damit über 27 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund.1

1 Statistisches Bundesamt vom 12.04.2022 (https://www.destatis.de/DE/Themen/Ge-
sellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html), abgerufen am 
23.1.2023; eine Person hat nach der dabei verwendeten Definition einen Migrations-
hintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staats-
angehörigkeit geboren wurde. Im Folgenden werden die Begriffe "Migrationshinter-
grund" und "Zuwanderungsgeschichte" synonym verwendet. 

 Hinter 
dieser Zahl verbirgt sich ein immenses Reservoir an Personen, auf des-
sen Nutzung die öffentliche Verwaltung gerade auch im Hinblick auf 
die in einzelnen Bereichen schwieriger werdende Gewinnung von Per-
sonal angewiesen ist. Daher ist es außerordentlich wichtig, dass die 
Bundesverwaltung Strategien entwickelt, wie auch dieser Personen-
kreis in Zukunft noch erfolgreicher für Aufgaben im Bundesdienst ge-
wonnen werden kann.2

2 Hierzu näher Baumann u. a., Ein Zeitfenster für Vielfalt. Chancen für die interkultu-
relle Öffnung der Verwaltung, Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019, S. 21 ff. 

Personalauswahl unterliegt 

rechtlichen Vorgaben 

Alle denkbaren Maßnahmen zur weiteren Stärkung der kulturellen Of-
fenheit der Bundesverwaltung bei der Personalauswahl – und damit die 
Personalverantwortlichen – stehen unter der Verpflichtung, die beste-
henden rechtlichen Rahmenbedingungen beachten zu müssen. Die Per-
sonalauswahl ist angesichts ihrer grundgesetzlichen Verankerung in 
Art. 33 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 3 GG ganz entscheidend auf der Ebene 
der Verfassung determiniert. Insofern ist es wichtig, für alle denkbaren 
Maßnahmen den rechtlichen Rahmen auf allen genannten – in vielfälti-
ger Weise miteinander verbundenen – Normebenen vor Augen zu ha-
ben, um zu zielführenden Lösungen zu kommen. In diesem ersten Ab-
schnitt der Arbeitshilfe zu den rechtlichen Grundlagen der kultursen-
siblen Personalauswahl wird daher dieser rechtliche Rahmen abge-
steckt, indem die grundlegenden Vorschriften für die Personalauswahl 
dargestellt, erläutert und in einen Zusammenhang gestellt werden. Vor 
dem Hintergrund dieses rechtlichen Rahmens werden dann im zweiten 
Abschnitt der Arbeitshilfe die konkreten Instrumente für eine kultur-
sensible Personalauswahl dargestellt. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html
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1.2. Überblick über wesentliche rechtliche Grundlagen 

Die für die Personalauswahl in unserem Zusammenhang zentralen Nor-
men sind im Überblick folgende: 

1.2.1. Grundgesetz (GG) 

Art. 33 GG 
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. 
(3) Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulas-
sung zu öffentlichen Ämtern sowie die in den öffentlichen Diensten er-
worbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Nie-
mandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu ei-
nem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen. 

Art. 3 GG 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, sei-
ner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glau-
bens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt o-
der bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden. 

1.2.2. Bundesbeamtengesetz (BBG) 

§ 8 Stellenausschreibung 
(1) Zu besetzende Stellen sind auszuschreiben. Bei der Einstellung von 
Bewerberinnen und Bewerbern muss die Ausschreibung öffentlich sein. 
Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 kann die Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung regeln. 
(2) Die Art der Ausschreibung regelt die oberste Dienstbehörde nach 
Maß-gabe des § 6 des Bundesgleichstellungsgesetzes. Sie kann diese 
Befugnis auf unmittelbar nachgeordnete Behörden übertragen. 

§ 9 Auswahlkriterien 
Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber richtet sich nach Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Ge-
schlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft, Behinderung, 
Religion oder Weltanschauung, politische Anschauungen, Herkunft, 
Beziehungen oder sexuelle Identität. Dem stehen gesetzliche Maßnah-
men zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung im Erwerbsle-
ben, insbesondere Quotenregelungen mit Einzelfallprüfung sowie zur 
Förderung schwerbehinderter Menschen nicht entgegen. 
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1.2.3. Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) 

§ 6 Arbeitsplatzausschreibung
(1) Ausschreibungen von Arbeitsplätzen müssen geschlechtsneutral er-
folgen. Es ist insbesondere unzulässig, Arbeitsplätze nur für Männer 
oder nur für Frauen auszuschreiben. Der Ausschreibungstext muss so 
formuliert sein, dass er alle Geschlechter in gleicher Weise anspricht. 
Sind Frauen in dem jeweiligen Bereich unterrepräsentiert, so sind sie 
verstärkt zur Bewerbung aufzufordern. Jede Ausschreibung, insbeson-
dere die Ausschreibungen für die Besetzung von Führungspositionen 
ungeachtet der Hierarchie-ebene, hat den Hinweis zu enthalten, dass der 
ausgeschriebene Arbeitsplatz in Teilzeit besetzt werden kann. Der Hin-
weis darf entfallen, sofern einer Besetzung in Teilzeit zwingende 
dienstliche Belange entgegenstehen. 
(2) Wenn in einem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, soll ein freier 
Arbeitsplatz ausgeschrieben werden, um die Zahl der Bewerberinnen 
zu erhöhen. Der Arbeitsplatz soll öffentlich ausgeschrieben werden, 
wenn dieses Ziel weder mit einer hausinternen noch mit einer dienst-
stellenüber-greifenden Ausschreibung erreicht werden kann. Ausnah-
men nach § 8 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbeamtengesetzes bleiben un-
berührt. 
(3) Arbeitsplatzausschreibungen müssen die Anforderungen des zu be-
setzenden Arbeitsplatzes festlegen und im Hinblick auf mögliche künf-
tige Funktionen der Bewerberinnen und Bewerber auch das vorausge-
setzte An-forderungs- und Qualifikationsprofil der Laufbahn oder des 
Funktionsbereichs enthalten. 

§ 8 Auswahlentscheidungen bei Einstellung, beruflichem Aufstieg
und der Vergabe von Ausbildungsplätzen 
(1) Sind Frauen in einem Bereich unterrepräsentiert, so hat die Dienst-
stelle sie bei gleicher Qualifikation wie ihre Mitbewerber bevorzugt zu 
berück-sichtigen  
1. bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen,
2. bei der Einstellung,
3. beim beruflichen Aufstieg,
4. bei der Versetzung, wenn ihr ein Ausschreibungsverfahren voraus-
geht, sowie 
5. bei der Abordnung und Umsetzung für jeweils mehr als drei Monate,
wenn ihr ein Ausschreibungsverfahren vorausgeht. 
Die bevorzugte Berücksichtigung ist ausgeschlossen, wenn rechtlich 
schutzwürdige Interessen überwiegen, die in der Person eines Mitbe-
werbers liegen. 
(2) Absatz 1 gilt insbesondere für
1. die Besetzung von Stellen von Beamtinnen und Beamten, von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Auszubildenden sowie von 
Richte-rinnen und Richtern, es sei denn, für die Berufung von 
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Richterinnen und Richtern ist eine Wahl oder die Mitwirkung eines 
Wahlausschusses vorgeschrieben; 

2. den beruflichen Aufstieg, es sei denn, die Entscheidung über diesen 
Aufstieg erfolgt durch eine Wahl oder unter Mitwirkung eines Wahl-
aus-schusses. 
Satz 1 schließt auch Führungspositionen ungeachtet der Hierarchie-
ebene ein. 

1.2.4. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

§ 1 Ziel des Gesetzes 
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 

§ 5 Positive Maßnahmen 
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist 
eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete 
und an-gemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen. 

§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer 
besonderen Rechtsstellung entsprechend für  
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, 
der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes 
oder eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, 
2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder, 
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, so-
weit ihre Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist. 
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1.3. Art. 33 Abs. 2 GG als verfassungsrechtlicher Rah-
men für die Gleichbehandlung im öffentlichen Dienst  

Die zentrale Norm für Fragen der Einstellung und Beförderung im ge-
samten öffentlichen Dienst ist Art. 33 Abs. 2 GG: 

"Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte." 

1.3.1. Aktuelle Bedeutung 
Objektiver  

Verfassungsgrundsatz 

Diese Regelung ist zum einen ein objektiver Verfassungsgrundsatz, der 
zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Staates das Prinzip der Bes-
tenauslese garantieren soll und bei allen Einstellungs- und Beförde-
rungsentscheidungen zu beachten ist.3

3 Vgl. nur Jachmann-Michel/Kaiser, in: v. Mangoldt/Klein, GG, 7. Auflage 2018, Art. 
33 Rdnr. 12; Battis, in: Sachs, GG, 8. Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 20. 

Zugleich  

grundrechtsgleiches Recht 

Zum anderen bewirkt die Norm eine subjektive Berechtigung für die 
Bewerber und Bewerberinnen, diese haben also einen auch gerichtlich 
überprüfbaren Anspruch auf die Einhaltung der Kriterien. Als grund-
rechtsgleiches Recht kann ihre Einhaltung nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a 
GG letztlich sogar mit der Verfassungsbeschwerde geltend gemacht 
werden.4

4 Vgl. nur Jachmann-Michel/Kaiser, in: v. Mangoldt/Klein, GG, 7. Auflage 2018, Art. 
33, Rdnr. 12; Battis, in: Sachs, GG, 8. Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 20. 

 Auf diese Weise gewährt die Norm Schutz vor Diskriminie-
rung und stärkt die Chancengleichheit. 

Verfassungspolitische  

Aktualität 

Das Grundgesetz geht also grundsätzlich von der Gleichheit aller 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger für die Besetzung von Stellen im 
öffentlichen Dienst aus. Die im Hinblick auf eine konkrete Stelle erfor-
derlichen Differenzierungen dürfen grundsätzlich allein anhand der ge-
nannten drei Kriterien erfolgen, die Berücksichtigung von Identitäten 
ist hierbei nicht vorgesehen. Auch verfassungspolitisch kann dieser An-
satz aus heutiger Sicht immer noch Aktualität beanspruchen: Auf diese 
Weise soll verhindert werden, dass beispielsweise in früheren Zeiten 
relevante Kriterien wie Herkunft, Stand, religiöse Zugehörigkeit, Ge-
schlecht, sexuelle Orientierung, Rasse oder sonstige Gruppenzugehö-
rigkeiten bei staatlichen Auswahlentscheidungen eine Rolle spielen und 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger entsprechend kategorisiert – und 
gegebenenfalls diskriminiert – werden.5

5 Siehe zu Vorgängernormen Jachmann-Michel/Kaiser, in: v. Mangoldt/Klein, GG, 7. 
Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 11. Vgl. aus der Philosophie aktuell auch Markus Gab-
riel, Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Universale Werte für das 21. Jahrhun-
dert, 2020, S. 58: "Der Gedanke, dass Menschen zu Gruppen … gehören, ist eine Abs-
traktion, die dann irreführend und sogar gefährlich werden kann, wenn wir glauben, 
einen Menschen dadurch zu verstehen oder sogar vorhersagen zu können, dass wir ihn 
einer solchen Gruppe zuordnen. Auf diese Weise entstehen Stereotype." 
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1.3.2. Geltungsbereich 
Erweiterter  

Geltungsbereich 

Über Art. 18 Abs. 1 AEUV und Art. 21 Abs.  2 EUGrC werden von 
Art. 33 Abs. 2 GG nicht nur Deutsche erfasst, sondern auch die Bürge-
rinnen und Bürger anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union; 
dies jedoch nur in den Grenzen des Art. 45 Abs. 4 AEUV6

6 Vgl. zu Art. 45 Abs. 4 AEUV näher Brosius-Gersdorf, in: Dreier, GG, 3. Auflage 
2018, Art. 33 Rdnrn. 75 ff. sowie die einfachgesetzliche Ausgestaltung in § 7 Abs. 1 
Nr. 1 a), Abs. 2 BBG und § 7 Abs. 1 Nr. 1 a, Abs. 2 BeamtStG. 

. Daneben 
können auch sonstige Nichtdeutsche im öffentlichen Dienst beschäftigt 
werden; im Einzelnen finden sich die Einstellungsvoraussetzungen hin-
sichtlich der Staatsangehörigkeit für Beamte in § 7 BBG geregelt. In 
allen Fällen müssen die Kriterien des Art. 33 Abs. 2 GG auch hier bei 
Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen beachtet werden. 

Begriff des öffentlichen 

Amts 

Der Geltungsbereich der Norm ist mit der Formulierung "zu jedem öf-
fentlichen Amte" denkbar weit gefasst: Hiermit ist jede durch den Staat 
geschaffene Stelle gemeint, ohne dass es auf die Organisationsform des 
staatlichen Handelns ankommt. Damit gilt Art. 33 Abs. 2 GG grund-
sätzlich für alle Beamten-, Tarifbeschäftigten-, Richter- und Soldaten-
stellen; auch alle sonstigen öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsver-
hältnisse werden erfasst7

7 Brosius-Gersdorf, in: Dreier, GG, 3. Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 84. 

. Ebenso unterliegt der Zugang zu Ausbil-
dungsgängen, die allein auf den öffentlichen Dienst vorbereiten – z. B. 
zu verwaltungsinternen Studiengängen –, den Bindungen des Art. 33 
Abs. 2 GG8

8 Siehe nur Battis, in: Sachs, GG, 8. Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 25. 

. Zudem sind bei allen Ämtern nicht nur die Eingangsämter 
oder -stellen gemeint, sondern ebenso alle Beförderungsämter oder -
stellen9. 

9 Siehe nur Battis, in: Sachs, GG, 8. Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 26. 

1.3.3. Inhalt 
Ausschlussliste der 

Auswahlkriterien 

Mit den Begriffen "Eignung", "Befähigung" und "fachliche Leistung" 
werden also die Kriterien positiviert, nach denen allein die Auswahl-
entscheidung stattfinden darf. Diese Kriterien sind zwingendes, vorbe-
haltlos geltendes Verfassungsrecht, von denen durch die Verwaltung 
nicht abgewichen werden darf. Im Einzelnen dürfen für die Personal-
auswahl nach Art. 33 Abs. 2 GG also nur die dort genannten Kriterien 
maßgeblich sein, wobei im Hinblick auf die Kultursensibilität den Kri-
terium der "Eignung" und der "Befähigung" entscheidende Bedeutung 
zukommt: 

Befähigung "Befähigung" meint alle durch Ausbildung, Studium, Beruf und auf 
sonstige Weise erworbenen fachlichen und sonstigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten10.

10 Vgl. zur Definition der Kriterien nur Brosius-Gersdorf, in: Dreier, GG, 3. Auflage 
2018, Art. 33 Rdnrn. 91 ff. 

Fachliche Leistung 
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Die "fachliche Leistung" erfasst die bisher gezeigten Arbeitsleistungen, 
daher kommt dieses Kriterium insbesondere bei Beförderungsentschei-
dungen zum Tragen. 

Eignung Die "Eignung" erfasst alle weiteren, im Hinblick auf ein konkretes Amt 
wichtigen physischen, psychischen und geistig-intellektuellen Eigen-
schaften. 

Konkretisierung der  

Kriterien durch die  

Verwaltung 

Die Konkretisierung der Kriterien muss im Hinblick auf die zu beset-
zende Stelle – bei Beamtinnen und Beamten im Hinblick auf das zu 
besetzende Statusamt – erfolgen, wobei dem Dienstherrn (d. h. hier der 
Verwaltung) im Rahmen des rechtlich Zulässigen ein Gestaltungsspiel-
raum zukommt. Dieser ist allerdings nicht unbeschränkt, vielmehr er-
geben sich rechtliche Grenzen für die Konkretisierung der Auswahlkri-
terien insbesondere aus entgegenstehenden Grundrechten und sonstigen 
Verfassungsrechtsgütern: Eine Konkretisierung, die diese Verfassungs-
rechtsgüter verletzt, ist unzulässig. Als derartige Verfassungsrechtsgü-
ter kommen beispielsweise die besonderen Diskriminierungsverbote 
des Art. 3 Abs. 3 GG in Betracht, also Geschlecht, Abstammung, 
"Rasse", Sprache, Heimat und Herkunft, Glauben, religiöse und politi-
sche Anschauungen. Dasselbe gilt für das nach Art. 33 Abs. 3 GG ver-
botene Differenzierungskriterium des religiösen oder weltanschauli-
chen Bekenntnisses. In diesem Zusammenhang sind außerdem die nach 
Art. 33 Abs. 5 GG geschützten hergebrachten Grundsätze des Berufs-
beamtentums zu nennen; Konkretisierungen, die mit diesen nicht ver-
einbar sind, dürfen ebenfalls nicht vorgenommen werden. Hieraus 
ergibt sich beispielsweise das Verbot, für die Einstellung oder Beförde-
rung von Beamten und Beamtinnen das Einverständnis mit einer obli-
gatorischen Teilzeitbeschäftigung zum Auswahlkriterium zu machen, 
da der Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung einen solchen hergebrach-
ten Grundsatz darstellt. 

Konkretisierung durch den 

Gesetzgeber 

Daneben kann auch der Gesetzgeber durch Regelungen, die freilich mit 
den verfassungsrechtlichen Vorgaben vereinbar sein müssen, den Ge-
staltungsspielraum der Verwaltung beschränken. Zwingend erforder-
lich sind gesetzliche Regelungen, wenn Konkretisierungen in Grund-
rechte von Bewerberinnen und Bewerbern eingreifen, da Grundrechts-
eingriffe per se nur durch Ermächtigungen des Gesetzgebers gerecht-
fertigt werden können. Soll beispielsweise eine Bewerberin wegen des 
Tragens eines religiös motivierten Kopftuches nicht eingestellt werden, 
bedarf die Möglichkeit, das Tragen eines Kopftuchs zu untersagen, we-
gen des Eingriffs in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG (Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit), Art. 3 Abs. 1 und 3 GG sowie Art. 33 Abs. 3 GG 
zumindest einer gesetzlichen Ermächtigung (siehe § 61 Abs. 2 Satz 4 
BBG). 
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Beurteilungsspielraum für 

Erfüllung 

Die Kriterien des Art. 33 Abs. 2 GG sind unbestimmte Rechtsbegriffe, 
daher ist ihre Konkretisierung gerichtlich überprüfbar. Allein für die 
Feststellung, ob und wieweit die Kriterien durch eine Bewerberin oder 
einen Bewerber erfüllt werden, wird der Verwaltung wegen der vielfäl-
tigen prognostischen Elemente der Entscheidung ein gerichtlich nur be-
grenzt überprüfbarer Beurteilungsspielraum zugestanden.11

11 Hierzu näher Lecheler, in: Berliner Kommentar zum GG, Art. 33, Stand 2019, 
Rdnr. 20; Brosius-Gersdorf, in: Dreier, GG, 3. Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 90; 
Badura, in: Maunz/Dürig, GG, Stand 2020, Art. 33 Rdnr. 34.  

 Ein solcher 
Beurteilungsspielraum ist dann berechtigt, wenn die eigenständige Sub-
sumtion durch ein Gericht rein faktisch nicht möglich ist, z. B. wenn 
für eine Beförderungsentscheidung eine sich auf einen längeren Zeit-
raum beziehende Beurteilung zugrunde gelegt wird. Begrenzt wird der 
Beurteilungsspielraum stets dadurch, dass das Vorliegen von Beurtei-
lungsfehlern immer gerichtlich überprüft werden kann. 

1.3.4. Abweichungen von Art. 33 Abs. 2 GG 
Ausnahmen vom Leistungsprinzip des Art. 33 Abs. 2 GG können bei 
der Bewerberauswahl eine Rolle spielen, wenn sie externe, außerhalb 
des Leistungsprinzips des Art. 33 Abs. 2 GG liegende Ziele von Ver-
fassungsrang verwirklichen. Solche Ausnahmen bedürfen einer parla-
mentsgesetzlichen Grundlage. Das geltende Recht enthält keine von 
Art. 33 Abs. 2 GG abweichende Regelung zugunsten von Menschen 
mit Migrationshintergrund bei der Einstellung in den öffentlichen 
Dienst. 

1.3.5. Hilfskriterien 
Anwendung nur bei  

ansonsten gleicher  

Bewertung 

Andere Kriterien als Eignung, Befähigung und fachliche Leistung kön-
nen für die Auswahlentscheidung nach ganz überwiegender Ansicht nur 
herangezogen werden, wenn mehrere Bewerber und Bewerberinnen an-
hand der Kriterien des Art. 33 Abs. 2 GG gleich bewertet werden 
("Leistungspatt"). Diese weiteren Kriterien werden üblicherweise als 
"Hilfskriterien" bezeichnet. 

Kriterium darf nicht gegen 

das GG verstoßen 

Zum einen können weitere Kriterien herangezogen werden, die weder 
gegen Art. 33 Abs. 2 GG verstoßen noch in sonstiger Weise in Verfas-
sungsgüter eingreifen, und die sich außerdem aus dem Grundgesetz 
selbst12

12 So Brosius-Gersdorf, in: Dreier, GG, 3. Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 118. 

 ergeben. Als solche Elemente werden beispielsweise soziale 
Aspekte13

13 Jachmann-Michel/Kaiser, in: v. Mangoldt/Klein, GG, 7. Auflage 2018, Art. 33 
Rdnr. 20. 

, die sich auf das Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 1 GG 
stützen können, Art. 36 GG (Rekrutierung von Bundesbeamtinnen und 
Bundesbeamten aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis) oder 
der nach Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG i. V. m.§ 8 BGleiG vorgesehene Vorrang 
von Frauen bei Vorliegen einer Unterrepräsentation genannt. Fehlt die 
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verfassungsrechtliche Stützung für ein solches Hilfskriterium, darf ein 
solches nicht "erfunden" werden; vielmehr ist die Stelle dann durch 
Losentscheid zu vergeben.14

14 Brosius-Gersdorf, in: Dreier, GG, 3. Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 118. 

Beispiel: Behinderung Auch eine besondere Berücksichtigung von Menschen mit Behinde-
rung nach den einfachgesetzlichen Vorgaben insbesondere des SGB IX 
als Hilfskriterium wird auf das Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 1 
GG gestützt. Im Hinblick auf Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ergibt sich kein 
Widerspruch: Diese Norm ordnet ausdrücklich an, dass niemand wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden darf; im Gegensatz zu den in 
Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG im Übrigen enthaltenen negativen Diskrimi-
nierungsmerkmalen wird für eine Behinderung jedoch nicht davon ge-
sprochen, dass keine Bevorzugung stattfinden darf. Im Umkehrschluss 
wird hieraus abgeleitet, dass Maßnahmen zum Ausgleich von Benach-
teiligungen bei Menschen mit Behinderung grundsätzlich auf Art. 3 
Abs. 3 Satz 2 GG gestützt werden können.15

15 Brosius-Gersdorf, in: Dreier, GG, 3. Auflage 2018, Art. 33 Rdnr. 120. 

Keine gesetzliche  

Ermächtigung erforderlich 

Für die Anwendung dieser Hilfskriterien bedarf es konsequenterweise 
keiner gesetzlichen Ermächtigung, da sie bei Beachtung der genannten 
Voraussetzungen nicht in Grundrechte eingreifen, sondern die Kriterien 
des Art. 33 Abs. 2 GG nur ergänzen oder konkretisieren. In keinem Fall 
dürfen als Hilfskriterien also solche Kriterien herangezogen werden, die 
bereits für die Konkretisierung der Eignung, fachlichen Leistung und 
Befähigung verboten waren. 

"Migrationshintergrund" 

kein Hilfskriterium 
Kein Hilfskriterium ist das Merkmal „Migrationshintergrund“.16

16 Ebenso bezweifelnd: Ziekow, DÖV 2014, 765 (771 f.) 

 Hier 
fehlt es an der verfassungsrechtlichen Stütze. 
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1.4. Rechtliche Folgerungen für die Förderung von Per-
sonen mit Zuwanderungsgeschichte 

Nachfolgend wird zusammengefasst, welche Folgen sich aus rechtli-
cher Sicht für Maßnahmen zugunsten von Menschen mit Migrations-
hintergrund bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst des Bundes 
ergeben. Da bei der Personalauswahl und der Einstellung gerade nicht 
nach der Herkunft unterschieden werden darf, ist schon die Frage nach 
der Herkunft, der eignen Migrationsgeschichte oder nach der der Fami-
lie nicht zulässig. Angaben zum Geburtsort oder Rückschlüsse aus dem 
Namen verbieten sich ebenso. Zulässig ist es hingegen, Bewerbungen 
von Menschen mit Migrationshintergrund im Rahmen der Stellenaus-
schreibungen besonders zu begrüßen. Eine positive oder negative Be-
rücksichtigung im Rahmen der Auswahlentscheidung oder gerade eine 
Quotierung verbieten sich hingegen. 

Förderkonzepte 

1.4.1. Förderkonzepte 
Förderkonzepte, so wie sie bereits für die Verbesserung der Geschlech-
terrepräsentanz existieren, sind auch für eine Erhöhung des Anteils von 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte möglich. Auch hier sind wie-
derum die rechtlichen – insbesondere verfassungsrechtlichen – Grenzen 
zu beachten: Eine Abweichung von den Kriterien des Art. 33 Abs. 2 
GG ist nur unter den oben genannten Voraussetzungen möglich17. 

17 Ziekow, Möglichkeiten und Grenzen der Verbesserung der Chancen von Personen 
mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst, DÖV 2014, 765 (774). Anders aber 
Baumann u. a., Ein Zeitfenster für Vielfalt. Chancen für die interkulturelle Öffnung 
der Verwaltung, Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019, S. 47. 

1.4.2. Förderung durch spezielle Qualifizierung 
Herkunftsoffene Angebote Dasselbe gilt auch für spezielle Förderangebote, mit denen die Chancen 

bereits im öffentlichen Dienst befindlicher Personen mit Zuwande-
rungsgeschichte für einen beruflichen Aufstieg verbessert werden sol-
len. Derartige Angebote sind möglich, müssen aber allen Beschäftigten 
in gleicher Weise offenstehen. Auch hier gilt also wieder, dass letztlich 
der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten ist. 

1.4.3. Spezifische Anforderungsprofile 
Herkunftsoffene  

Anforderungsprofile 

Auch die Festlegung des Anforderungsprofils muss sich – wie gezeigt 
– an die Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG halten. Kriterien, die gegen 
die besonderen Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 GG versto-
ßen, wären nicht zulässig. Die Ausgestaltung einer Ausschreibung mit 
der expliziten Anforderung "Migrationshintergrund" ist daher nicht ge-
stattet. Zusätze wie "Bewerbungen von Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die die Voraussetzungen der Stellenausschreibung erfüllen, 
sind willkommen" o. ä. sind jedoch möglich und werden bereits 
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genutzt. Anforderungen wie "interkulturelle Kompetenz" o. ä. erschei-
nen ebenfalls grundsätzlich möglich, es ist jedoch zu bedenken, dass 
diese auch von Bewerberinnen und Bewerbern ohne Migrationshinter-
grund erfüllt werden können; zudem muss man sich für den Fall einer 
gerichtlichen Überprüfung sehr genau bewusst machen, was sich mit 
einer derartigen Anforderung für eine konkrete Stelle bei Tarifbeschäf-
tigten bzw. für das konkret zu besetzende Statusamt verbinden soll.18

18 Vgl. zum ganzen Ziekow, Möglichkeiten und Grenzen der Verbesserung der Chan-
cen von Personen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst, DÖV 2014, 765 
(770 f.) und Gourmelon/Hoffmann, Stellenbesetzungsbesetzungs- und Auswahlver-
fahren treff- und rechtssicher gestalten, 2017, S. 202. 

Es gilt der Grundsatz, dass sich das Anforderungsprofil an den Tätig-
keitsmerkmalen der Aufgabe bzw. geforderten Qualifizierungen orien-
tiert. Bezugspunkt der Auswahlentscheidung nach Art. 33 Abs. 2 GG 
bei der Besetzung von Beamtenstellen ist nicht die Funktionsbeschrei-
bung des konkreten Dienstpostens, sondern das angestrebte Sta-
tusamt.19

19 BVerwG, Beschluss v. 20.6.2013, 2 VR 1.13, Rn. 28 ff. 

 Anderes gilt nur dann, wenn die Wahrnehmung der Aufgaben 
eines Dienstpostens zwingend besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten 
voraussetzt, die eine Laufbahnbewerberin oder ein Laufbahnbewerber 
regelmäßig nicht mitbringt und sich in angemessener Zeit und ohne un-
zumutbare Beeinträchtigung der Aufgabenwahrnehmung auch nicht 
verschaffen kann. Bei der Formulierung des Anforderungsprofils und 
vor allem der Ausschreibung besteht insbesondere bei den nicht-konsti-
tutiven Anforderungen Spielraum für die sprachliche Ausgestaltung o-
der die Verwendung von Zusätzen, um Menschen mit Migrationshin-
tergrund zu einer Bewerbung zu motivieren. 

1.4.4. Diskriminierungsfreiheit von Auswahlprozessen 
Diskriminierungsfreiheit 

durch Kultursensibilität 

Angesichts der engen rechtlichen Rahmenbedingungen erscheint es ele-
mentar, die Auswahlverfahren so zu gestalten, dass sie auch tatsächlich 
diskriminierungsfrei stattfinden. Auch wenn die rechtlichen Rahmen-
bedingungen auf die Gleichbehandlung aller Bewerbenden ausgerichtet 
sind und Verstöße hiergegen gerichtlich überprüft werden können, be-
deutet das noch nicht, das ein solches Idealverhalten auch überall prak-
tiziert wird, beispielsweise können Diskriminierungen unbewusst statt-
finden. Insofern spricht sehr viel dafür, innerhalb des bestehenden 
rechtlichen Rahmens das Bewusstsein der am Auswahlprozess Betei-
ligten zu schärfen: Kriterien wie Kulturoffenheit, Kultursensibilität, 
Chancengleichheit und das Vermeiden unbewusster Diskriminierung 
sind herauszustellen und zu fördern.  

Kultursensibilität als 

komplexe  

Grundrechtsbeachtung 

Auch hier ist wichtig, dass Auswahlverfahren diskriminierungsfrei ab-
laufen und den rechtlichen Rahmen nicht verlassen. Kriterien wie Kul-
tursensibilität und Kulturoffenheit bedürfen einer praxisnahen Begriffs-
bestimmung und dürfen selbstverständlich nicht den Vorschriften des 
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Dienstrechtes oder der freiheitlichen und demokratischen Grundord-
nung des Grundgesetzes zuwiderlaufen. Andererseits ist ein wichtiger 
Aspekt für ein diskriminierungsfreies Auswahlverfahren, dass die 
Grundrechte von Bewerbenden mit und ohne Zuwanderungsgeschichte 
gleichermaßen gewahrt werden. Dies alles zu beachten, ist ein durchaus 
voraussetzungsreicher Anspruch, weil es im Grunde die ständige Be-
rücksichtigung der grundrechtlichen Positionen von Bewerbenden in 
Abwägung mit den rechtlich unabdingbaren Erfordernissen einer funk-
tionierenden öffentlichen Verwaltung bedeutet.  
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2.1. Einführung in eignungsdiagnostische Analysen und 
Empfehlungen 

Nachholbedarf bei der  

Beschäftigung von  

Zugewanderten 

Die Bedeutung von Kultursensibilität und Kulturfairness in der Perso-
nalauswahl von Behörden nimmt zu. Aktuelle Studien der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung20

20 OECD/European Union 2015, 2019, S. 202f. 

 und des Bun-
desinstituts für Bevölkerungsforschung21

21 Ette et al., 2020 

 ziehen den Vergleich zu an-
deren OECD-Ländern und betonen, die Bundesrepublik Deutschland 
habe bei der Integration von Zugewanderten in den öffentlichen Dienst 
Nachholbedarf: Der auf Basis des „Diversität und Chancengleichheit 
Survey (DuCS 2019)“ ermittelte Anteil der Beschäftigten mit Migrati-
onshintergrund beträgt in der Bundesverwaltung 12,0 Prozent. Der Ver-
gleichswert für die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter beträgt für 
das Jahr 2018 nach Angaben des Mikrozensus 27,1 Prozent und für die 
Privatwirtschaft 26,2 Prozent. Das Bundesinstitut22

22 Die Studie basiert auf dem „Diversität und Chancengleichheit Survey (DuCS 
2019)“, der ersten behördenübergreifenden und zentral durchgeführten Beschäftigten-
befragung in der Bundesverwaltung in Deutschland. "Die Befragung erfolgte im Jahr 
2019 unter 176.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in 55 Behörden der Bun-
desverwaltung tätig sind. Mit insgesamt über 47.000 Interviews liegen mit dieser Be-
fragung erstmals belastbare und repräsentative Daten zur Diversität der Beschäftigten 
in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland vor." (Ette et al., 2021, S. 9) 

 spricht zudem von 
einer relativ schlechteren beruflichen Platzierung der Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund: "Im Detail bedeutet dies, sie sind häufiger im 
einfachen und mittleren Dienst sowie seltener im gehobenen und höhe-
ren Dienst repräsentiert. (…) Zudem sind Beschäftigte mit Migrations-
hintergrund seltener in Beamtenpositionen beschäftigt, haben geringere 
Chancen auf eine Beförderung und sind häufiger befristet tätig23

23 Ette et al., 2021, S. 12 

. Der 
Öffentliche Dienst ist demnach gefordert, als Arbeitgeber auch für diese 
Bevölkerungsgruppen attraktiver zu werden. Es wäre fatal, wenn auf-
grund von Schwächen in der Personalrekrutierung und Personalaus-
wahl im Öffentlichen Dienst Talente unberücksichtigt blieben24

24 Kersting & Ott, 2016, S. 679 

. Prog-
nosen zur demographischen Entwicklung sprechen für die Notwendig-
keit, bei der zukünftigen Personalrekrutierung möglichst alle Bevölke-
rungsgruppen anzusprechen, da ein beachtlicher Anteil der aktuell im 
öffentlichen Dienst Beschäftigten bis zum Jahr 2036 in den Ruhestand 
eintreten werden: "Entsprechend öffnet sich von 2019 bis 2036 ein Zeit-
fenster für Neueinstellungen, bei dem migrationsbedingte Vielfalt ex-
plizit berücksichtigt werden kann"25. 

25 Baumann et al., 2019, S. 1 

Ein Zeitfenster für  

migrationsbedingte Vielfalt  

Die im Folgenden erläuterten programmatischen Grundbegriffe haben 
einen unmittelbaren Bezug zu dieser Problemsituation. Dabei beziehen 
sich Begriffe wie "Interkulturelle Öffnung" oder "Diversität" auf 
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Verwaltungsorganisationen insgesamt, Begriffe wie "Interkulturelle 
Kompetenz" oder ""Interkulturelle Sensibilität" auf die angestrebten 
Fähigkeiten von Personen im Verwaltungshandeln. "Diskriminierung" 
als negativer Begriff oder "Kulturfairness" als positiver Begriff spre-
chen die angestrebten Verfahrensweisen an. 

2.1.1. Programmatische Grundbegriffe 

Interkulturelle Öffnung 
Interkulturelle Öffnung der 

Verwaltung 

"Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" bezeichnet einen strategi-
schen Veränderungsprozess, der auf bessere Beteiligung von unter-
schiedlichen kulturellen Gruppierungen und auf einen verbesserten Zu-
gang zum System der Verwaltung und ihren Leistungen zielt. Grund-
sätzlich macht es nur Sinn von "Öffnung" zu sprechen, wenn man ein 
System als vergleichsweise geschlossen und unzugänglich einschätzt. 
Hintergrund der Diskussion um interkulturelle Öffnung ist also der Be-
fund, dass es Zugangsschwierigkeiten und -barrieren für bestimmte 
Gruppen, z. B. für Personen aus Familien mit einer Migrationsge-
schichte gibt26

26 Gaitanides, 2001 

. Diese Diskussion stammt ursprünglich aus der kommu-
nalen Integrationspolitik, die mit den sozialen Folgen einer politisch 
wenig gesteuerten Anwerbepolitik unmittelbar konfrontiert war. Im 
Blick waren vor allem die Bereiche, in denen direkter „Kontakt mit der 
Bevölkerung" bestand: Soziale Dienste, Bildung und Schule, Polizei 
und Ausländerbehörden, Arbeitsvermittlung und Berufsberatung27

27 Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002, S. 8 

. 
Forderungen nach interkultureller Öffnung wurden schnell als Forde-
rung nach Gleichbehandlung generalisiert und betreffen inzwischen 
nicht nur die Kommunalverwaltung und die Sozialverbände, sondern 
auch die Landes- und Bundesverwaltung. 

Drei Dimensionen von  

Zugangshindernissen 

Zugangshindernisse beziehen sich vor allem auf drei Dimensionen: 

• die Berücksichtigung von spezifischen Bedarfen und den Zugang zu 
Leistungen,  

• die Beteiligung an Kommunikationsprozessen sowie  
● den Zugang zu Positionen und Ämtern, die bestimmte berufliche  

Qualifikationen, insbesondere eine bestimmte fachliche Bildung  
voraussetzen. 

Interkulturelle Öffnung 

zielt auf ein Mehr an  

"Repräsentativität" 

Veränderungsprozesse im Sinne einer Interkulturellen Öffnung berüh-
ren also das Leistungsprofil einer Organisation, ihre Kommunikation 
mit der gesellschaftlichen Umwelt, ihre Imagebildung und ihre Aktivi-
täten zur Personalgewinnung sowie den Umgang mit Diversität im In-
nenverhältnis der Organisation, also die gesamte Personal- und 
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Organisationsentwicklung. Im Kontext dieser Handreichung werden 
insbesondere Fragen der interkulturellen Öffnung im Hinblick auf die 
Personalauswahl diskutiert. Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt 
zum Beispiel mit dem „Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen" von 2012 und mit 
der Landesinitiative „Mehr Migrantinnen und Migranten in den öffent-
lichen Dienst – Interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung" das 
Ziel, den "Anteil der Migrantinnen und Migranten im Öffentlichen 
Dienst" zu erhöhen, und zwar „ohne verpflichtende Quote" und ohne 
den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzende Maßnahmen28

28 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 
2013, S. 5 

. Der 
Nachsatz ist entscheidend: interkulturelle Öffnung zielt zwar auf ein 
Mehr an Repräsentativität, aber nicht auf eine "repräsentative Bürokra-
tie"29

29 Krislov, 2012 

, die den Anspruch erhebt, statistische Verteilungen in der Gesamt-
bevölkerung widerzuspiegeln. Auswahlprozesse müssen dem Grund-
satz der Bestenauslese folgen, sich also an den verfassungsrechtlichen 
Kriterien Eignung, Befähigung und fachliche Leistung orientieren, dür-
fen also auf keinen Fall bestimmte Gruppen bevorzugen. Allerdings 
sollte Chancengleichheit auch nicht bloß formal als ein schematisch 
gleiches Verfahren für alle verstanden werden, das ungleiche Voraus-
setzungen und Zugangshindernisse ignoriert. Interkulturelle Öffnung 
bedeutet für die Personalauswahl also, Zugangshindernisse und „mög-
liche Hemmnisse bei der Auswahl und Einstellung von Menschen mit 
Migrationshintergrund"30

30 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW, 2013, S. 6 

 zu identifizieren, um sie gegebenenfalls ab-
bauen zu können. 

Diversität 
Keine  

Gruppenbevorzugung 

Der Begriff "Diversität" bezeichnet in unserem Kontext die „Unter-
schiedlichkeit" oder „Vielfalt" des in einer Organisation eingesetzten 
Personals. Der Begriff „Vielfalt" bezieht sich in dieser weiten Interpre-
tation auf alle Merkmale von Menschen, die für Organisationen rele-
vant sein können. Im Zusammenhang mit Auswahlprozessen sind ei-
nerseits Diversitätsmerkmale kritisch, die (legitimer) Grund für Diffe-
renzierung sein können (wie z. B. Bildungsabschlüsse, Kompetenzen 
oder physische Unterschiede, sofern sie arbeitsplatzrelevant sind), an-
dererseits Merkmale, die gerade keinen Grund für eine Ungleichbe-
handlung darstellen dürfen und bei denen man im Falle des Falles von 
„Diskriminierung" (also von einer nicht sachgerechten Differenzie-
rung) sprechen würde. Dabei handelt es sich vor allem um Merkmale 
einer Person wie z. B. Verschiedenheit des Geschlechts, der Hautfarbe, 
der Herkunft oder Kulturzugehörigkeit sowie des Alters. Manche Au-
torinnen und Autoren zählen zu diesen grundlegenden Differenzen auch 
das Vorhandensein (oder eben Nicht-Vorhandensein) eines 



 - TEIL 2 -  
EIGNUNGSDIAGNOSTISCHE ANALYSEN UND EMPFEHLUNGEN 

 
 

Seite 20 
 

                                                      

körperlichen Handicaps, die sexuelle Orientierung und die Zugehörig-
keit zu einer Religionsgemeinschaft. Der Begriff "diversity" hat sich 
ausgehend von der Bürgerrechtsbewegung und der Antidiskriminie-
rungsgesetzgebung in den USA verbreitet und sich inzwischen auch in 
der deutschen Diskussion eingebürgert. Der Begriff changiert in der öf-
fentlichen Diskussion u.a. deshalb, weil er manchmal analytisch, 
manchmal normativ verwendet wird. 

Diversität als analytische 

Kategorie 

Analytisch betrachtet kann grundsätzlich jedes Merkmal zur Grundlage 
einer Diversitätsbetrachtung gemacht werden. Während in der US-ame-
rikanischen Diskussion zunächst nur die genannten Unveränderlich-
keitsaspekte eine Rolle spielten, gibt es inzwischen Ansätze, die eine 
kaum noch überschaubare Vielfalt von Diversitätsdimensionen und 
- merkmalen ins Spiel bringen. Eine Organisation scheint umso vielfäl-
tiger, je mehr Dimensionen und Merkmale die Grundlage der Diversi-
tätsdefinition bilden bzw. je differenzierter sie in sich abgestuft sind31

31 Kanning, 2016b, S. 19 

. 
Vielfalt ist also keine objektiv oder natürlich vorfindbare Qualität, son-
dern ein soziales Konstrukt, also Resultat von Differenzierungsent-
scheidungen. 

Diversität als normative 

Kategorie 

Diversität grundsätzlich oder in bestimmten Dimensionen als begrü-
ßenswert zu betrachten, ist eine normative Setzung. Die Attraktivität 
des Diversity-Begriffs als normative Kategorie verdankt sich u.a. einer 
Verknüpfung von Gerechtigkeits- mit Produktivitätsvorstellungen: Die 
US-amerikanische Diversity-Philosophie postuliert seit den 1980er Jah-
ren eine Harmonie bzw. Kongruenz sozialpolitischer Gerechtigkeits-
ziele mit betriebs- bzw. organisationspolitischen Zielen. Mehr Diversi-
tät gilt demnach nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Chancengleich-
heit als begrüßenswert ("equity case"), sondern auch als für die Orga-
nisation wirtschaftlich vorteilhafter oder effizienter ("business case"). 
Unter welchen Bedingungen diese Effizienz nachweisbar ist, ist eine 
wichtige Frage. 

Kulturelle Diversität Auch der Begriff "kulturelle Diversität" kann analytisch oder normativ 
verwendet werden. Analytisch wird damit eine Organisation beschrie-
ben, deren Belegschaft aus kulturell unterschiedlich sozialisierten Mit-
gliedern besteht. "Kulturell divers" ersetzt hier die nicht mehr zeitge-
mäß erscheinenden Begriffe der ethnischen oder nationalen Diversität. 
Kulturelle Diversität bedeutet aber nicht, dass Organisationsmitglieder 
klar unterscheidbaren homogenen Herkunftskulturen zugeordnet wer-
den können; die Individuen sind vielmehr selbst kulturell divers, weil 
sie in mehreren kulturellen Milieus sozialisiert worden sind. Das trifft 
insbesondere auf diejenigen zu, die z.B. in Familien mit einer Migrati-
onsgeschichte aufgewachsen sind. Eine gewisse Paradoxie entsteht 
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daher, wenn kulturelle Diversität als normative Kategorie einer geziel-
ten Gleichstellungspolitik genutzt werden soll. Wie wir im folgenden 
Unterabschnitt zu "Kultur" zeigen werden, wendet sich ein mehrdimen-
sionales und am Subjekt orientiertes Verständnis von Kultur gerade ge-
gen eine Einteilung in distinkte "Kulturen", was aber für eine Berück-
sichtigungs- und Repräsentationsstrategie von Organisationen die Vo-
raussetzung wäre.  

"Migrationshintergrund" 

als statistische Kategorie 

Mit dem im Mikrozensus von 2005 eingeführten Begriff "Migrations-
hintergrund" versucht das Statistische Bundesamt die in Deutschland 
lebende Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund zu unter-
scheiden. "Zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund zählen alle Per-
sonen, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzen 
oder die mindestens ein Elternteil haben, auf das dies zutrifft. Im Ein-
zelnen haben folgende Gruppen nach dieser Definition einen Migrati-
onshintergrund: Ausländerinnen und Ausländer, Eingebürgerte, 
(Spät- )Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler, Personen, die durch die 
Adoption deutscher Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten ha-
ben, sowie die Kinder dieser vier Gruppen".32

32 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migra-
tion-Integration/Glossar/migrationshintergrund.html 

 Man darf unterstellen, 
dass mit der Erfassung dieses Bevölkerungsanteils z. B. nach Alters-
gruppen – unter den Minderjährigen hatten 2017 immerhin 36 % einen 
Migrationshintergrund33

33 Bundeszentrale für Politische Bildung, 2018 

 – sich auch das politische Bewusstsein für die 
Bedeutung von Integrationsfragen verändert hat. Der Begriff hat vor al-
lem eine positive Bedeutung in der kritischen Begleitung interkulturel-
ler Öffnungsprozesse: ohne diese Kategorie könnte man die Abschlie-
ßung von gesellschaftlichen Teilbereichen gegenüber dem Aufstieg von 
Minderheiten kaum nachweisen. 

"Migrationshintergrund" 

im Alltagsdiskurs 

Die Verwendung des Begriffs im Alltag und außerhalb statistischer Be-
trachtungen wird zu Recht kritisch gesehen, weil damit der Eindruck 
erzeugt wird, es hier mit einer homogenen sozialen Gruppe zu tun zu 
haben (und nicht mit kulturell und sozial völlig heterogenen Zuwande-
rungsschicksalen), und in Deutschland aufgewachsene Kinder von Zu-
gewanderten als "irgendwie nicht zugehörig" etikettiert werden könn-
ten34. 

34 Bezirksregierung Arnsberg, 2019, S. 68 

Kulturelle Sensibilität und Kulturfairness in Auswahlprozessen können 
zu mehr Diversität in einer Organisation beitragen. Die Frage, in wel-
chem Ausmaß Diversität angestrebt wird und welche Diversitätsdimen-
sionen dabei im Vordergrund stehen sollten, muss aber gesondert be-
antwortet werden. Darauf gibt es auch möglicherweise keine allgemein-
gültige Antwort: Organisationen müssen diese Frage je nach 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Glossar/migrationshintergrund.html
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Aufgabenstellung, Referenzgruppen und Kundenkontakt, je nach histo-
risch gewachsenem Profil und vorhandener Personalstruktur für sich 
entscheiden. ‘Corporate culture’ und ‘institutional logics’ dürften auch 
für die Diversitätsfrage entscheidend sein35. 

35 Bührmann & Schönwälder, 2017, S. 1639 

Vorteile kultureller 

Diversität 

Kulturelle Diversität hat für Organisationen offensichtliche Vorteile, 
wenn sie in einem multikulturellen Kontext agieren und für eine multi-
kulturelle Bevölkerung Dienstleistungen erbringen sollen. Dass die kul-
turelle Diversität einer Organisation ihre Produktivität generell und in 
jeder Hinsicht erhöht, ist allerdings empirisch nicht gesichert. Adler36

36 Adler, 2002 

 
gibt eine plausible Interpretation auf der Grundlage der hierzu in den 
USA erstellten Studien: Danach sind kulturell diverse Belegschaften 
bei einfachen repetitiven Aufgaben nicht im Vorteil. Bei Aufgaben, die 
innovative Ideen erfordern, sind kulturell diverse Gruppen erfolgreicher 
(vermutlich, weil sie einen größeren Gesamtvorrat an Ideen und Wissen 
einbringen); dies gilt allerdings nur, wenn bestimmte Nebenbedingun-
gen erfüllt sind. Dazu zählt, dass Differenzen in der Organisation An-
erkennung finden und nicht ignoriert werden, dass die Auswahl der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen nach Fähigkeit und nicht nach Minder-
heitenzugehörigkeit erfolgt und sich die Belegschaft übergeordneten 
(Organisations-)Zielen verpflichtet weiß. Dahinter steht die Auffas-
sung, dass Diversität unter bestimmten Voraussetzungen zum Wohl der 
Organisation ein breiteres Spektrum von Perspektiven, Ideen und Ta-
lenten zum Zuge kommen lässt, dass aber andererseits auch problema-
tische Aspekte der Diversität beherrscht werden müssen, die vor allem 
in einem geringeren Ausmaß an Kohäsion bestehen und mit Befrem-
dungsreaktionen, Misstrauen, Fehlkommunikation und Stress einherge-
hen können37

37 Podsiadlowski, 2007, S. 579 

. Kulturelle Vielfalt kann sich für eine Organisation als 
Entwicklungschance erweisen; sie ist aber gleichzeitig Herausforde-
rung und Bewältigungsaufgabe, die in der schrittweisen Herausbildung 
einer interkulturellen Personal- und Organisationsentwicklung be-
steht38. 

38 Leenen et al., 2014 

Diskriminierung 
Wortbedeutung Diskriminieren heißt von der Wortbedeutung her "unterscheiden, tren-

nen". Die neutrale Wortbedeutung ist kaum noch gebräuchlich: Unter 
Diskriminierung wird gemeinhin eine ungerechtfertigte Benachteili-
gung verstanden. Kandidaten und Kandidatinnen nach gerechtfertigten 
Kriterien auszuwählen, ist die zentrale Aufgabe von Auswahlverfahren.  

Diskriminierung nach 

Art. 3 GG sowie dem AGG 

Diskriminierung ist jede Form der ungerechtfertigten Benachteiligung 
oder Ungleichbehandlung von einzelnen Personen oder Gruppen auf-
grund verschiedener wahrnehmbarer beziehungsweise nicht 
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unmittelbar wahrnehmbarer Merkmale. Diskriminierung im Erwerbsle-
ben bzw. am Arbeitsplatz – insbesondere bei Ausschreibungen, Einstel-
lungen, allen Fragen des beruflichen Aufstiegs und des Zugangs zu Be-
rufsbildung und -beratung – ist für den öffentlichen Dienst nach den 
Gleichbehandlungsvorschriften des Grundgesetzes39

39 Art. 3 und Art 33 Abs. 2 GG 

 und nach dem 
2006 in Deutschland eingeführten Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) auch für bestimmte Rechtsverhältnisse zwischen Privatper-
sonen verboten. Der Zugang zum öffentlichen Dienst ist durch Art. 33 
Abs. 2 GG geregelt, für Bundesbehörden gilt zudem Art. 36 GG. Das 
AGG fasst hierunter jede Benachteiligung, die an die Merkmale Rasse 
oder ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, 
Behinderung, Alter oder sexuelle Identität anknüpft. Aus dem Gesetz 
resultieren u.a. Organisations- und Fürsorgepflichten des Arbeitgebers 
sowie Rechte auf Schadensersatz und Entschädigung auf Seiten der Be-
schäftigten. 

Intentionale und  

nicht-intentionale  

Diskriminierung 

Diskriminierung kann intendiert erfolgen, aber auch nicht intendiert als 
Folge-Effekt von sozialen Schließungsmechanismen entstehen. Bei der 
Rekrutierung und Auswahl von Personal können Effekte von Bedeu-
tung sein, deren Intentionalität unklar ist, weil sie unmerklich durch das 
Zusammenspiel verschiedener Mechanismen zustande kommen. Ein 
simpler sozialer Verstärkungsmechanismus besteht zum Beispiel darin, 
dass eine geringere Anzahl von Minderheitenangehörigen im Öffentli-
chen Dienst dazu führt, dass diese Bevölkerungsgruppe auch weniger 
Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten in der Verwaltung 
erhält. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn Organisationen Rekrutie-
rungsinstrumente wie interne Ausschreibungen, Werbung über Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen sowie deren Vertretungen, Veröffentli-
chung von Stellenangeboten über organisationsnahe Medien etc. einset-
zen. 

Bedeutung gezielter  

Rekrutierungsstrategien 

Wenn aus dem Kreis gering repräsentierter Minderheiten eine nicht aus-
reichend große Zahl von Bewerbungen eingehen, kann sich auch eine 
kulturfaire Gestaltung von Auswahlprozessen kaum positiv auf den An-
teil dieser Beschäftigtengruppe auswirken. Werbung für den Öffentli-
chen Dienst bei diesen Gruppen und eine gezielte Ansprache sind wich-
tige Rekrutierungsstrategien, die unbedingt Teil des interkulturellen 
Öffnungsprozesses sein müssen. Bei der gezielten Ansprache (targeted 
recruiting) geht es insbesondere um eine Erhöhung des Anteils der Qua-
lifizierten in der Gruppe der sich Bewerbenden, durch den sich der Ad-
vers Impact senken lässt40. 

40 Newman et al., 2014 
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Benachteiligung in der 

Vorauswahl  

Auch bestimmten Formen der Vorauswahl (Shortlisting) wird ein Min-
derheiten benachteiligender Effekt nachgesagt. Französische Untersu-
chungen (in einer städtischen Verwaltung) zeigen, dass zum Beispiel 
die Auswahl nach formalem Ersteindruck (ansprechendes Anschreiben, 
Vollständigkeit und Akkuratesse der Unterlagen) dazu führt, dass Be-
werber und Bewerberinnen mit Migrationshintergrund weniger häufig 
zum Interview eingeladen werden41

41 Meziani-Remichi & Maussen, 2017, S. 1689 

. In Deutschland haben bundesweite 
Untersuchungen in Ausbildungsbetrieben der Privatwirtschaft ergeben, 
dass bei Bewerbungen mit einem türkischen Namen schlechtere Chan-
cen bestehen, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden: 
Kandidaten bzw. Kandidatinnen mit einem deutschen Namen mussten 
durchschnittlich fünf Bewerbungen schreiben, Mitbewerber bzw. Mit-
bewerberinnen mit einem türkischen Namen hingegen sieben42.  

42 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 2014, S. 4 

Anonymisierte  

Bewerbungsverfahren 

Anonymisierte Bewerbungsverfahren gelten als Möglichkeit, Diskrimi-
nierung im Bewerbungsprozess zu reduzieren. Kerngedanke anonymi-
sierter Bewerbungen ist es, die Bewerbungsunterlagen auf Angaben zur 
Qualifikation zu begrenzen. Persönliche Informationen wie etwa das 
Geschlecht, ein etwaiger Migrationshintergrund, der Familienstand o-
der das Alter der Bewerbenden sollen bei der ersten Durchsicht der Be-
werbungsunterlagen nicht sichtbar sein, um mögliche, ggfs. auch unbe-
wusste Diskriminierung aufgrund dieser Merkmale zu verhindern. An-
gaben zum Migrationshintergrund oder zum Familienstand werden bei 
der Personalgewinnung nicht gefordert und erfolgen, wenn dann frei-
willig durch die sich bewerbende Person. 

Das Pilotprojekt „Anonymisierte Bewerbungsverfahren" der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes stellte fest, dass sich durch anonymi-
sierte Verfahren die Einladungswahrscheinlichkeiten zwischen Grup-
pen tendenziell angleichen: Für Bewerbende mit Migrationshinter-
grund, die zuvor schlechtere Chancen auf eine Einladung hatten, haben 
sich diese nach der Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren 
verbessert; es gab allerdings auch Beispiele für den inversen Effekt, 
sich die Chancen der Bewerber und Bewerberinnen mit Migrationshin-
tergrund also verschlechterten – ein Effekt, der bei Organisationen auf-
tritt, die gezielt positiv diskriminieren43

43 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2012, S. 47 

 und Bewerbende mit Migrati-
onshintergrund bevorzugt behandeln.  

Kultur 
Kultur als Menge  

alltagsrelevanter 

Bedeutungen 

Der Begriff "Kultur" wird umgangssprachlich, aber auch in den Sozial- 
und Geisteswissenschaften geradezu inflationär verwendet. Lonner und 
Adamopoulos44

44 Lonner und Adamopoulos, 1997 

 zählen für die kulturvergleichende Psychologie allein 
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mehr als 200 Definitionen von „Kultur". Für die Praxis der Personal-
auswahl ist deshalb zu klären, von welchem Verständnis von Kultur 
hier zweckmäßigerweise auszugehen ist. Produktiv ist in diesem Zu-
sammenhang ein Verständnis von Kultur als ein Bedeutungssystem, das 
das Alltagsverhalten von Menschen bestimmt. Kultur ist demnach „als 
die Menge des Alltagswissens, der alltäglichen Praktiken und der diese 
stützenden Sinnstrukturen zu verstehen, die eine große Gruppe von 
Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt miteinander als ihre soziale 
Wirklichkeit teilen"45. 

45 Leenen, 2005, S. 90 

Objektive und subjektive 

Kultur 

"Kultur" ist Sammelbegriff für alles, was für eine Gruppe von Men-
schen eine mehr oder weniger fest umschriebene Bedeutung hat. Das 
können gewisse Verhaltensmuster, aber auch Konzepte bzw. Vorstel-
lungen und Einstellungen, Orientierungen oder Bewertungen sein. Bei 
dieser Bestimmung wird schon deutlich, dass zur Kultur sowohl objek-
tiv wahrnehmbare Phänomene wie sprachliche Äußerungen, Gesten o-
der die Art und Weise, sich zu kleiden, gehören, als auch subjektive 
Elemente wie konventionelle Vorstellungen, Annahmen oder auch 
grundlegendere Wertvorstellungen46

46 Triandis, 1972 

. Die besondere Bedeutung von 
Kultur liegt darin, dass sie eine Welt alltagspraktischer Selbstverständ-
lichkeiten erzeugt, in der Routinehandeln möglich ist. Kultur erzeugt 
also (für einen bestimmten Gruppenkontext) Normalität. Aus psycho-
logischer Sicht ist Kultur daher auch als ein Sinn stiftendes Orientie-
rungssystem bezeichnet worden, das das Wahrnehmen, Denken, Wer-
ten und Handeln der Mitglieder einer kulturellen Gruppe beeinflusst47

47 Thomas, 1993, S. 380 

. 
Dieser Gruppenkontext kann beispielsweise eine bestimmte Verwal-
tungsorganisation oder eine Berufsgruppe von Juristinnen oder Sozial-
arbeitern sein. Von "Kultur" spricht man, wenn ein Verhalten nicht nur 
einer bloß individuellen Präferenz folgt, sondern in einem bestimmten 
Gruppenkontext als "üblich" oder "angemessen" vermittelt und entspre-
chend praktiziert wird. 

Individuen als Agenten 

von Kultur 

Wichtig ist allerdings, Kultur nicht als unabhängig von den Personen 
zu sehen, die kulturelle Bedeutungsmuster und Vorstellungen aufrufen 
oder sich nach solchen Vorgaben verhalten. Wir sprechen daher auch 
von einem am Subjekt orientierten Verständnis von Kultur48

48  Leenen, 2019 

, weil eine 
lebendige Kultur Handlungssubjekte voraussetzt, die kulturelle Vor-
stellungen nicht einfach schematisch umsetzen, sondern sich ständig zu 
kulturellen Anforderungen positionieren, d.h. sich reflektiert und dis-
tanziert zu Kultur verhalten können49

49 Hannerz, 1996 

. Wenn die Träger einer Kultur 
ihre Bedeutungen aber nicht schematisch wiederholen, sondern immer 
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wieder neu interpretieren und mehr oder weniger verändert reproduzie-
ren, kann das soziale Konstrukt "Kultur" nichts feststehend Statisches 
sein, sondern muss als etwas Dynamisches, sich ständig Wandelndes 
verstanden werden. Über bestimmte Eigentümlichkeiten einer "Kultur" 
kann man daher nur in Abhängigkeit von Ort und Zeit sprechen. 

Kultur ist dynamisch und 

wandelt sich 

Wenn Individuen, die in einem bestimmten Kontext von kulturellen 
Üblichkeiten aufwachsen, dort übliche Muster übernehmen, aber auch 
variieren oder ganz ablehnen können, kann die entstehende Kultur nicht 
homogen sein; bei der Beschreibung dieser Kultur kann man lediglich 
Tendenzen feststellen, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 
auftreten. Wenn wir beispielsweise Personen, die einen großen Teil ih-
res Berufslebens in einem bestimmten Bereich der Verwaltung in West-
deutschland verbracht haben, nach ihren Vorstellungen von einem an-
gemessenen Verhalten in einer Behörde fragen, werden sich bestimmte 
Gemeinsamkeiten und Muster zeigen. Berufsanfängerinnen und Be-
rufsanfänger könnte man darauf vorbereiten, dass sie an ihrem Arbeits-
platz wahrscheinlich auf solche Vorstellungen treffen werden. Einzelne 
Individuen, mit denen sie zusammenarbeiten werden, müssen aber kei-
neswegs diesen Erwartungen entsprechen.  

Kritik am statischen 

Kulturverständnis 

Wir halten also die Kritik am statischen Kulturverständnis, nach dem 
man die Bevölkerung einer bestimmten Gesellschaft oder eines be-
stimmten Raums ("Kulturkreise") als klar abgegrenzte Einheit erfassen 
kann, für völlig berechtigt. In der Tat ist die Auffassung abwegig, dass 
beispielsweise alle Menschen mit einer türkischen Staatsangehörigkeit 
oder Familienherkunft ein identisches Set von Wertvorstellungen und 
Verhaltensweisen miteinander teilen könnten. Die gleiche Skepsis ist 
auch gegenüber der Idee einer homogenen Verwaltungskultur ange-
bracht. Den Kulturbegriff deshalb völlig zu verwerfen, hieße jedoch, 
das Kind mit dem Bade auszuschütten. Durch ihre Sozialisation in be-
stimmten Gruppenkontexten finden Menschen Vorstellungen der einen 
Art normal und selbstverständlich, andere dagegen seltsam oder sogar 
abwegig. Sie entwickeln "kulturelle Standards". "Eigenes und fremdes 
Verhalten wird auf der Grundlage dieser Kulturstandards beurteilt und 
reguliert"50. 

50 Thomas, 1996, S. 112 

Kulturelle  

Mehrfachzugehörigkeit 

Diese Standards müssen sich aber nicht zu einem konsistenten System 
zusammenfügen, weil es in der Moderne nicht nur den einen Gruppen-
kontext gibt, in dem Menschen sozialisiert werden. Man spricht deshalb 
auch von kultureller Mehrfachzugehörigkeit oder der Multikulturalität 
von Personen. Menschen können nicht nur mehrsprachig aufwachsen, 
sondern auch in mehrere kulturelle Bedeutungswelten „einsozialisiert" 
werden: das können Elemente von Genderkultur oder Regionalkultur 
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sein oder Einstellungen, die in einer bestimmten Schicht- oder Berufs-
kultur vermittelt werden. Es ist wichtig, dass im Bewerbungsgespräch 
eine Person mit diesen vielfältigen kulturellen Facetten und nicht nur 
über nationale Stereotype wahrgenommen wird. Wenn als Bewerber 
ein junger "türkischer Staatsangehöriger" vor uns sitzt, wissen wir nicht 
automatisch, welche der in der Türkei gesprochenen Sprachen in seiner 
Familie gesprochen wird (bzw. wie gut er selbst diese Sprache spricht) 
oder welcher Religion er sich (wie stark) zugehörig fühlt, was unschäd-
lich ist, da diese Umstände für den Auswahlprozess nicht relevant sind, 
es sei denn die ausgeschriebene Stelle erfordert gerade Kenntnisse in 
einer bestimmten Sprache. 

Kulturelle Sozialisation 

impliziert nicht kulturelle 

Identität 

Am Beispiel von bikulturell oder mehrkulturell sozialisierten Personen, 
die in einer kulturellen Diaspora aufgewachsen sind (zum Beispiel 
Russlanddeutsche, die in Kasachstan aufgewachsen sind), lässt sich zei-
gen, dass kulturelle Sozialisation und kulturelle Identität nicht zwangs-
läufig zusammenfallen. Individuen können Verhaltensweisen, Orientie-
rungen und Präferenzen aus mehreren kulturellen Milieus übernehmen 
und sich dennoch nur mit einer kulturellen Gruppe identifizieren. Oder 
sie können die Identifikation mit allen diesen Gruppen völlig verwei-
gern und sich als "Weltbürger" definieren. Kulturelle "Prägungen" und 
Beeinflussungen verlaufen also nicht zwangsläufig parallel zu Identifi-
kationsprozessen. Einer Bewerberin oder einem Bewerber von außen 
eine bestimmte Identität zuzuschreiben, ist also ausgesprochen proble-
matisch. 

Interkulturelle Kompetenz 
Kompetenz wird über  

Anforderungen bestimmt 

Kompetenz wird in der Berufsforschung grundsätzlich vor dem Hinter-
grund beruflicher Anforderungen bestimmt. Da es um erfolgreiches 
Handeln in bestimmten Anforderungssituationen geht, ist Kompetenz 
vielschichtig und umfasst nicht nur Wissen. Handlungskompetenz be-
inhaltet notwendig auch Einstellungen, Vorerfahrungen, Motivlagen, 
Umgang mit Emotionen sowie spezifische Handlungsfähigkeiten und -
fertigkeiten51. 

51 Erpenbeck & von Rosenstiel 2003, S. X ff. 

Interkulturelle Kompetenz  Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, in Situationen erfolgreich 
und angemessen handeln zu können, in denen verschiedene kulturelle 
Bedeutungen eine Rolle spielen. Wir nennen zum Beispiel Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Verwaltung „interkulturell kompetent", wenn 
sie mit Personen, die anders kulturell sozialisiert worden sind, ange-
messen und erfolgreich zusammenarbeiten können (interkulturelle 
Kompetenz in der Interaktion). Interkulturelle Kompetenz kann aber 
auch darin bestehen, Präventionsprogramme in der Gesundheitsversor-
gung so zu konzipieren, dass sie auch kulturelle und soziale 
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Minderheiten in der Gesellschaft erreichen (interkulturelle Kompetenz 
in strategischen Fragen). 

Das 5-Bereiche-Modell Auf Arbeiten von Leenen, Stumpf und Scheitza52

52 Leenen, Stumpf und Scheitza, 2014 

 geht ein sog. 5-Berei-
che-Modell interkultureller Kompetenz(en) zurück. Danach ist Inter-
kulturelle Kompetenz nicht eindimensional zu verstehen, sondern als 
ein Bündel von Fähigkeiten, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen; 
es handelt sich um:  

1. Personale Eigenschaften und Kompetenzen  
2. Selbst- und Sozialkompetenzen  
3. Kulturallgemeine Fähigkeiten  
4. Kulturspezifische Fähigkeiten  
5. Interkulturelle Fachlichkeit 

Interkulturelle Kompetenz im Verwaltungshandeln beinhaltet demnach 
ein Zusammenspiel von Elementen aus diesen fünf Bereichen, wobei 
sich je nach Anforderungssituation die Ausprägung und das Gewicht 
der benötigten Eigenschaften und Fähigkeiten deutlich unterscheiden 
können. 

Kontextübergreifende & 

kontextspezifische  

Subkompetenzen 

Ein Teil dieser Fähigkeiten hat eine kontextübergreifende Bedeutung: 
dazu gehören personale Eigenschaften wie eine gewisse Offenheit und 
fehlende Voreingenommenheit, psychische Ressourcen (Belastungsfä-
higkeit, emotionale Stabilität) oder auch soziale Kompetenzen wie die 
Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu können. Zur in-
terkulturellen Kompetenz gehören aber notwendigerweise auch Fähig-
keiten kontextspezifischer Art, die je nach Berufsfeld und Aufgaben-
spektrum ausgesprochen unterschiedlich aussehen müssen. Wer im Mi-
nisterbüro die Chinareise der Ressortleitung vorbereiten und später 
auch begleiten soll, benötigt völlig andere kontextspezifische Fähigkei-
ten als der Entscheider im BAMF, der mit Asylanträgen von Flüchtlin-
gen aus Zentralafrika befasst ist.  

Selbst im engeren Feld der Personalauswahl kann es einen Unterschied 
machen, ob man mit der Entwicklung und Auswertung von schriftli-
chen Testverfahren oder aber face-to-face mit der Durchführung von 
Interviews befasst ist. Im ersten Fall wird es zu den fachlichen Fähig-
keiten gehören, die Kultur- und Sprachgebundenheit von Erhebungs-
tools zu kennen; im zweiten Fall gehört zur interkulturellen Fachlich-
keit, mit den Fallstricken kultureller Fehlattributionen im Auswahlge-
spräch vertraut zu sein. 
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Interkulturelle Sensibilität 
Interkulturelle Sensibilität 

als Vorstufe 

Interkulturelle Kompetenz ist kaum durch eine einmalige Schulung zu 
erreichen, sondern Ergebnis eines längeren Lernprozesses. Es hat sich 
daher eingebürgert, von interkultureller Sensibilität als Vorstufe zu in-
terkultureller Kompetenz zu sprechen. Interkulturelle Sensibilität ist 
eine besondere Aufmerksamkeit für individuelle und kulturelle Unter-
schiede, die die Kommunikation und Zusammenarbeit bestimmen. In-
terkulturelle Sensibilität bedeutet, in kulturellen Begegnungssituatio-
nen vorsichtig und reflektiert vorzugehen, nicht automatisch nur die ei-
genen kulturellen Orientierungen zugrunde zu legen und schrittweise 
ein immer tieferes Verständnis für andere Orientierungsmuster zu ent-
wickeln. 

Kultursensibilität in  

Auswahlverfahren 

Kultursensibilität ist nur ein anderer Ausdruck für Interkulturelle Sen-
sibilität. In Auswahlverfahren zeigt sie sich insbesondere in einer auf-
merksamen Wahrnehmung und Berücksichtigung von in unterschiedli-
cher Sozialisation ausgebildeten Selbstverständlichkeiten (Annahmen, 
Vorstellungen und Verhaltensmustern). Kultursensibilität beinhaltet, 
solche Muster nicht stereotyp einem bestimmten kulturellen Kontext 
zuzuordnen, sondern überlappende kulturelle Einflüsse und komplexe 
Mehrfachzugehörigkeiten wahrnehmen zu können. Nach der 
DIN 3343053

53 DIN 33430, 2016 

, die auf Initiative des Berufsverbandes Deutscher Psycho-
logen sowie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie für die berufs-
bezogene Eignungsdiagnostik und Personalauswahl entwickelt wurde, 
gehört Kultursensibilität sowohl zu den Anforderungen an eine verant-
wortliche Eignungsdiagnostik (Kenntnisse zur Kulturabhängigkeit von 
Anforderungen) als auch zu den Qualifikationsanforderungen an die 
Beobachtenden und die Interviewenden (Kenntnisse zur Kulturabhän-
gigkeit von Verhalten). 

Kulturfairness 
Fairness als Gütekriterium 

der Personalauswahl  

Fairness ist eine Grundvoraussetzung für ein rechtmäßiges Auswahl-
verfahrens, das dem Prinzip der Chancengleichheit und dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz folgt, also Kandidaten und Kandidatinnen nicht 
wegen bestimmter Merkmale wie z. B. Alter, Geschlecht oder sexueller 
Präferenz benachteiligt. Fairness als Gütekriterium wird in Abschnitt "
2.2. Professionell gestaltete Auswahlverfahren" eingehend behandelt. 

Kulturfairness „Kulturfairness" bezieht sich auf die kulturelle Sozialisation: Ein Ver-
fahren ist kulturfair, wenn Personen mit unterschiedlicher kultureller 
Sozialisation im Verfahren gleiche Chancen haben. 

Adverse Impact In engem Zusammenhang mit dem Ziel, Angehörige von kulturellen 
Minderheiten in Auswahlverfahren fair zu behandeln, ist die sog. 
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"Adverse Impact-Problematik" zu nennen. „Adverse impact" bezeich-
net einen nicht intendierten Selektionseffekt, die tatsächliche Schlech-
terstellung einer Gruppe durch ein Verfahren, das formal durchaus dem 
Gleichbehandlungsgebot folgt. Dabei ist der "Impact" zunächst (nur) 
ein statistisches Phänomen, über dessen Ursachen noch nichts Näheres 
bekannt ist. Die Feststellung eines Adverse Impact sollte aber Anlass 
sein, ein Auswahlverfahren kritisch auf versteckte Benachteiligungsef-
fekte zu überprüfen. Auf die damit verbundenen Fragen wird ausführ-
lich in Abschnitt " 2.2.2. Adverse Impact-Problematik" eingegangen. 

2.2. Professionell gestaltete Auswahlverfahren 
Externe & interne  

Auswahlverfahren 

Nach Hell et al. (2006) ist zwischen externer und interner Personalaus-
wahl zu unterscheiden. Bei der externen Personalauswahl geht es um 
die Selektion von Personen, die bisher noch nicht Mitglieder der Orga-
nisation waren, bei der internen Personalauswahl um einen Arbeits-
platzwechsel (z. B. Übernahme einer Führungsfunktion) oder die Aus-
wahl für eine Personalentwicklungsmaßnahme (z. B. ein internes Nach-
wuchsförderprogramm). 

Klassische Kriterien 
Drei zentrale klassische 

Gütekriterien 

Zentrale Kriterien, die Personalauswahlverfahren erfüllen sollen, 
sind54: 

54 Schuler, 2014, S. 45ff. und 367ff. 

Validität 
Ein Personalauswahlverfahren gilt als "valide", wenn es seiner Kern-
aufgabe nachkommt und tatsächlich die richtigen Personen für zu be-
setzende Stellen auswählt. Validität bedeutet also Gültigkeit oder Aus-
sagekraft. Man unterscheidet verschiedene Arten der Validität: Die kri-
terienbezogene (oder auch: prädiktive bzw. prognostische) Validität be-
zeichnet den Grad der Übereinstimmung zwischen dem Abschneiden 
im Auswahlverfahren und den späteren beruflichen Leistungen am Ar-
beitsplatz. Mit "Konstruktvalidität" wird angegeben, ob durch das Ver-
fahrens tatsächlich die Konstrukte gemessen werden, die erfasst werden 
sollen (z. B. inwieweit ein Rechtschreibtest tatsächlich schriftliche 
Kommunikationsfähigkeit misst). 

Reliabilität 
Dieses Kriterium ist Gradmesser für die Genauigkeit und Zuverlässig-
keit der Messungen des Verfahrens (ob z. B. Messwiederholungen zu 
vergleichbaren Ergebnissen führen oder die Beurteilungen von Kandi-
datinnen und Kandidaten durch zwei Interviewende ähnlich ausfallen). 
Reliabilität ist eine Voraussetzung für die Validität des Verfahrens. 
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Objektivität 
Hierbei geht es darum, inwieweit die Ergebnisse eines Verfahrens un-
abhängig davon sind, wer es wann und wo anwendet und auswertet. Ein 
Intelligenztest ist z. B. eindeutiger auswertbar als ein projektives Ver-
fahren wie der Thematische Apperzeptionstest zur Erfassung des Leis-
tungsmotivs, der durch relativ viel Interpretationsspielraum in der Aus-
wertung gekennzeichnet ist. 

Fairness 
Fairness als weiteres  

Gütekriterium 

Neben diesen klassischen Kriterien ist im Rahmen dieser Arbeitshilfe 
besonders das Kriterium der Fairness von Bedeutung, Görlich und 
Schuler55

55 Görlich und Schuler, 2014 

 nennen u.a. folgende für die Personalauswahl relevante As-
pekte von "Fairness": 

Statistische Fairness 
Verwendung valider Personalauswahlverfahren, mit denen einerseits 
berufliche Leistung begründet vorhergesagt werden kann und die ande-
rerseits eine unbegründete Schlechterstellung von Angehörigen spezi-
fischer Subgruppen vermeiden.  

Biografische Fairness 
Verzicht auf nicht von den sich Bewerbenden selbst zu verantwortende 
biografische Indikatoren, also z. B. keine Berücksichtigung des Berufs 
der Eltern. 

Anforderungsbezogene Fairness 
Nur diejenigen Merkmale, die begründet mit dem beruflichen Erfolg in 
einer Zielposition in Zusammenhang stehen, werden bei der Auswahl 
berücksichtigt. 

Prozedurale Fairness 
Facetten der prozeduralen Fairness sind aufrichtige Information über 
die Zielposition, Transparenz des Verfahrens für die Kandidatinnen und 
Kandidaten, realistische Handlungs- und Einflussmöglichkeiten für die 
Kandidatinnen und Kandidaten in der Auswahlsituation sowie offene, 
wahrhaftige und konstruktive Rückmeldung der Ergebnisse. Die proze-
durale Fairness ist für die Akzeptanz des Verfahrens seitens der Teil-
nehmenden sehr wichtig.  

Kulturfairness als  

Ausprägung statistischer 

Fairness 

Neben diesen Fairnessaspekten wird in der jüngeren Forschungsdiskus-
sion auch das Kriterium der Kulturfairness genannt. Kulturfairness ist 
im Grunde eine Ausprägung der statistischen Fairness, der inzwischen 
besondere Aufmerksamkeit deshalb zuteilwird, weil eine Schlechter-
stellung von kulturellen Minderheiten in Auswahlverfahren festgestellt 
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sowie fehlende Kultursensibilität im Verfahren als Ursache dafür aus-
gemacht werden konnte.  

Validitäts-Diversitäts- 

Dilemma 

Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst erfolgen grundsätz-
lich nach dem Prinzip der Bestenauslese und der verfassungsrechtlich 
verbürgten Chancengleichheit gemäß Art. 33 Abs. 2 GG, sprich: die 
Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
Gleichzeitig verfolgen Organisationen heutzutage aber oft auch Diver-
sitätsziele: sie wollen kulturelle Minderheiten keinesfalls benachteili-
gen oder sie möchten sukzessive eine stärker divers zusammengesetzte 
Belegschaft aufbauen. Diese Zielrichtungen können in Konflikt zuei-
nander treten. „Validitäts-Diversitäts-Dilemma" der Personalauswahl 
nennt die einschlägige Fachliteratur56

56 Pyburn, Ployhart & Kravitz, 2008 

 das Problem, dass gerade der Ein-
satz besonders valider Prädiktoren für die spätere berufliche Leistung, 
wie z. B. von Intelligenztests57

57 Schmidt & Hunter, 1998 

, im Auswahlergebnis erhebliche Sub-
gruppendifferenzen erzeugen kann. So können gerade valide Personal-
auswahlverfahren dazu führen, dass Bewerbende aus Minoritätengrup-
pen deutlich weniger eingestellt werden als Bewerbende aus der Majo-
rität, was mögliche Diversitätsziele einer Organisation unterläuft. Es 
stellt sich also die Frage, wie man Diversität im Auswahlverfahren so 
berücksichtigen kann, dass die Validität der Personalauswahl möglichst 
gar nicht oder so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. Die Forschung 
hat hier zahlreiche Wege aufgezeigt, auf die wir in „2.3.2. Diversitäts-
anforderungen im Auswahlverfahren“ differenziert eingehen. 
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2.2.1. Prototypischer Ablauf 
Im Folgenden wird der prototypische Ablauf der Entwicklung und 
Durchführung eines professionellen Personalauswahlverfahrens darge-
stellt: 

Schritte professioneller 

Personalauswahl 

Abbildung 1: Ablauf der Personalauswahl in zehn Schritten (in Anlehnung an Höft, 2019) 

Die Prozessschritte in der obigen Abbildung sind angelehnt an die Stan-
dards der Assessment- Center-Entwicklung58

58 Arbeitskreis Assessment-Center e.V., 2016 

. Diese Standards geben 
eine fundierte Orientierung darüber, was bei der Entwicklung und Im-
plementierung von Assessment-Centern zu beachten ist. Eine alterna-
tive Qualitätsbeurteilung ermöglicht die DIN 3343059

59 DIN 33430, 2016 

, die generell für 
eignungsdiagnostische Fragestellungen aufgestellt wurde. Im Folgen-
den werden diese zehn Schritte in Anlehnung an Höft60

60 Höft, 2019 

 beschrieben. 

2.2.1.1. Vorbereitung der Personalauswahl 
Vorbereitung  

der Personalauswahl 

Zur Phase der Vorbereitung der Personalauswahl gehören folgende drei 
Schritte: 

1. Auftragsklärung und Vernetzung 
Das Ziel der Personalauswahl muss konkret benannt und hinterfragt 
werden (z. B. Festlegung der Zielposition, für die ausgewählt wird). 
Das zu entwickelnde Verfahren muss mit anderen Personalinstrumen-
ten abgestimmt werden, z. B. ist es wenig stringent, wenn ähnliche 
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Anforderungsmerkmale in der Organisation unterschiedlich benannt 
werden. 

2. Festlegung des Anforderungsprofils, der Arbeitsplatzbeschreibung 
und der Stellenbeschreibung 
Das Anforderungsprofil beschreibt die Merkmale, die zukünftige Stel-
leninhaberinnen bzw. Stelleninhaber aufweisen müssen oder sollen. 
Diese Merkmale sind für die Bewertung der Bewerbenden im Auswahl-
verfahren maßgeblich. Zur Bestimmung des Anforderungsprofils ist 
eine auf das zu besetzende Statusamt bzw. die ausgeschriebene Stelle 
ausgerichtete Anforderungsanalyse durchzuführen. Die Kriterien wer-
den in der Arbeitsplatzbeschreibung sowie in der Stellenbeschreibung 
aufgenommen (wobei vorab eine Arbeitsplatzbewertung stattfindet). 

3. Verfahrensauswahl und -entwicklung 
Die diagnostischen Verfahren werden ausgewählt, dabei werden die 
o.a. Kriterien beachtet (z. B. Validität, Fairness, ...). Gegebenenfalls 
müssen bestehende Verfahren adaptiert und neue Verfahren entwickelt 
werden. 

2.2.1.2. Durchführung der Personalauswahl 
Durchführung  

der Personalauswahl 

Die Durchführung der Personalauswahl beinhaltet weitere fünf 
Schritte: 

1. Auswahl und Vorbereitung der Durchführungsbeteiligten inklusive 
der Auswahlkommission 
Dies bedeutet je nach Art des Verfahrens einen unterschiedlichen gro-
ßen Aufwand. Die Anforderungen an die standardisierte Leitung der 
Durchführung eines psychologischen Tests sind weniger hoch, während 
z. B. die Rollenspielerinnen und Rollenspieler oder die Beobachtenden 
im Assessment-Center oder auch die Interviewenden für das Auswahl-
gespräch in der Regel eingehend zu schulen sind. 

2. Vorauswahl und -vorbereitung der Teilnehmenden 
Hierzu gehört z. B. die Analyse von Bewerbungsunterlagen anhand von 
vorab festgelegten Kriterien (z. B. Erfüllung formaler Kriterien) oder 
auch eine internetgestützte Vortestung. Weiterhin beinhaltet dieser 
Schritt die Vorabinformation der Teilnehmenden (z. B. über die Ziel-
setzung des Verfahrens, die Anforderungen, den Ablauf und den Um-
gang mit erhobenen Daten). 

3.Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens 
Erstellen eines Durchführungsplans (Zeitplan, Raumplan, ...), Anferti-
gung von Ablaufunterlagen für die Bewerbenden und Durchführenden, 
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Sicherung der gesamten Logistik, standardisierte Durchführung des 
Verfahrens für alle Bewerbenden. 

4. Datengewinnung und Bewertung 
Regelgeleitete Datenerhebung und Bewertung im Verfahren. Trennung 
zwischen Datenerhebung und anschließender Bewertung. 

5. Integration von Daten und Bewertungen, Ergebnisermittlung 
Die während des Verfahrens angefallenen Daten und Bewertungen wer-
den integriert und zu einer Gesamtschau verdichtet (z. B. beim Assess-
ment-Center im Rahmen einer Beobachterkonferenz). Das Urteil kann 
unterschiedlich differenziert ausfallen (z. B. dichotom im Sinne von 
„einstellen ja/nein" oder sehr detailliert als Beurteilung mit ausführli-
cher Stärken- und Schwächenanalyse). 

2.2.1.3. Nachbereitung der Personalauswahl 
Nachbereitung  

der Personalauswahl 

Die Nachbereitung des Verfahrens umfasst die abschließenden Schritte: 

1. Feedback, Planung von Folgemaßnahmen und Dokumentation 
Das Ergebnis wird den Teilnehmenden schriftlich und/oder mündlich 
kommuniziert. Dabei ist u.a. auf Verständlichkeit und Nachvollziehbar-
keit zu achten. Gegebenenfalls wird eine Weiterbildungsplanung ent-
wickelt, mit der im Verfahren erkannte Stärken ausgebaut oder erkannte 
Schwächen abgebaut werden sollen. Die Ergebnisse des Verfahrens 
sind gemäß vereinbarter Dokumentationsstandards festzuhalten. 

2. Evaluation und Qualitätssicherung 
Das gesamte Verfahren ist periodisch hinsichtlich der o.a. Gütekriterien 
zu überprüfen. Hierbei geht es um die Messqualität (Reliabilität) des 
Verfahrens sowie insbesondere um dessen Prognosegüte für relevante 
Berufserfolgskriterien (prädiktive Validität). Die Akzeptanz (auch ge-
nannt: soziale Validität) durch die Teilnehmenden ist zu analysieren. 
Auch die statistische Fairness des Verfahrens ist zu überprüfen (z. B. 
schneiden verschiedene Subgruppen unterschiedlich ab?). Auf der 
Grundlage dieser Evaluation ist das Verfahren gegebenenfalls zu über-
arbeiten, um dessen Qualität zu sichern oder auszubauen.  

Zum prototypischen Ablauf eines Verfahrens in der Verwaltung siehe 
Abschnitt "2.2.1. Prototypischer Ablauf". 

2.2.2. Adverse Impact-Problematik 
Begriff  

Adverse Impact 

Der Begriff "Adverse Impact" ist im Kontext der politischen und recht-
lichen Diskussion über Fragen der Chancengleichheit in den USA ge-
prägt und über entsprechende Verordnungen des US-amerikanischen 
Arbeits- und Justizministeriums ab Ende der 1970er Jahre verbreitet 
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worden61

61 Equal employment opportunity commission et al., 1978 

.Von „Adverse Impact" wird gesprochen, wenn Personalent-
scheidungen im Rahmen von Einstellungen oder Beförderungen erheb-
lich unterschiedliche Auswahlquoten zum Ergebnis haben, die zu Las-
ten der Mitglieder einer bestimmten Rasse, einer ethnischen Gruppe o-
der eines Geschlechts gehen. Als Indikator für „erheblich" („substan-
tial") wird in der US-amerikanischen Rechtsprechung bei der Personal-
auswahl die 80%-Regel verwendet, nach der ein Adverse Impact dann 
vorliegt, wenn die Erfolgschancen der Mitglieder einer Minorität weni-
ger als 4/5 der Erfolgschancen der Mitglieder der Majorität betragen62. 

62 Zedeck, 2010 

Folgendes Beispiel verdeutlicht diese Definition anhand von zwei Be-
werbergruppen für Positionen in einem Unternehmen:  

Abbildung 2: Unterschiedliche Erfolgsquoten und Adverse Impact im Auswahlverfahren 

Rechtfertigungsdruck bei 

Adverse Impact 

Die US-amerikanische Arbeitsrechtsprechung nimmt bereits die Fest-
stellung eines Adverse Impact zum Anlass, vom Arbeitgeber oder der 
Arbeitgeberin eine Rechtfertigung zu verlangen: Die Auswahlinstru-
mente und -praktiken, die den Effekt auslösen, müssen im Hinblick auf 
die Arbeitsanforderungen als schlüssig darstellbar sein und im Einklang 
mit Betriebsnotwendigkeiten stehen. Adverse Impact löst in der US-
amerikanischen Rechtsprechung also eine Beweislastumkehr aus, die 
für betroffene Organisationen mit erheblichen Kosten und Imageeinbu-
ßen verbunden sein kann. Eine solche Beweislastumkehr sieht auch das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG vor, aus dem Schadenser-
satz- bzw. Entschädigungsansprüche bei nachgewiesener direkter oder 
indirekter Benachteiligung ableitbar sind. 

Adverse Impact unterläuft 

ggf. Diversitätsziele 

Unabhängig von möglichen juristischen Konsequenzen erhalten Analy-
sen zum Adverse Impact erhebliche Bedeutung, wenn Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber beginnen, Diversitätsziele in ihrer Personalpolitik 
zu verfolgen. Die verwendeten Auswahlverfahren können diesem Stre-
ben nach Diversität entgegenstehen, indem Bewerbende mit einem an-
deren kulturellen Hintergrund bei diesen Verfahren schlechter ab-
schneiden. 
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Mit dem Vorliegen eines Adverse Impact in der Personalauswahl wird 
lediglich konstatiert, dass eine oder mehrere soziale Gruppen im Aus-
wahlverfahren erheblich schlechter abschneiden als andere soziale 
Gruppen. Doch ist damit das entsprechende Auswahlverfahren auch als 
unfair zu bezeichnen und damit ethisch problematisch oder juristisch 
angreifbar? Das Fairness-Modell von Cleary hilft hier weiter63

63 vgl Cleary, 1968; Russell, 2000 

. Ein 
Auswahlverfahren ist nach diesem Modell fair, wenn etwaige Leis-
tungsunterschiede zwischen Angehörigen unterschiedlicher sozialer 
Kategorien (Ethnie, Geschlecht, ...) im Auswahlverfahren mit entspre-
chenden Leistungsunterschieden am beruflichen Arbeitsplatz einherge-
hen. Ist dies nicht der Fall, so ist das Auswahlverfahren unfair64. 

64 vgl. auch die Richtlinien für Mitarbeiterauswahl der Equal Employment Opportu-
nity Commission et al., 1978, Abschnitt 14, B8 

Adverse Impact muss nicht 

mangelnde Fairness  

bedeuten 

Damit ist festzuhalten, dass Subgruppendifferenzen im Sinne eines un-
terschiedlichen Abschneidens im Auswahlverfahren und das Vorliegen 
eines Adverse Impact nicht bedeuten müssen, dass das Auswahlverfah-
ren unfair ist. Wenn mit diesen Unterschieden entsprechende Unter-
schiede in der beruflichen Bewährung einhergehen, wäre das Verfahren 
durchaus als fair zu bezeichnen. 

2.3. Kultursensible Auswahlverfahren 

2.3.1. Grundbegriffe einer kultursensiblen Personalauswahl 
Objektivität als  

Unabhängigkeit von  

subjektiven Komponenten 

Aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung und Fairness im Auswahl-
verfahren ist die Forderung nach Objektivität abzuleiten, also einer Un-
abhängigkeit der notwendigen Beobachtungs-, Auslegungs- und Be-
wertungsprozesse von den subjektiven Vorstellungen und Einstellun-
gen der am Auswahlprozess beteiligten Personen. In der aktuellen Dis-
kussion mehren sich Stimmen, die solche subjektiven Komponenten in 
der Informationsverarbeitung mit einem einzigen gedanklichen Kon-
strukt zu erfassen versuchen. Seitdem Google 2014 in Reaktion auf un-
befriedigende hauseigene Diversity-Statistiken eine Öffentlichkeits-
kampagne für das "anti-bias-Konzept" gestartet und kurzfristig die 
Hälfte seiner 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch entspre-
chende Trainings geschleust hat, ist "bias" weltweit zu einem Zentral-
begriff von Diversity-Interventionen aufgestiegen. Eine Suchanfrage 
bei Google liefert aktuell 35 Mio. Einträge für "unconscious bias", für 
"unconscious bias training" immerhin noch über 18 Mio. Einträge65

65 aufgerufen am 26.9.2020 

. 
Die meisten Trainingsangebote, für die geworben wird, arbeiten mit 
dem von Greenwald et al. 66

66 Greenwald et al., 1998 

 entwickelten IAT (Implicit Association 
Test), einem am PC durchgeführten Reaktionstest, der die Art und 
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Stärke von im Gedächtnis gespeicherten Assoziationen messen soll. Ob 
der Test tatsächlich eine persönliche gruppenbezogene Voreingenom-
menheit misst, ist in der Forschung umstritten; zudem haben sich die 
Test-Retest-Korrelationen als unbefriedigend und die Beeinflussbarkeit 
durch simple Kontextvariationen als hoch erwiesen67. 

67 Gawronski & Conrey, 2004, S. 121 

"Bias" als neuer  

Modebegriff 

Völlig unklar ist 
auch, ob Schlüsse aus den Testergebnissen auf reales Verhalten gezo-
gen werden können. Obwohl diese Mängel schon seit Jahren bekannt 
sind, tut das der Attraktivität des Konzepts in der Laienöffentlichkeit 
wenig Abbruch – möglicherweise, weil es zu enthüllen verspricht, was 
Menschen insgeheim "wirklich" denken, aber gleichzeitig auch dahin-
gehend beruhigt, dass schließlich alle Menschen mit Voreingenommen-
heit zurechtkommen müssen. 

Für in der Personalauswahl Tätige ist das Konzept des "Implicit Bias" 
oder "Unconscious bias" als catch-all Konzept für jegliche subjektive 
Abweichung vom Objektivitätsgebot professioneller Auswahlverfah-
ren nicht unbedingt hilfreich. Es verunklart eine ohnehin schon schwie-
rige sozialpsychologische Diskussion über verschiedene Facetten von 
"Subjektivität" sowie daraus abzuleitende Interventionsentscheidun-
gen. Trainingsangebote zum "unconscious bias" listen z.T. über 150 un-
terschiedliche Bias-Kategorien auf und subsummieren darunter sowohl 
Phänomene wie den Halo-Effekt oder den Primacy-Bias, also Effekte, 
die man schon aus der klassischen psychologischen Schulung von In-
terviewern bzw. Interviewerinnen oder AC-Beobachtern bzw. AC-Be-
obachterinnen kennt, als auch Phänomene wie Stereotypisierungen oder 
Vorurteile, die in interkulturellen Trainings und Diversity-Workshops 
eine Rolle spielen. Dass mit dieser begrifflichen Überdehnung die un-
terschiedlichsten Phänomene wie z. B. durch sog. Priming-Prozesse be-
günstigte Assoziationen, unwillkürlich aufgerufene Erinnerungen, 
Schemata der Wahrnehmung, kulturelle Vorlieben oder habitualisierte 
Lösungsmuster, aber auch Stereotype und Vorurteile mehr oder weni-
ger auf der gleichen Ebene abgehandelt (und in den "gleichen Topf ge-
worfen") werden, ist für die Praxis der Personalauswahl kritisch zu be-
werten. Wenn Untersuchungsbefunde zum Beispiel belegen, dass Trai-
ningsinterventionen gegen den "unconscious bias" nur sehr bedingt et-
was gegen rassistische Vorurteile im Alltag von Organisationen aus-
richten68

68 Noon, 2018 

, dann wird es wichtig sein, zwischen den Phänomenen etwas 
stärker zu differenzieren. 

Vier Formen von  

Urteilsverzerrungen 

Wir unterscheiden deshalb im Folgenden vier Formen von Beobach-
tungs-, Zuschreibungs- und Beurteilungsfehlern: 

● Kognitive Verzerrungseffekte,  
● Kulturelle Fehlattributionen, 
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● Stereotypisierungsprozesse und schließlich: 
● Vorurteile. 

Kognitive Verzerrungseffekte 
Duale kognitive 

Verarbeitung:  

Zwei-Prozess-Theorien 

Schon seit den 1970er-Jahren werden in der Sozialpsychologie sowohl 
in der Aufmerksamkeitstheorie als auch in der Theorie der Urteilsbil-
dung zwei unterschiedliche Arten des Denkens thematisiert: auf der ei-
nen Seite unabsichtliche, automatisch ablaufende und auf der anderen 
Seite absichtliche und in hohem Maße kontrollierte Denkprozesse. 
Diese Unterscheidung findet sich im Begriff der "dualen Verarbeitungs-
theorien" oder "Zwei-Prozess-Theorien". 

Alltagsbewältigung über 

System 1 

Kahneman69

69 Kahneman (2016) 

 unterscheidet in seiner Modellierung des kognitiven Ap-
parats, die an diese Zwei-Prozess-Theorien anknüpft, zwei Systeme: 
System 1 funktioniert fast anstrengungslos und ohne andere kognitive 
Prozesse zu stören, während System 2 Energie aufwendet, um brauch-
bare Informationen zu finden, mit gezielter Aufmerksamkeit arbeitet 
und erst auf dieser Grundlage zu überlegten Schlussfolgerungen 
kommt. Fehlwahrnehmungen, kognitive Illusionen und voreilige 
Schlussfolgerungen gehen insbesondere auf die Funktionsweise von 
System 1 zurück, das für menschliches Alltagsverhalten eine große 
Rolle spielt, weil es trotz unvollständiger Information reaktionsschnell 
und unaufwändig arbeitet. Selbst voreilige Schlussfolgerungen können 
eben im Alltag effizient sein, wenn sie mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit zutreffen, wenn die Kosten einer Fehleinschätzung gering sind 
und dabei Zeit und Mühe gespart werden. System 2 produziert zwar 
belastbarere Ergebnisse, verbraucht aber auch in erheblichem Ausmaß 
knappe mentale Energie. 

Die Arbeitsteilung zwischen System 1 und System 2 sieht deshalb so 
aus, dass System 2 viele Alltagsprozesse dem System 1 überlässt und 
lediglich im Hintergrund kontrollierend und modifizierend eingreift 
bzw. erst dann die Regie übernimmt, wenn System 1 offensichtlich 
überfordert ist. Die Bedeutung von System 1 hat vor allem mit psychi-
scher Ökonomie zu tun: ein relevanter Anteil der Alltagsbewältigung 
kann einer Art Autopiloten überantwortet werden, der hinreichend 
praktikable Ergebnisse zeitigt.  

Fallbeispiel 1 Nehmen wir zur Veranschaulichung das Beispiel einer erfahrenen Au-
tofahrerin, die sich bei ihrer täglichen Fahrt zur Arbeitsstelle und zurück 
zum Wohnort auf die Vorgänge des Schaltens und Lenkens kaum noch 
eigens konzentrieren muss. Sie kann während der Fahrt ihre Gedanken 
zum nächsten Wochenende schweifen lassen und sich die Zusammen-
stellung des Menüs für eine anstehende kleine Feier durch den Kopf 
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gehen lassen. Dieselbe Autofahrerin wird aber höchstwahrscheinlich, 
wenn sie an einer nicht ganz übersichtlichen Stelle zu einem Überhol-
vorgang ansetzt, ihre gedankliche Menüplanung kurzfristig aussetzen 
und sich auf das Gelingen des Überholmanövers konzentrieren.  

Die Funktion des  

"Autopiloten" Faszinierend an der Arbeitsweise von System 1 ist, dass kognitive Pro-
zesse automatisch und unterhalb der Bewusstseinsschwelle ablaufen 
können. Fast jeder geübte Autofahrer wird sich an eine solche Routine-
fahrt erinnern, die "fast wie im Schlaf" abgelaufen ist und bei der man 
sich im Nachhinein nur mit Mühe an bestimmte Einzelheiten der Fahrt 
erinnern kann. Man kann diese Arbeitsweise des "Autopiloten" bewun-
dern, aber auch äußerst beunruhigend finden. Gibt es möglicherweise 
auch in einem Auswahlprozess Phasen, in denen kognitive Prozesse der 
Beobachter und Beobachterinnen im Assessment-Verfahren unwillkür-
lich und "unbewusst" ablaufen?  Gefährden Wahrnehmungen und Be-
wertungen, die so zustande kommen, möglicherweise die Aussagekraft 
und Güte des Verfahrens? 

Wir müssen dazu klären, in welchem Sinn der Begriff "unbewusst" hier 
zu verstehen ist. Es wäre verfehlt, hier mit der aus der psychoanalyti-
schen Theorie bekannten Vorstellung von verdrängten unbewussten 
Motiven zu operieren. Kahnemans Modell führt die kognitiven Verzer-
rungen "nicht auf die Verfälschung des Denkens durch Emotionen", 
sondern "auf die Konstruktion des Kognitionsmechanismus zurück"70

70 Kahneman, 2016, S. 19 

. 
Es geht also bei dieser Kategorie von "Fehlleistungen" nicht um etwas 
ins Unterbewusstsein Verschobenes, sondern schlicht um Eigenheiten 
unseres Denkapparates, die uns – wie der sog. blinde Fleck – zunächst 
nicht bewusst sind, aber durchaus bewusst gemacht werden können. 
Das gilt auch für komplexe Verhaltensabläufe. Ein Tennisspieler er-
kennt beispielsweise in der Videoaufzeichnung seines Aufschlags, dass 
er eine ihm gar nicht bewusste Zwischenbewegung, einen kleinen 
Schlenker macht. Erst die Aufnahme macht ihm den Schlenker bewusst, 
der eine ruhige Schlagbewegung unterbricht. Bewusstmachen (Awa-
reness) ist also der erste Schritt einer Trainingsintervention, mit der auf 
kognitive Verzerrungseffekte reagiert wird. 

Für Entscheidungsträger in Personalauswahlverfahren ist es wichtig, 
auf zwei allgemeine Tendenzen des menschlichen kognitiven Apparats 
zu achten: wir neigen generell dazu, unvollständige, manchmal ganz 
zufällig vorhandene Informationen zu überbewerten und Informations-
lücken durch voreilige Annahmen zu überbrücken. In Abschnitt "2.3.5. 
Auswertung von Daten, Beobachtung, Interpretation, Bewertung – der 
subjektive Faktor im Auswahlverfahren" werden wir auf damit zusam-
menhängende Beobachtungsfehler näher eingehen. 
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Kulturelle Fehlattributionen 
Fehlattribution als  

"Transferfehler" 

Die Attributionstheorie versucht zu erklären, wie sich Personen das 
Verhalten anderer Menschen auf der Grundlage durchweg lückenhafter 
Informationen zu erklären versuchen71

71 Heider, 1977 

, wie sie also beispielsweise ein 
beobachtetes Verhalten Persönlichkeitseigenschaften (interne Attribu-
tion) zuschreiben oder aber situative Einflussfaktoren dafür verantwort-
lich machen (externe Attribution). Kulturelle Fehlzuschreibungen ent-
stehen, wenn Annahmen gemacht werden, die vor dem Hintergrund der 
eigenen kulturellen Sozialisation normal und erwartbar wären, aber die 
in der Situation tatsächlich ursächlichen Motive und Bedeutungen fehl-
einschätzen. 

Kulturelle Fehlzuschreibungen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den 
zuvor erläuterten kognitiven Verzerrungen, weil auch hier System 1 im 
Sinne Kahnemans mit seiner Tendenz beteiligt ist, intuitiv von dem aus-
zugehen, was bereits bekannt ist, Ambiguität auszublenden und auf 
Hinweisreize automatisch und schnell zu reagieren. Quelle von Fehlzu-
schreibungen ist hier aber nicht nur die Funktionsweise des kognitiven 
Apparats, sondern auch die Unkenntnis eines anderen kulturellen Be-
zugssystems. Dieses fremde Bezugssystem wird mit einem "Transfer-
fehler" überblendet: Verhaltensweisen einer Person werden so wahrge-
nommen, interpretiert und bewertet, als ob sie in der eigenen Sprache 
und Kultur sozialisiert sei.  

"Kulturzentrismus" als 

Selbstverständlichkeit von 

Perspektiven 

Auf Veröffentlichungen von Leenen72

72 Leenen & Grosch, 1998 

 geht der Vorschlag zurück, den 
zugrundeliegenden Mechanismus „Kulturzentrismus" zu nennen. "Kul-
turzentrismus" bezeichnet eine Selbstverständlichkeit von Wahrneh-
mungsmustern, Perspektiven und Handlungspräferenzen, die aus der 
kulturellen Sozialisation in einer bestimmten Kommunikationsgemein-
schaft erwächst. Es entstehen Normalitätsvorstellungen: Die erlernte 
Kultur erscheint selbstverständlich und natürlich, jede fremde dagegen 
erst einmal seltsam und erklärungsbedürftig. Normalitätsannahmen und 
Ähnlichkeitserwartungen. 

Kulturzentrismus ist nicht negativ konnotiert und unterscheidet sich in-
soweit von dem verwandten Begriff des Ethnozentrismus, bei dem es 
um Fragen der Zugehörigkeit zu und der Identifikation mit einer be-
stimmten Ethnie geht (und damit auch um Selbstaufwertungs- und 
Fremdabwertungsprozesse). "Kulturzentrismus" ist eine neutrale Be-
schreibungskategorie: Aus der Sozialisation in einer kulturellen Kom-
munikationsgemeinschaft erwachsen mit einer gewissen Zwangsläufig-
keit bestimmte Normalitätsannahmen. In der Interaktion werden sie als 
Gleichheits- oder Ähnlichkeitserwartungen wirksam: Wir legen eine 
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fremde Welt aus dem Horizont der fraglos gegebenen eigenen Welt aus. 
Ein solches „Denken-wie-üblich" kann sich beispielsweise in der Wahr-
nehmung und Bewertung alltäglicher sprachlicher Strukturen und Mus-
ter zeigen. 

Ein in der Linguistik schon klassisches Beispiel für eine kulturzentris-
tische Fehlwahrnehmung geht auf Gumperz73

73 Gumperz, 1982, S. 173 

 zurück. Knapp74

74 Knapp, 2004, S. 412 

 fasst den 
Vorfall und die Analyse von Gumperz wie folgt zusammen: 

Fallbeispiel 2 „In den siebziger Jahren gab es zwischen dem pakistanischen und indi-
schen Bedienungspersonal der Angestelltenkantine des Flughafens He-
athrow und den britischen Angestellten, die dort ihre Mahlzeiten ein-
nahmen, erhebliche Spannungen. Sie entzündeten sich am Vorwurf der 
Briten, dass das asiatische Personal sehr unfreundlich mit ihnen um-
ging. Beobachtungen zeigten jedoch, dass das Bedienungspersonal ein 
unauffälliges nonverbales Verhalten zeigte und nur wenig sprach. Den-
noch wurde gerade das Sprachverhalten von den Briten als unfreundlich 
aufgefasst. Linguisten stellten bei näherer Betrachtung fest, dass die 
Asiatinnen und Asiaten überwiegend nur kurze Äußerungen in Englisch 
machten, die mit dem Vorgang des Bedienens zusammenhingen, etwa 
geschäftsmäßig freundlich intendierte Angebote wie „mehr Kartof-
feln?" oder „Soße?". Allerdings realisierten sie diese kurzen Fragen 
nicht mit steigender, d.h. Fragesatzintonation, sondern mit fallender In-
tonation, wie sie in europäischen Sprachen für Aussagesätze charakte-
ristisch ist." 

Nach Gumperz griffen die asiatischen Sprecher und Sprecherinnen 
auch im Englischen auf Intonationsmuster aus ihrer Muttersprache zu-
rück: Ein höfliches Angebot wie „Soße?" im Sinne von „Möchten Sie 
Soße?" wurde demnach mit fallender Intonation realisiert. Dies gibt je-
doch der Einwortäußerung im Englischen die Bedeutung „Das ist 
Soße", und macht sie so zu einer (etwas unfreundlich wirkenden) Fest-
stellung. 

Die Fehlattribution, die hier in der Wahrnehmung und Deutung der pa-
raverbalen Äußerungen des Bedienungspersonals auftritt, geht auf eine 
Ähnlichkeitsannahme zurück: Die kulturzentristische Interpretation 
nimmt die Sprechenden wahr, als ob sie in der eigenen (englischen) 
Sprache und Kultur sozialisiert seien und bewertet ihr Verhalten dem-
entsprechend als falsch, seltsam oder eben als „unfreundlich". Auch 
wenn es unmöglich ist, sich mit allen möglichen „contextualization 
cues" vertraut zu machen, die verschiedene kulturelle Gruppen in den 
unterschiedlichsten Kommunikationskontexten benutzen, ist es doch 
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für jeden mit Auswahlprozessen Befassten wichtig, ein Bewusstsein da-
von zu entwickeln, dass bestimmte Ausdrucksformen, paraverbale (z. 
B. eine besonders hohe Stimme, schnelles Sprechen) oder nonverbale 
Eigentümlichkeiten (körperliche Nähe), eine andere Bedeutung haben 
können als in der eigenen Kultur. 

Stereotype 
Definition von „Stereotyp" Unter einem Stereotyp versteht man in der Sozialpsychologie eine An-

nahme, dass Zuschreibung oder Aussage über eine Gruppe (oder über 
ein dieser Gruppe angehöriges Mitglied), die Eigenschaften und typi-
sche Verhaltensweisen übertrieben vereinfacht und generalisiert sind. 
Bei einer entsprechenden bildlichen Vorstellung spricht man auch von 
einem Klischee. Stereotype (und Klischees) gibt es zu allen erdenkli-
chen Gruppen: zu Jung und Alt, zur Gruppe der Frauen oder der Män-
ner, zu verschiedenen Berufsgruppen und auch zu Nationalitäten. 

Seit dem Aufkommen der kognitiv ausgerichteten Sozialpsychologie 
werden Stereotype nicht länger wertend als gedankliche (oder sogar 
moralische) Fehlleistungen, sondern als eine von vielen (normalen) 
Möglichkeiten des kognitiven Apparates gesehen, überkomplexe Ein-
drücke zu verarbeiten. Ein Grund für die Bildung von Stereotypen ist 
also aus dieser Sicht insbesondere die Möglichkeit der Vereinfachung 
sozialer Wahrnehmung75

75 Spears & Tausch, 2014, S. 522 

. Stereotype finden verstärkt Verwendung, 
wenn wenig spezifische Informationen über eine unbekannte Gruppe 
verfügbar sind76. 

76 Wilder, 1993, S. 88 

Eine Besonderheit von Stereotypen (im Vergleich zu den allgemeinen 
kognitiven Verzerrungseffekten) ist ihr enger Bezug zu Gruppenzuge-
hörigkeiten und zur Dynamik von Gruppenprozessen. Der Aspekt der 
Aufwertung der Eigengruppe und der Abwertung der Fremdgruppe 
(bzw. der Abgrenzung der Gruppen) ist bei vielen Stereotypen schon 
auf Anhieb erkennbar. Nach der Theorie der sozialen Identität von 
Tajfel und Turner77

77 Tajfel und Turner, 1979 

 und der Selbstkategorisierungstheorie von Turner78

78 Turner et al., 1987 

 
et al. streben Menschen generell nach positiver sozialer Identität: sie 
wollen Gruppen angehören, die sich positiv von Fremdgruppen abhe-
ben. Positive Autostereotype und negative Stereotype gegenüber 
Fremdgruppen fördern diesen Mechanismus. 

Drei Schritte der  

Stereotypisierung 

Zum Stereotypisierungsprozess gehören nach Tajfel79

79 Tajfel 1969 

 1969 insbeson-
dere drei Schritte (Kategorisierung, Akzentuierung, Generalisierung): 
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• Eine Gruppenkategorie wird gebildet oder benutzt („die Russen", 
„die Lehrer"). 

• Dieser Gruppe von Personen werden stark vereinfachend Eigen-
schaften zugeschrieben („trinken gern Wodka" oder „sind faul"). 

• Die angebliche "Gruppeneigenschaft" wird unzulässig verallgemei-
nert, also auf jeden übertragen, der zu dieser Gruppe gerechnet wer-
den kann. 

Stereotype vereinfachen also in mehrfacher Hinsicht und zudem in 
problematischer Weise: schon die Bildung der Gruppenkategorie kann 
zweifelhaft sein. Sind Lehrerinnen und Lehrer (an der Grund- oder 
Hauptschule, an Berufsschulen oder am Gymnasium und an verschie-
denen Typen von Hochschulen) eine hinreichend homogene Gruppe, 
um überhaupt etwas Verallgemeinerndes über sie sagen zu können? Die 
zweite Vereinfachung liegt in der Art und Weise der Zuschreibung: Es 
werden bestimmte Eigenschaften herausgegriffen und stark vergrö-
bernd dargestellt, häufig auch geradezu karikierend zugespitzt. Diese 
Eigenschaften erhalten den Charakter von Wesens-Eigenschaften, die 
sich im Zeitablauf oder unter unterschiedlichen Konstellationen angeb-
lich überhaupt nicht ändern. Ein Hauptproblem der Stereotypisierung 
liegt schließlich in einer falschen oder zu starken Generalisierung: allen 
Mitgliedern der Gruppe wird die besagte Eigenschaft zugeschrieben, 
also eine Aussage getroffen, die die Unterschiedlichkeit der Personen 
nicht berücksichtigt, so dass sich der Einzelne als nicht korrekt einge-
ordnet sieht. 

Sind Stereotype  

unvermeidlich? 

Befunde der sozialpsychologischen Forschung sprechen dafür, dass 
man nicht von einer generellen Unvermeidlichkeit und "Automatizität" 
der Aktivierung von Stereotypen ausgehen kann. "Wir wissen heute, 
dass zahlreiche Faktoren, die etwas mit der Zielperson oder dem Wahr-
nehmenden zu tun haben, die Aktivierung eines Stereotyps beeinflussen 
können"80.  

80 Pendry, 2014, 126f. 

Die problematische Wirkung von Stereotypen auf Wahrnehmungen 
und Handlungen wird zum Beispiel reduziert, wenn: 

1. eine kritische Haltung gegenüber den eigenen Stereotypisierungs-
tendenzen aufgebaut wird81

81 Moskowitz et al., 1999 

 und  

2. ausreichend Zeit und kognitive Ressourcen eingesetzt werden, um 
Situationen zu reflektieren, in denen Stereotype aktiviert werden 
können82. 

82 Macrae & Bodenhausen, 2000 
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Fallbeispiel 3 "Wenn ein Personalverantwortlicher sich beispielsweise bewusst wird, 
dass sein Stereotyp für die zu besetzende Stelle einer Führungsperson 
eher einen Mann als ein Frau vorsieht, dann kann er die Bewerbungs-
unterlagen der Frau nochmals sorgfältig prüfen, um sicher zu gehen, 
dass er die Bewerbung einer Frau aufgrund mangelnder Qualifikationen 
nicht in Betracht zieht, und nicht, weil er sich eher einen Mann als eine 
Frau in der Position vorgestellt hat"83

83 Jonas & Schmid Mast, 2007, S. 75 

Bumerang-Effekt bei  

Unterdrückung von  

Stereotypen 

Beides spricht für die Notwendigkeit einer intensiven Beschäftigung 
von Personalverantwortlichen mit eigenen Stereotypisierungstenden-
zen, wie sie in Trainings zur Kulturfairness in Auswahlverfahren statt-
findet Es handelt sich dabei um eine systematische Intervention, also 
um eine bewusste Reflektion und gründliche Klärung der ablaufenden 
Prozesse und nicht um eine bloße Unterdrückung stereotyper Vorstel-
lungen. Die Unterdrückung solcher Vorstellungen führt offenbar zu ei-
nem Bumerang-Effekt84

84 Monteith et al., 1998 

. Pendry erklärt das mit der Aktivierung (Pri-
ming) einmal gebildeter Konstrukte: " Die ungewollten Gedanken (…) 
erhalten eine ziemliche 'Dosis' Priming und sind danach sogar noch bes-
ser zugänglich: Mit anderen Worten tritt hier ein Bumerang-Effekt 
(rebound effect) auf. (...) Die Schlussfolgerung für die Unterdrückung 
eines Stereotyps lautet: Je mehr man unter bestimmten Bedingungen 
versucht, Stereotype zu unterdrücken, desto weniger wird dies gelin-
gen"85. 

85 Pendry, 2014, S. 133 

Stereotype aus 

kognitions- 

psychologischer Sicht 

Der kritische Impuls in der sozialwissenschaftlichen Diskussion der 
1950er und 1960er Jahre, Stereotype als gefährliche Keimzelle von 
Vorurteilen und Diskriminierung zu interpretieren und deshalb ihre 
strikte Eliminierung zu fordern, wird von der neueren sozialpsycholo-
gischen Forschung als unrealistisch gewertet. Unter kognitionspsycho-
logischem Aspekt wird Stereotypen – genau wie den Schemata – eine 
wichtige (wenn auch nicht unproblematische) Funktion in der Verein-
fachung sozialer Wahrnehmungsprozesse zugeschrieben. Für diese 
Auffassung spricht auch, dass Stereotype nicht notwendig negativ sein 
müssen und durchaus auch bezüglich der eigenen Gruppe (Autostereo-
type) entwickelt werden. Problematisch ist, dass man Stereotype auch 
über Gruppen bilden kann, mit denen man noch nie Kontakt hatte und 
dass Stereotype sich in der Begegnung mit kulturellen Gruppen selbst 
bestätigen können, weil durch sie die Wahrnehmung einseitig auf be-
stimmte Besonderheiten gelenkt wird. Eine entscheidende Frage ist, 
wie flexibel Personen mit solchen Generalisierungen über Gruppen um-
gehen und ob sie in der Lage sind, Stereotype als einen bloßen Hinweis 
auf Eigenschaften eines Teils dieser Gruppe zu relativieren. 
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Vorurteile 
Vorurteile als Set von 

negativen Glaubenssätzen 

Die wissenschaftliche Diskussion über Vorurteile ist ausgesprochen un-
einheitlich. Gemeinsam ist allerdings vielen Definitionen in der Sozial-
psychologie, dass Vorurteile negative Stereotype mit negativen Einstel-
lungen verknüpfen und der affektive Aspekt eine zentrale Rolle spielt. 
Während bei Stereotypen der kognitive Aspekt dominiert, äußern sich 
in Vorurteilen nicht mehr nur einzelne „Glaubenssätze", sondern ver-
festigte und verallgemeinerte Haltungen oder Einstellungen. Ein Kenn-
zeichen von Vorurteilen ist also, dass sie selten als vereinzelte Aussage 
oder Annahme über eine Fremdgruppe auftreten. Vorurteile sind meist 
ein Set von überwiegend negativen Glaubenssätzen, die häufig nicht 
nur eine Fremdgruppe betreffen. Demorgon und Lipiansky86

86 Demorgon und Lipiansky, 1999 

 fügen 
hinzu, dass Vorurteile „antizipatorische" Fremdurteile sind, die über-
haupt nicht auf konkreten Erfahrungen beruhen müssen. Dies lenkt den 
Blick darauf, dass es sich bei Vorurteilen um tieferliegende Einstellun-
gen einer Person handelt: der betreffenden Gruppe oder dem betreffen-
den Individuum werden von daher nach einer negativen Bewertung in 
der Regel auch weitere negative Eigenschaften zugewiesen (Generali-
sierungsprädisposition). Eine weitere entscheidende Kennzeichnung 
von Vorurteilen ist ihre Starrheit und Nicht-Korrigierbarkeit. Der Trä-
ger oder die Trägerin eines Vorurteils zieht aus den ablehnenden Ein-
stellungen offenbar einen psychischen Gewinn, der es ihm oder ihr 
schwer macht, diese Einstellungen wieder aufzugeben, auch wenn sach-
liche Argumente dafürsprechen würden. 

Klassische Definition Eine klassische Definition in diesem Sinne liefert Davis87

87 Davis, 1964, S. 78 

: Vorurteile 
sind demnach "negative oder ablehnende Einstellungen einem Men-
schen oder einer Menschengruppe gegenüber, wobei dieser Gruppe in-
folge stereotyper Vorstellungen bestimmte Eigenschaften von vornhe-
rein zugeschrieben werden, die sich aufgrund von Starrheit und gefühls-
mäßiger Ladung selbst bei widersprechender Erfahrung schwer korri-
gieren lassen". 

Erklärungen der 

Persönlichkeitspsychologie 

Die Anfälligkeit für Vorurteile wird in der Persönlichkeitspsychologie 
mit einer fehlenden Offenheit für neue Erfahrungen in Verbindung ge-
bracht, wie sie in den Konzepten „open vs. closed mindedness"88

88 Rokeach, 1960 

 oder 
"Ambiguitätstoleranz"89

89 Reis, 1997 

 thematisiert wird. Autoritäre Persönlichkeiten 
im Sinne von Adorno et al.90

90 Adorno et al., 1950 

 sind auf die Verwendung von Vorurteilen 
besonders angewiesen. Um ihr schwaches Ich gegen innere und äußere 
Bedrohungen zu verteidigen, greifen sie auf Mechanismen wie 
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Projektion und Verschiebung zurück. Die Abwertung einer bestimmten 
Gruppe von Menschen dient somit der Stabilisierung des eigenen 
Selbstwerts und dem Erleben von Macht und Stärke. Die Erfolgschan-
cen von Interventionen gegen vorurteilhaftes Denken werden entspre-
chend skeptisch eingeschätzt. In neueren Diskussionen wird allerdings 
betont, dass das individuelle Ausmaß an Vorurteilen auch durch Fakto-
ren aus dem sozialen Kontext beeinflusst wird91

91 Spears-Tausch, 2014, S. 516–518 

, wobei Konkurrenz, 
Angst vor sozialem Abstieg und andere Bedrohtheitsgefühle eine große 
Rolle spielen. 

2.3.2. Diversitätsanforderungen im Auswahlverfahren 
Zentrale Aufgabe eines professionell angelegten Auswahlverfahrens ist 
es, Motivationen, Fähigkeiten und Eigenschaften der Bewerberinnen 
und Bewerber so zu erfassen und zu bewerten, dass ein Schluss auf die 
später zu erwartenden Leistungen im Berufsleben möglich wird (krite-
rienbezogene Validität). Praktische Probleme, die sich dabei stellen 
sind:  

• Die "Bühne" (das Verfahren), auf der das für solche Einschätzungen 
relevante Verhalten gezeigt werden kann, ist zeitlich und räumlich 
limitiert. Von sehr kleinen Feststellungen bzw. Beobachtungen 
muss daher auf späteres Verhalten im Beruf geschlossen werden. 
Die Vorhersage ist mit erheblichen Unsicherheiten verknüpft. 

• Die Entscheidungsträger im Verfahren tendieren dazu, mit ihren im 
Alltag erworbenen Wahrnehmungs- und Denkmustern zu operieren, 
die nicht zwangsläufig die erforderliche Reliabilität von Beobach-
tungen und Urteilen sicherstellen. 

Im Fokus der nachstehenden Übersicht steht die Gegenüberstellung der 
für die spätere berufliche Tätigkeit erforderlichen Merkmale einerseits 
und der im Auswahlverfahren bei den Bewerbern und Bewerberinnen 
erhobenen Anforderungsmerkmale andererseits. Ziel eines professio-
nellen Verfahrens ist es, die in der Zielposition notwendigen und die im 
Verfahren erhobenen Merkmale möglichst zur Deckung zu bringen. 
Auf das Verfahren bezogen stellt sich die Herausforderung, später tat-
sächlich benötigte Eigenschaften und Kompetenzen abzubilden und 
Daten zu generieren, die eine prognostische Aussage über die spätere 
Leistung am Arbeitsplatz ermöglichen. Unterschiede zwischen den 
Leistungen im Auswahlverfahren sollten möglichst eng mit Performan-
zunterschieden am Arbeitsplatz korrelieren. Forschungsergebnisse le-
gen nahe, dass der Anteil der Varianz an den Testergebnissen, die irre-
levant für die spätere Leistung am Arbeitsplatz ist, durchweg beträcht-
lich ist92. 

92 Outtz & Newman, 2010 
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Validitätsfrage und  

Diversitätsfrage gehen 

häufig Hand in Hand 

Im Auswahlverfahren stellt sich also zunächst einmal die Validitäts-
frage: Wie lassen sich prognostisch valide Daten zum Leistungsverhal-
ten in einer zukünftigen Berufssituation generieren? Die Darstellung ei-
nes Adverse Impacts hat zudem gezeigt, dass sich zusätzlich zur Vali-
ditätsfrage auch eine Diversitätsfrage stellt, die auf die Möglichkeit ei-
ner nicht intendierten Benachteiligung zielt. Diese Diversitätsfrage lau-
tet: Wie lässt es sich vermeiden, dass bestimmte Gruppen durch die An-
lage des Auswahlverfahrens schlechtere Berücksichtigungschancen ha-
ben? 

Fünf Problemzonen von 

Validität und Diversität  

Die nachstehende Übersicht zeigt fünf Problemzonen in Auswahlver-
fahren, in denen sich Validitäts- und Diversitätsfragen stellen. Für Ent-
scheidungstragende in solchen Verfahren ist die Einsicht wichtig, dass 
Validitäts- und Diversitätsprobleme nicht unbedingt ein Gegensatz 
sind, sondern Hand in Hand gehen können. 

Abbildung 3: Problemzonen von Validität und Diversität in Auswahlverfahren. 

Die Problemzonen haben jeweils mit einem wichtigen Verfahrens-
schritt beim Aufbau eines Auswahlverfahrens zu tun; die Zonen sind 
häufig nicht trennscharf, sondern strahlen aufeinander aus. 

Problemzone 1: Fehlende oder mangelhafte Anforderungsanalyse 
Von Fehlern in der Gesamtanlage des Verfahrens spricht man, wenn ein 
Anforderungsprofil überhaupt nicht oder nicht methodisch einwandfrei 
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ermittelt wurde (siehe Abschnitt "2.3.3. Von der Anforderungsanalyse 
zur Bestimmung der Anforderungsmerkmale und -kompetenzen"). 
Wenn das zu ermittelnde Anforderungsprofil gänzlich fehlt, entsteht die 
Versuchung, es durch Kriterien zu ersetzen, die für die Entscheidungs-
tragenden selbstverständlich sind. Das können Anforderungen sein, die 
für den späteren Berufserfolg tatsächlich eine gewisse Rolle spielen. Es 
handelt sich oft aber auch um Kriterien, die sich nur in einem spezifi-
schen (berufskulturellen) Kontext als Selbstverständlichkeit etabliert 
haben und die auf Bewerber oder Bewerberinnen mit einem anderen 
Sozialisationshintergrund ausschließend wirken. Hier einige Beispiele 
solch selbstverständlicher Erwartungen, deren Nichterfüllung bei man-
chen Auswahlkommissionen als "No-go" Kriterium gilt, obwohl es sich 
streng genommen nicht um sachlich relevante Anforderungsmerkmale 
handelt, sondern um Indikatoren für Merkmale wie Sorgfalt, Ehrlich-
keit oder Zielorientierung: 

Vollständigkeit der Unterlagen 
Das Kriterium ist in vielen europäischen Nachbarländern überhaupt 
kein Auswahlkriterium. Bestimmte Unterlagen und Belege werden erst 
im Auswahlgespräch benannt und später eingereicht. In Deutschland ist 
zu berücksichtigen, dass manche Belege bzw. Zeugnisse für Bewerber 
und Bewerberinnen mit einer Zuwanderungsgeschichte schwieriger zu 
beschaffen sind. 

Berufsmotivation 
Fehlende  

Anforderungsanalysen 

begünstigen berufliche 

"Mythen" 

Die Erwartung einer starken Berufsmotivation im Sinne einer "Beru-
fung" (und einer biographisch früh getroffenen Entscheidung für diesen 
Berufsweg) scheint eine deutsche Besonderheit zu sein. In manchen 
südeuropäischen Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit wird die 
Berufswahl wesentlich pragmatischer gesehen. Derartige kulturelle 
Selbstverständlichkeiten, die sich in bestimmten Berufen und Organi-
sationen besonders prägnant herausbilden, können bei Fehlen einer me-
thodisch sauberen Anforderungsanalyse den Charakter von "berufli-
chen Mythen" oder " Pseudoanforderungsmerkmalen" annehmen. Es 
entstehen berufliche oder organisationsbezogene Idealbilder, die häufig 
auch dann noch wirksam sind, wenn sich die tatsächlichen beruflichen 
Anforderungen von diesem Bild längst wegbewegt haben. Praktikerin-
nen und Praktiker im Feld stilisieren sich als "alte Hasen", die für die 
Aufrechterhaltung dieser angeblich notwendigen Anforderungen 
kämpfen; einer nüchternen Anforderungsanalyse hält das nicht immer 
stand. 

Problemzone 2: Bestimmung der Anforderungsmerkmale 
Nicht immer können alle Anforderungsmerkmale für die Zielposition 
auch im Auswahlverfahren erhoben werden, zumal das Verfahren auch 



 - TEIL 2 -  
EIGNUNGSDIAGNOSTISCHE ANALYSEN UND EMPFEHLUNGEN 

 
 

Seite 50 
 

                                                      

ökonomischen Maßstäben entsprechen muss. Es ist deshalb eine Aus-
wahl von Merkmalen zu treffen, die zum einen für die Stellenbesetzung 
konstitutiv und zum anderen aus Sicht der Personalverantwortlichen 
fachlich besonders wichtig oder zusätzlich wünschenswert sind. Vor al-
lem bei den zweitgenannten Merkmalen ist darauf zu achten, dass sie 
möglichst klar und trennscharf erhoben werden können. Die Frage, wel-
che der beruflich relevanten Eigenschaften und Kompetenzen im Aus-
wahlverfahren tatsächlich überprüft werden, gehört zunächst in den Be-
reich der Validität des Verfahrens. Wenn kulturelle Gruppen diese Ei-
genschaften und Kompetenzen in unterschiedlichem Maße mitbringen, 
berührt die Auswahl auch Diversitätsfragen. 

Beruflich irrelevante Anforderungsmerkmale schleichen sich ein 
Pseudokriterien Wie schon bei Problemzone 1 angesprochen ist die Gefahr, beruflich 

irrelevante Anforderungen in das Verfahren einzubringen – eine Ver-
suchung, die häufig beim Beratungsgespräch in der Auswahlkommis-
sion auftritt –, vor allem dann besonders groß, wenn keine belastbare 
Anforderungsanalyse vorliegt. Pseudokriterien wie die Vollständigkeit 
der Unterlagen, das pünktliche Erscheinen zum Bewerbungsgespräch 
oder eine vermeintliche Folgerichtigkeit der beruflichen Entwicklung 
bekommen dann eine erhöhte Bedeutung. 

Ein weiteres Beispiel für einen solchen Mythos ist das Kriterium des 
lückenlosen Lebenslaufs. Obwohl es keine belastbaren Untersuchungen 
dazu gibt, ob sogenannte Lücken im Lebenslauf in irgendeiner aussa-
gefähigen Verbindung zum späteren Berufserfolg stehen, werden sie 
durch Personalverantwortliche häufig eher negativ und als Anzeichen 
fehlender Leistungsorientierung gesehen93

93 Frank, Wach & Kanning, 2017, S. 70 

. Auch die Ratgeberliteratur 
in Deutschland94

94 Hesse & Schrader, 2012 

 empfiehlt den sich Bewerbenden durchweg, Lücken 
im Lebenslauf zu kaschieren. 

Beruflich relevante Anforderungen werden nicht erhoben 
Dies ist grundsätzlich ein erhebliches Defizit hinsichtlich der Validität 
des Auswahlverfahrens. Daraus erwächst zusätzlich ein Diversitäts-
problem, wenn ausgerechnet die Kompetenzen, mit denen eine be-
stimmte kulturelle Gruppe im Verfahren "punkten" könnte, nicht erho-
ben werden. Mit Blick auf Bewerber und Bewerberinnen mit einer fa-
miliären Migrationsgeschichte denkt man hierbei zwangsläufig an die 
Beherrschung mehrerer Sprachen als eine Kompetenz, die z. B. in Po-
sitionen mit Kundenkontakt ein großer Vorteil sein könnte. Der Be-
nachteiligungseffekt, der durch die Nichtberücksichtigung im Verfah-
ren entsteht, multipliziert sich, wenn zusätzlich noch Rechtschreibsi-
cherheit im Deutschen getestet wird. 



 - TEIL 2 -  
EIGNUNGSDIAGNOSTISCHE ANALYSEN UND EMPFEHLUNGEN 

 
 

Seite 51 
 

                                                      

Wichtig ist darüber hinaus, „dass bei der Erstellung der Anforderungs-
profile nicht nur kognitive Leistungsmerkmale (wie z. B. Wissen, Intel-
ligenz, Problemlösungsfähigkeit) berücksichtigt werden. Auch wenn es 
unbestreitbar ist, dass kognitive Leistungsmerkmale relativ eng mit be-
ruflichem Erfolg verbunden sind, gibt es durchaus noch andere wichtige 
Faktoren, von denen der berufliche Erfolg abhängt (wie z. B. Integrität, 
Gewissenhaftigkeit, Kooperationsbereitschaft). Um eine hohe Qualität 
des Auswahlverfahrens sicherzustellen, müssen auch solche Merkmale 
als "wünschenswert" in das Anforderungsprofil aufgenommen wer-
den."95. 

95 Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern, 
2012, S. 10 

Problemzone 3: Operationalisierung der Anforderungsmerkmale 
Anforderungsmerkmale wie Belastungsfähigkeit, Teamfähigkeit oder 
Kommunikationsfähigkeit müssen angemessen konzeptioniert werden 
und über konkretes Verhalten beobachtbar sein, um im Auswahlverfah-
ren methodisch verlässlich erhoben werden zu können. Zwei Probleme 
sind hier hervorzuheben: Die Operationalisierung eines Anforderungs-
merkmals kann in der Sache fehlerhaft ausfallen und sie kann durch 
einen kulturellen Transferfehler belastet sein. 

Erhebung eines "aliud" In der Studie von Stumpf et. al.96

96 Stumpf et. al., 2017 

 zum Auswahlverfahren der Polizei 
NRW konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass die im Anforde-
rungsprofil geforderte "Kommunikationsfähigkeit" im Auswahlverfah-
ren nicht explizit getestet, allerdings mit dem Bestehen eines Recht-
schreibtests diffus in Verbindung gebracht wurde. Man könnte hier von 
einem "aliud" sprechen, das erhoben wird und dann in einen illusionä-
ren Zusammenhang mit der eigentlich erforderlichen "Kommunikati-
onsfähigkeit" gestellt wird. Der Rechtschreibtest prüft Regelsicherheit, 
aber in keiner Weise verbale Ausdrucksfähigkeit oder kommunikative 
Geschicklichkeit. Um diese zu erheben, hätte man eine darauf zuge-
schnittene Arbeitsprobe oder ein entsprechendes Rollenspiel organisie-
ren müssen.  

Konstrukt-Verzerrung Ein kultureller Transferfehler entsteht, wenn ein Anforderungsmerkmal 
durch Verhaltensweisen konkretisiert wird, die nur aus der Perspektive 
einer bestimmten Kultur als Operationalisierung akzeptabel sind. Ein 
offensichtliches Beispiel ist die Anforderung, sich im beruflichen Kon-
text "angemessen" zu präsentieren. Bewerbende aus einer deutschen 
Beamtenfamilie werden vielleicht mit anderen Vorstellungen von pas-
sender Kleidung, angemessenem Make-up und ansprechendem Auftre-
ten in ein Auswahlverfahren gehen als Bewerbende mit einem 
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arabischen oder osteuropäischen Sozialisationshintergrund. Solche Dif-
ferenzen werden auch bei persönlichen oder sozialen Anforderungen 
wirksam wie der Operationalisierung von "Offenheit" oder von "Kritik- 
und Konfliktfähigkeit". Die Forschungsliteratur97

97 Van de Vijver & Tanzer, 2004, S. 124 ff 

 spricht diesbezüglich 
von Konstrukt-Verzerrung (construct bias), wenn Konstrukte von Mit-
gliedern unterschiedlicher Kulturen völlig anders verstanden und be-
wertet werden. Wenn man für die Teamkommunikation das Konstrukt 
‚Unhöflichkeit‘ beispielsweise durch das Ausmaß an Gesprächsunter-
brechungen definieren würde, dann wäre diese Operationalisierung 
zwischen den USA und Brasilien nicht kulturell äquivalent98

98 Leung & Van de Vijver, 2008, S. 150 

. Auch die 
Konstrukte „Kritikfähigkeit" und "Konfliktfähigkeit" müsste man für in 
Deutschland aufgewachsene Personen anders operationalisieren als für 
in Spanien oder Großbritannien sozialisierte Personen. Will man dage-
gen den Organisationen und deren Kultur gerecht werden, so sind Kon-
strukte wie „Kritikfähigkeit" und „Konfliktfähigkeit" für Organisatio-
nen in Deutschland anders zu operationalisieren als in Spanien oder 
Großbritannien. 

Problemzone 4: Nicht angemessene Auswahl und Gestaltung von Er-
hebungsinstrumenten 

Methoden-Verzerrung Erhebungsinstrumente sind unter den Aspekten Validität und Diversität 
unterschiedlich leistungsfähig. Unter Methoden-Verzerrung (method 
bias) versteht man ein Assessment-Problem, das durch die im Verfah-
ren eingesetzten Methoden ausgelöst wird. Wie wir in "2.1.1. Program-
matische Grundbegriffe" unter "Diskriminierung" ausführlich darge-
stellt haben, kann zum Beispiel eine zu starke Nutzung standardisierter 
Testverfahren zu einer Benachteiligung von Minderheitsangehörigen 
führen.  

Problemzone 5: Beobachtungs-, Auswertungs- und Zuschreibungs-
fehler 
Diese können sich in alle Phasen eines Auswertungsverfahrens ein-
schleichen. Wir unterscheiden in "2.3.5. Auswertung von Daten, Be-
obachtung, Interpretation, Bewertung – der subjektive Faktor im Aus-
wahlverfahren" als Ursache kognitive Verzerrungseffekte, kulturelle 
Fehlzuschreibungen, Stereotype und Vorurteile. Fast alle diese Effekte 
können durch sorgfältige Vorbereitung und Durchführung von Aus-
wahlverfahren, insbesondere durch eine psychologische Schulung so-
wie eine spezifische interkulturelle Sensibilisierung stark vermindert 
werden. Die "Rater" sollten interkulturell geschult sein, um sprachliche 
Transferfehler bei mehrsprachigen Bewerbern und Bewerberinnen, um 
unterschiedliche Standards der Selbstdarstellung und Präsentation von 
Kompetenz sowie kulturabhängige Rollen- und 
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Kommunikationserwartungen erkennen und beurteilen zu können. Die 
Qualität des Verfahrens hängt unter dem Aspekt der Kulturfairness u.a. 
also von der interkulturellen Auswahlkompetenz der Gutachter bzw. 
Gutachterinnen ab. 

Implizite sprachliche & 

kulturelle Anforderungen 

Generell ist festzuhalten, dass Diversitätsprobleme vor allem dadurch 
entstehen, dass im Auswahlverfahren von sprachlichen und/oder kultu-
rellen Voraussetzungen ausgegangen wird, die die Mitglieder der 
Mehrheitsgruppe mitbringen, die aber eben nicht alle im Verfahren sich 
bewerbenden Gruppen erfüllen können. In der Literatur spricht man da-
von, dass Auswahlverfahren eine bestimmte sprachliche oder kulturelle 
Gebundenheit bzw. Ladung (verbal load/cultural load) haben können, 
die für bestimmte Gruppen ein Zugangshindernis darstellen.  

Elaborierte Sprachlichkeit 

als Hindernis 

Das kann beispielsweise mit der in verschiedenen Teilen des Auswahl-
verfahrens geforderten Sprachfertigkeit zu tun haben. Schon aus der 
psychologischen Diagnostik bei Kindern aus Zuwanderungsfamilien 
kennt man den Effekt, dass bilinguale Kinder bestimmte Aufgaben 
schlechter lösen als einsprachig aufgewachsene Kinder99

99 Schölmerich & Leyendecker, 2009, S. 434 

. Solche Ef-
fekte können verstärkt werden, wenn zum Beispiel die Fragen und Ar-
beitsanweisungen zu bestimmten Testteilen in einer Sprachlichkeit ge-
fasst sind, die dem Sprachstand der ‚second language speaker‘ nicht 
entsprechen. 

In bestimmten sozialen bzw. kulturellen Milieus sind kompliziertere 
Sprachwendungen (wie der Gebrauch des Konjunktivs oder verschach-
telter Satzkonstruktionen) weniger üblich. Auch bestimmte poetische 
oder altmodische Ausdrücke aus der Hochsprache (wie etwa "Feldrain", 
"Aue" oder " Gestade") kommen wenig oder gar nicht zur Anwendung. 
An diesem Punkt setzte eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe an, 
die das Innenministerium des Landes Niedersachsen 2007 mit dem Auf-
trag eingesetzt hat, das Thema „Migrantinnen und Migranten im Aus-
wahlverfahren" zu analysieren. Besonders die Überprüfung des vier-
stündigen Eignungstests durch Arbeitsgruppenmitglieder mit Migrati-
onshintergrund war aufschlussreich: Bestimmte Testbestandteile setz-
ten ein kulturelles Sprachrepertoire voraus, über das Migrantinnen und 
Migranten weniger als deutsche Bewerberinnen und Bewerber verfü-
gen. So stieß man in der Untersuchung des Testverfahrens zum Beispiel 
auf Worte wie "Lunte", "Hirse", "Docht", "Gesinde" oder "Spelunke", 
die sich für die ‚migrantischen‘ Bewerber und Bewerberinnen als Stol-
perstein erwiesen100

100 Leenen, Scheitza & Stumpf, 2014 

. Generell beeinflussen also implizite Sprachanfor-
derungen in Auswahlverfahren die Chancen von Minoritätsangehörigen 
im Vergleich zu Majoritätsangehörigen. Folglich sollten die verbalen 
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Anforderungen, die das Verfahren den Kandidatinnen und Kandidaten 
auferlegt, streng auf das Ausmaß beschränkt werden, das die spätere 
berufliche Tätigkeit erfordert.  

Kulturelle  

"Normalitätsannahmen" als 

Problem 

Die kulturelle Ladung des Verfahrens wird durch implizit verwendete 
kulturelle Annahmen erzeugt.  Dies passiert typischerweise, wenn vor 
dem Hintergrund einer bestimmten Kultur ein Verhalten als „normal" 
und erwartbar unterstellt wird, das nicht in jedem kulturellen Umfeld 
als normal angesehen wird. Die Anforderung, ein Schwimmzeugnis 
vorzulegen, ist ein gutes Beispiel. Schwimmen ist eine nicht in jeder 
Herkunftskultur und in jedem kulturellen Milieu von jedermann erwar-
tete Kompetenz. Und erst recht ist der Besitz eines Schwimmzeugnisses 
überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn Schwimmen zu den beruflich 
relevanten Anforderungen zählt, muss man sich Gedanken machen, wie 
diese Anforderung auch von Gruppen erfüllt werden kann, bei denen 
diese Kompetenz nicht selbstverständlich erworben und erst recht nicht 
in Form einer Bescheinigung belegt werden kann. 

"Kulturfreie" Tests sind 

nicht möglich 

Bei dem Versuch, "kulturfreie" Tests zur Bestimmung kognitiver Fä-
higkeiten zu entwickeln, musste man feststellen, dass auch das Ver-
ständnis der in Tests eingesetzten Bilder oder Karikaturen eine entspre-
chende kulturelle Sozialisation voraussetzt. Kulturelle Üblichkeiten 
werden auch berührt, wenn Antwortschemata dem üblichen Kommuni-
kationsstil der Respondierenden nicht entsprechen. Die Frage, ob "kul-
turfreie" Verfahren überhaupt möglich sind, ist also grundsätzlich ne-
gativ zu beantworten. Je nach kultureller Gruppierung kann schon die 
Vertrautheit mit Testverfahren überhaupt so stark variieren, dass Ergeb-
nisverzerrungen entstehen. 

2.3.3. Von der Anforderungsanalyse zur Bestimmung der 
Anforderungsmerkmale und -kompetenzen 

Grundlagen 
Die Anforderungsanalyse 

als Grundlage jedes  

professionell angelegten 

Verfahrens 

Es ist von zentraler Bedeutung, dass das Auswahlverfahren erst dann 
entwickelt wird, wenn mittels einer Anforderungsanalyse das Anforde-
rungsprofil genau festgelegt ist. Ein Anforderungsprofil ist eine Be-
schreibung der Anforderungsmerkmale, die Personen im Hinblick auf 
eine Zielposition aufweisen müssen, damit sie die damit verbundene 
berufliche Tätigkeit dauerhaft erfolgreich ausüben können101

101 Sünderhauf, Stumpf & Höft, 2005 

. Ein An-
forderungsmerkmal kann dabei eine Fähigkeit sein (z. B. Analysefähig-
keit), eine Persönlichkeitseigenschaft (z. B. Extraversion), eine Einstel-
lung (z. B. Kundenorientierung) oder spezifisches Fachwissen (z. B. 
Kenntnis von Planungsmethoden). Öfters verwendet man hier auch den 
Begriff „Kompetenzen" (z. B. Kommunikationskompetenz) und meint 
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damit ein komplexes Merkmal, das eine Mischung von Fähigkeiten (z. 
B. Gesprächsführungstechniken), Persönlichkeitseigenschaften (z. B. 
Extraversion) und Motivationen (z. B. Anschlussmotivierung) beinhal-
tet102

102 Höft & Goerke, 2014 

. Die zu einem Anforderungsprofil gehörenden Anforderungs-
merkmale sollten untereinander trennscharf sein und somit möglichst 
wenige Überschneidungen aufweisen103. 

103 Arbeitskreis Assessment-Center e.V., 2016 

Um das Anforderungsprofil zu bestimmen, ist eine Anforderungsana-
lyse durchzuführen. Dabei empfiehlt sich ein empirisches Vorgehen, in 
dem Daten zu den Anforderungen erhoben und ausgewertet werden und 
„Subject Matter Experts" eingebunden werden. Das sind Personen aus 
der Organisation, die die Anforderungen der Zielposition gut kennen, 
sei es aus eigenen unmittelbaren Erfahrungen (z. B. als Stelleninhaber) 
oder aber, weil sie eng mit dieser Position zu tun haben (z. B. als Vor-
gesetzte). Die Einbindung erfolgt dabei mit unterschiedlichen Befra-
gungsformaten wie Interviews, schriftlichen Befragungen oder Work-
shops. 

Kritische–Ereignis– 

Methode 

Eine bewährte Methode zur Anforderungsanalyse ist die auf 
Flanagan104

104 Flanagan, 1954 

 zurückgehende Methode der critical incidents (kritischen 
Ereignisse). „Kritisch" ist hier als „erfolgskritisch" zu verstehen: Ge-
meint sind Situationen aus dem Bereich der Zielposition, deren produk-
tive Bewältigung von der Eignung der Positionsinhabenden abhängt, an 
der also eher ungeeignete Personen scheitern. Zudem soll es sich um 
eine typische und wichtige Situation aus dem Berufsfeld handeln105. 

105 Koch und Westhoff, 2012, S. A3 

Subject Matter Experts sollen solche Situationen benennen und anhand 
einiger Leitfragen genauer beschreiben:  

• Welche Akteure sind an der Situation beteiligt? 
• Worum geht es in der Situation? 
• Welche Rahmenbedingungen sind zum Verständnis der Situation 

wichtig? 
• Wie verhält sich jemand in dieser Situation, der oder die für die Ziel-

position gut geeignet ist (= produktive Verhaltensweisen)? 
• Wie verhält sich jemand in dieser Situation, der oder die für die Ziel-

position weniger gut geeignet ist (= unproduktive Verhaltenswei-
sen)? 

Die so erhobenen qualitativen Daten sind anschließend inhaltsanaly-
tisch auszuwerten, indem die Beschreibungen gruppiert und ähnliche 
Verhaltensweisen zu Anforderungsmerkmalen zusammengefasst wer-
den und so das Anforderungsprofil erstellt wird. 
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Ebenen 
Bei Verfahren wie der Methode der kritischen Ereignisse geht es um 
eine Analyse der bis zur Gegenwart bekannten Anforderungen. Um den 
Zukunftsaspekt angemessen zu berücksichtigen schlagen Koch und 
Westhoff106

106 Koch und Westhoff, 2012, S. A17-A18 

 vor, mit zusätzlichen Fragen per Interview oder Workshop 
anforderungsrelevante Information zur zukünftigen Entwicklung des 
beruflichen Tätigkeitsfeldes zu erheben (z. B.: Wie verändert sich das 
berufliche Tätigkeitsfeld voraussichtlich? Welche neuen Anforde-
rungssituationen entstehen, welche bisherigen fallen weg?). Bei der Be-
schreibung des Anforderungsprofils sind Klarheit und Eindeutigkeit 
wichtig, so dass das Profil für die Auswahl eine möglichst gute Orien-
tierung bietet. Deswegen wird auf eine differenzierte und konkrete Be-
schreibung jedes Anforderungsmerkmals Wert gelegt. Es empfiehlt 
sich dabei folgende Strukturierung der Beschreibung eines Anforde-
rungsmerkmals107: 

107 Höft & Kersting, 2017 

Ebenen der Beschreibung 

eines  

Anforderungsmerkmals 

● Ebene 1 
Benennung und knappe Umschreibung des Anforderungsmerk-
mals 

● Ebene 2 
Anforderungsfacetten, die spezifische Schwerpunkte des Merk-
mals verdeutlichen 

● Ebene 3 
Verhaltensnahe Operationalisierungen zur Konkretisierung  

● Ebene 4 
Situations- und verfahrensspezifische Verhaltensfestlegungen 

Eine typische Anforderung ist beispielsweise "Teamfähigkeit". Eine 
Beschreibung und Konkretisierung dieses Anforderungsmerkmals 
könnte wie folgt aussehen: 

Ad Ebene 1 
Teamfähigkeit beschreibt die Fähigkeit zur guten und produktiven Zu-
sammenarbeit in einer Gruppe. Die Person bringt sich und ihre Fähig-
keiten in die Gruppe ein, vertritt ihre Sichtweisen und Meinungen und 
ist offen für die Meinungen und Sichtweisen der anderen Gruppenmit-
glieder. Sie wirkt am Zustandekommen guter Gruppenergebnisse mit 
und trägt zu einem positiven Arbeitsklima in der Gruppe bei. Sie gibt 
angemessene Rückmeldungen innerhalb der Gruppe und ist ihrerseits 
offen für Feedback der anderen Gruppenmitglieder. 
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Ad Ebene 2 
Als relevante Facetten sollen Diskussionsverhalten und Feedbackkom-
petenz unterschieden werden.  

Ad Ebene 3 
Verhaltensnahe Operationalisierungen von „Diskussionsverhalten" und 
„Feedbackkompetenz" 

Diskussionsverhalten Feedbackkompetenz 

+  gibt Informationen weiter 
+ bringt eigene Meinungen 
 und Sichtweisen ein 
+ fragt nach den Meinungen 
 und Sichtweisen der  
     anderen  
     Gruppenmitglieder 
+ fragt bei abweichenden 
 Meinungen und  
     Sichtweisen nach,  
     versucht andere  
     Positionen zu verstehen 
+ lässt andere  
      Gruppenmitglieder  

ausreden 
+ sucht nach Win-Win-
     Lösungen 

+ gibt Rückmeldungen konstruk-
 tiv und wertschätzend 
+ spricht schwerwiegende Fehler 
 und Versäumnisse anderer 
 Gruppenmitglieder rasch, di-
 rekt und offen an 
+ spricht an, wenn er sich über 
 das Verhalten eines Teamkolle-
 gen ärgert 
+ spricht persönliche Konflikte 
 an und versucht diese im Ge-
 spräch zu klären 
+ ist offen für die Rückmel dun-
 gen anderer Gruppenmitglieder 
+ hört sich Kritik anderer an und 
 versucht diese zu verstehen 
+ steht für eigene Fehler und Ver-
 säumnisse ein, gibt diese zu und 
 versucht daraus zu lernen 

Positiv 

- verschweigt wichtige In-
 formationen 
- geht auf Nachfragen zu ei-
 genen Auffassungen nicht 
 ein 
- versucht eigene Lösung 
 gegen den Willen anderer 
 durchzusetzen 

- spricht schwerwiegende Fehler 
 und Versäumnisse anderer 
 Gruppenmitglieder nicht an 
- geht persönliche Konflikte 
 nicht aktiv an 
- gibt Rückmeldungen abwer-
 tend und verletzend 
- wehrt Kritik anderer ab, vertei-
 digt sich sofort, ohne erst ein
 mal zu versuchen, die Kritik zu 
 verstehen 

N
egativ 

Abbildung 4: Anforderungsfacetten 
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Ad Ebene 4 
Situations- und verfahrensspezifische Verhaltensfestlegungen: 
Die Teamfähigkeit könnte man z. B. in einer Gesprächssimulation (Rol-
lenspiel) als Zweiergespräch erfassen. Das andere Teammitglied ist 
eine oder ein instruierte Rollenspielerin oder Rollenspieler. In dem Ge-
spräch ist auf der Basis unterschiedlicher Informationslagen gemein-
sam eine Lösung zu entwickeln. Im Vorfeld haben beide Gruppenmit-
glieder Fehler gemacht, mit denen nun umgegangen werden muss. 
Mögliche beobachtbare Verhaltensweisen in diesem konkreten 
Übungssetting wären beispielsweise: 

+ erläutert anderen Personen die Problemlage; 
+ spricht die Fehler einer anderen Person konstruktiv und wertschät-

zend an; 
+ versucht die Kritikpunkte anderer Personen durch Nachfragen zu 

klären; 

- geht nicht auf die Kritikpunkte am eigenen Vorgehen ein, übergeht 
diese 

- beharrt auf dem eigenen Standpunkt; 
- lässt andere Gesprächsteilnehmende nicht ausreden. 

Diskussion unter Diversitätsgesichtspunkten 
Betrachtet man die Anforderungsanalyse und die Anforderungsprofi-
lerstellung unter Diversitätsgesichtspunkten, so ergeben sich folgende 
Schlussfolgerungen: 

1. Anforderungsprofile als Schutz vor Stereotypen und Urteilsverzer-
rungen 

Differenzierte  

Anforderungsbeschreibung 

schützt vor  

Urteilsverzerrungen 

Eine fundierte Anforderungsanalyse und ein explizites, differenziertes 
Anforderungsprofil sind die beste Absicherung gegen das Einsickern 
von beruflichen Mythen und "Pseudoanforderungen" in das Auswahl-
verfahren, aber auch gegen die Auswirkungen von Stereotypen, Vorur-
teilen oder impliziten Persönlichkeitstheorien im Beurteilungsprozess. 
Das Anforderungsprofil lenkt den Blick auf die konkreten Verhal-
tensanforderungen, die Bewerbende zu erfüllen haben und macht diese 
zum Beurteilungsmaßstab. Ob eine Person geeignet ist oder nicht, muss 
im Hinblick auf diesen expliziten Maßstab ermittelt und begründet wer-
den. Stereotype und andere implizite Schemata wie Urteilsverzerrungen 
haben es dadurch schwerer, auf die Eignungsbeurteilung durchzuschla-
gen. 
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a. Selbstverständliches Anforderungsmerkmal "Kommunikation 
der eigenen Fähigkeiten und Selbstdarstellung" 
Selbstdarstellungsfähigkeiten werden in verschiedenen kulturellen 
Kontexten sehr unterschiedlich eingeübt. Während es zum Beispiel 
in US-amerikanischen Kindergärten üblich ist, dass sich schon Vier-
jährige vor der Gruppe mit ihrem Lieblings-Teddy präsentieren, ist 
in vielen asiatischen Kulturen ein solches Auftreten des Individuums 
vor der Gruppe schambesetzt. Nach der Wiedervereinigung beklag-
ten auch viele Erwerbstätige aus der ehemaligen DDR, dass sie 
Schwierigkeiten mit der in Westdeutschland geforderten Fähigkeit 
zur Selbstdarstellung und "Selbstvermarktung" hätten. 

b. Selbstverständliches Anforderungsmerkmal "Unverstelltes Auf-
treten (Authentizität)" 
Die Idee der Authentizität entstammt einem individualistischen 
Menschenbild. In kulturellen Kontexten, in denen die Akzeptanz 
durch Gruppen eine große Rolle spielt, gibt es eine Fülle von Ver-
haltensregeln, die ein "unverstelltes" Auftreten des Individuums er-
schweren. Das kann beispielsweise die Körperhaltung, den Einsatz 
von Blickkontakt oder auch die Selbstverständlichkeit des Lächelns 
betreffen. 

2. Kulturgetönte und "kulturfreie" Verhaltensbeschreibungen 
"Kulturgetönte"  

Verhaltensbeschreibungen 

können Diversitätseffekte 

auslösen 

Anforderungsmerkmale sollen hinreichend konkret formuliert sein. Un-
ter Diversitätsgesichtspunkten stellt sich das Problem, solche Verhal-
tenskonkretisierungen nicht "kulturzentristisch" vorzunehmen (vgl. 
Abschnitt "2.3.3. Von der Anforderungsanalyse zur Bestimmung der 
Anforderungsmerkmale und -kompetenzen"): Anforderungsmerkmale 
sind kulturell konstruiert und werden daher von Angehörigen unter-
schiedlicher Kulturen in unterschiedlichem Ausmaß geteilt, geschätzt 
und üblicherweise praktiziert: Probleme und Konflikte z. B. direkt an-
zusprechen ist eher in individualistischen Kulturen üblich, während in 
kollektivistischen Kulturen die indirekte Kommunikation bevorzugt 
wird; sich Zwischenbemerkungen ganz zu verkneifen oder überlap-
pende Kommunikation völlig zu vermeiden, könnte in manchen Kultu-
ren als mangelndes Interesse am Gesprächspartner oder der Thematik 
gesehen werden. Sich der Auswirkung impliziter kultureller Annahmen 
bei Verhaltensbeschreibungen bewusst zu sein, ist also wichtig, um 
nicht für bestimmte Gruppen Zugangshindernisse einzubauen. 

"kulturfreie"  

Verhaltensbeschreibungen 

gibt es nicht 

Aus diesem Grund wird in der Literatur auch dazu geraten, solche kul-
turell getönten Konkretisierungen ganz zu vermeiden, also mit "kultur-
freien" Verfahren zu arbeiten. Dass wir der Verwendung solch "kultur-
freier" Operationalisierungen skeptisch gegenüber stehen, haben wir 
bereits erkennen lassen. Sobald durch ein Verhalten, durch Inhalt und 
Form einer sprachlichen Äußerung, durch ein Symbol oder Bild 
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Bedeutungen aufgerufen werden, ist Kultur im Spiel und zwar immer 
eine spezifische Kultur mit je eigener Perspektive. Bei dem Versuch, 
"sprach- und kulturfreie" Intelligenztests zu entwickeln, hat man bei-
spielsweise feststellen müssen, dass auch beim Einsatz von Comic-Se-
quenzen Sozialisationsunterschiede (also die unterschiedliche Vertraut-
heit mit der den Comics eigenen "Sprache") zu gruppenbezogenen Leis-
tungsunterschieden im Test führen.  

3. Kulturell "getönte" Verhaltensbeschreibungen können manchmal 
erforderlich sein 

Verhaltensbeschreibungen 

dürfen eine kulturelle  

Tönung haben  

Das zu zeigende Verhalten soll zu beruflichem Erfolg in einem konkre-
ten Tätigkeitsfeld einer Organisation in einem spezifischen kulturellen 
Umfeld führen. Beschreibungen dieses Verhaltens beanspruchen keine 
universelle, berufsübergreifende und weltweite Gültigkeit. Die Stärke 
eines Anforderungsprofils liegt gerade in seiner Konkretheit. Wenn z. 
B. beim Anflug auf einen Flughafen der Copilot einen schwerwiegen-
den Fehler der Pilotin entdeckt, so hat er das ihr unmittelbar und direkt 
mitzuteilen, unabhängig davon, ob die kulturellen Präferenzen beson-
deren Respekt vor hierarchisch Höhergestellten oder eine Wahrung der 
Gruppenharmonie nahelegen. In anderen Berufsfeldern muss dieses ra-
sche und unmittelbare Feedback nicht so bedeutend sein. Entscheidend 
ist, worauf es in einer konkreten Zielposition ankommt; das kann von 
Organisation zu Organisation und über verschiedene kulturelle Kon-
texte hinweg variieren.  

4. Die Möglichkeit kultureller Missverständnisse bei Anforderungs-
merkmalen transparent machen 

Das Verständnis von  

Anforderungsmerkmalen 

transparent machen 

Das Vorliegen eines Anforderungsprofils kann vor Missverständnissen 
oder Verzerrungen dann schützen, wenn diese Anforderungsmerkmale 
differenziert und offen kommuniziert und somit transparent gemacht 
werden. Anforderungsmerkmale wie z. B. Teamfähigkeit oder Zielori-
entierung können je nach Kulturhintergrund anders gedeutet und ver-
standen werden. Das Risiko, dass Anforderungsmerkmale falsch ver-
standen werden, ist dann besonders groß, wenn die Möglichkeit eines 
Missverständnisses überhaupt nicht angesprochen wird. In der Fachli-
teratur wird kontrovers diskutiert, inwieweit z. B. vor dem Assessment-
Center den Teilnehmenden das Anforderungsprofil transparent ge-
macht werden soll. Kleinmann108

108 Kleinmann, 1997 

 beispielsweise empfiehlt auf der 
Grundlage von Validitätsbefunden in Assessment-Centern, die Trai
ningsbedarf feststellen sollen, die Anforderungsdimensionen transpa-
rent zu machen, da dies die Qualität der Merkmalsmessung im Sinne 
der Konstruktvalidität des Verfahrens steigert; handelt es sich hingegen 
um ein Auswahl-Assessment-Center, so sollte auf die Transparenz der 
Anforderungsdimensionen verzichtet werden, da so die 
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Vorhersagekraft und damit die kriterienbezogene Validität des Verfah-
rens höher sei. Letzteres gründe darin, dass das richtige Antizipieren 
intransparenter Anforderungen selbst eine wichtige Kompetenz von 
Führungskräften sein kann. Entgegen dieser Sichtweise raten wir unter 
Diversitätsgesichtspunkten zur Transparenz der Anforderungsdimensi-
onen für alle Bewerbenden, da so kulturell bedingten Missverständnis-
sen entgegengewirkt wird. Bewerbende mit unterschiedlichem kulturel-
len Hintergrund haben ein Recht zu erfahren, was unter bestimmten An-
forderungsbegriffen verstanden wird. Auf dieser Grundlage können sie 
sich zum einen besser entscheiden, ob sie eine Stelle mit einer solchen 
Anforderungsstruktur überhaupt als erstrebenswert betrachten. Zum an-
deren haben sie eine bessere Chance, ihre Eignung unter Beweis zu stel-
len. 

5. Berücksichtigung diverser Ressourcen im Anforderungsprofil 
Ressourcen von Personen 

mit Migrationshintergrund 

berücksichtigen  

Aus einer Defizitperspektive wird bei Bewerbern und Bewerberinnen 
mit Migrationshintergrund häufig darauf geachtet, welche Merkmale 
(z. B. Deutschkenntnisse) bei ihnen angeblich zu schwach ausgeprägt 
sind. Stattdessen könnte man auch den Blickwinkel in Richtung Res-
sourcen verändern: man würde vielleicht feststellen, dass auf der Ha-
benseite Mehrsprachigkeit und interkulturelle Vorerfahrungen zu ver-
zeichnen sind. Wenn eine in Berlin eingesetzte Polizistin neben 
Deutsch oder Englisch auch noch Türkisch oder Polnisch beherrscht, 
könnte das von erheblichem Vorteil sein. Voraussetzung ist, dass es 
sich um ein relevantes Merkmal handelt. Wenn also eine Verbindung 
zum beruflichen Erfolg herstellbar ist, sollte man entsprechende Merk-
male auch in das Anforderungsprofil aufnehmen.  Grundsätzlich gilt 
mit Blick auf die Chancengerechtigkeit gemäß Art. 33 Abs. 2 GG, dass 
konstitutive Merkmale, wie sie vorab im Anforderungsprofil festge-
schrieben wurden, nicht durch ein „Mehr“ an nicht-konstitutiven Merk-
malen ausgeglichen oder „kompensiert“ werden können. Dies würde 
das Verfahren verzerren und die Auswahl nach den Prinzipien der Eig-
nung, Befähigung und fachlichen Leistung verletzen. 

Handlungsempfehlungen 
Aufbauend auf diesen Überlegungen werden folgende Handlungsemp-
fehlungen gegeben:  

• Es sollte eine Anforderungsanalyse auf der Grundlage einer Befra-
gung von Personen, die das entsprechende Berufsfeld sehr gut ken-
nen, durchgeführt werden. Subject Matter Experts mit Migrations-
hintergrund sollten angemessen einbezogen werden, da diese mög-
licherweise einen spezifischen Blick auf die Anforderungen haben. 

• Bei der Anforderungsanalyse ist zu prüfen, ob es nicht spezifische 
Ressourcen von Angehörigen von Minderheiten oder Personen mit 
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anderem kulturellen Hintergrund gibt, die berufserfolgsrelevant 
sind (z. B. Mehrsprachigkeit). Wenn dies der Fall ist, sollten solche 
Anforderungsmerkmale als fakultative Merkmale im Anforde-
rungsprofil berücksichtigt werden.  

• Da Bewerbende mit Migrationshintergrund möglicherweise in ihren 
Deutschkenntnissen gegenüber der Majorität Nachteile haben, sollte 
man genau überprüfen, welche Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
deutschen Sprache in mündlicher Kommunikation und in Schrift-
sprache vorliegen müssen, um die berufliche Tätigkeit erfolgreich 
auszuüben. Dies soll davor schützen, zu hohe sprachliche Anforde-
rungen implizit vorauszusetzen, die dann Personen mit Migrations-
hintergrund benachteiligen können. 

• Es sollte eine konkrete Beschreibung des Anforderungsprofils und 
der Anforderungsmerkmale gemäß dem o.a. vierstufigen Ebenen-
Modell der Anforderungsbeschreibung erfolgen. Die Präzision und 
Konkretheit der Beschreibung sollte nicht zu Gunsten einer ver-
meintlich kulturoffenen und vieldeutigen abstrakten Beschreibung 
zur Disposition gestellt werden.  

• Die Anforderungsmerkmale sollten transparent gemacht werden. 
Dies beginnt mit deren Nennung in einer Stellenausschreibung und 
reicht hin bis zu der Erläuterung der Anforderungsmerkmale gegen-
über allen Teilnehmenden zu Beginn des Auswahlverfahrens. 

2.3.4. Von der Methodenwahl zur Ausgestaltung von Aus-
wahlverfahren 

Grundlagen 
Typische  

Auswahlverfahren 

Eine gebräuchliche Unterscheidung unterteilt Auswahlverfahren in:  

a. eigenschaftsorientierte Ansätze, die grundlegende Personenmerk-
male wie Intelligenz oder Charaktereigenschaften (z. B. Extraver-
sion) mit Tests oder Fragebögen erfassen;  

b. biografie-orientierte Verfahren, die davon ausgehen, dass der beste 
Prädiktor für zukünftiges Verhalten und zukünftige Leistung ver-
gangenes Verhalten und vergangene Leistung ist (wobei hier z. B. 
Interviews und biografische Fragebögen zum Einsatz kommen) und  

c. simulationsorientierte Verfahren, die gezeigtes Verhalten in einer si-
mulierten Anforderungssituation als besonders relevant für Leis-
tungsprognosen ansehen.  

Im Folgenden gehen wir auf die besonders häufig eingesetzten Metho-
den ein. 
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Interviewverfahren 
Bei den Interviewverfahren sind unstrukturierte Interviews von struk-
turierten zu unterscheiden. Letztere bedienen sich eines Leitfadens, so 
dass allen Bewerbenden dieselben Fragen in derselben Ordnung gestellt 
werden. Das unstrukturierte Interview ist demgegenüber offener: die 
Fragen werden jeweils spontan aus der Situation und dem Gesprächs-
verlauf generiert. Bei strukturierten Interviews sind die bei unterschied-
lichen Personen erhobenen Daten besser miteinander vergleichbar. For-
schungsarbeiten haben ergeben, dass strukturierte Interviews den un-
strukturierten im Hinblick auf die kriterienbezogene Validität und da-
mit auf die Prognosegüte von beruflichem Erfolg überlegen sind. Als 
besonders valide haben sich zwei Interviewformen erwiesen109: 

109 vgl. Schuler, 2018 

a. Das Verhaltensbeschreibungsinterview, bei dem vergangenes Ver-
halten in Bezug auf die Anforderungsmerkmale erhoben wird ("Ha-
ben Sie einmal einen Mitarbeiter als wenig motiviert erlebt? Wenn 
ja, was haben Sie dann getan?") oder  

b. das situative Interview, bei dem Fragen gestellt werden zu den 
Handlungsintentionen in anforderungsrelevanten Situationen ("An-
genommen, einer Ihrer Mitarbeiter macht auf Sie einen unmotivier-
ten Eindruck; was würden Sie dann tun?").  

Test- und Fragebogenverfahren 
Bei diesen Verfahren geht es um die Erfassung grundlegender Eigen-
schaften einer Person, wie z. B. Intelligenz oder bestimmter Persönlich-
keitseigenschaften. Hier kommen zum einen Leistungstests zum Ein-
satz, so z. B. Verfahren zur Intelligenzmessung wie der Intelligenz-
Struktur-Test oder Verfahren zur Erfassung der Konzentrationsfähig-
keit wie der Aufmerksamkeits-Belastungs-Test d2. Zum anderen gehö-
ren hierzu die Persönlichkeitsfragenbögen, wie das auf dem Big5-Mo-
dell basierende NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (Emotionale Labilität, 
Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit). Die 
Bewerbenden müssen sich hier mittels Urteilsskalen hinsichtlich ver-
schiedener Fragen (z. B. „ich bin eher zurückhaltend, reserviert") selbst 
einschätzen. Für diese Verfahren sollten die einschlägigen Gütekrite-
rien wie Objektivität, Reliabilität und Validität nachgewiesen sein. 

Simulationsorientierte Verfahren (auch "Verhaltenssimulationen") 
Bestandteil von Assessment-Centern sind u.a. Gesprächssimulationen 
wie z. B. das Mitarbeitergespräch (Kritikgespräch), Präsentationen, 
Gruppendiskussion, die Postkorbübung zur Erfassung kognitiver Fä-
higkeiten und Organisationsfähigkeit sowie Arbeitsproben und Fallstu-
dien. Dabei werden anforderungsrelevante Situationen simuliert, zum 
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Teil kommen geschulte Rollenspielerinnen bzw. Rollenspieler als Spar-
ringspartner (z. B. im Mitarbeitergespräch) zum Einsatz und das Ver-
halten der Kandidatinnen in diesen Situationen wird systematisch beo-
bachtet und beurteilt. 

Weitere Verfahren 
Recht moderne Verfahren sind zum einen die situativen Beurteilungs-
tests110

110 Situational-Judgement-Tests, SJT 

: Die Teilnehmenden werden text- oder videobasiert mit berufli-
chen Anforderungssituationen konfrontiert; sie sollen dann mittels Aus-
wahl aus mehreren Antwortoptionen angeben, wie man sich in dieser 
Situation verhalten sollte (Should-Do-Instruktion), oder aber, wie man 
sich aufgrund der eigenen Erfahrung verhalten würde (Would-Do-In-
struktion). Zum anderen sind die biografischen Fragebögen zu nennen, 
die ein standardisiertes Verfahren zur Ermittlung des persönlichen Hin-
tergrunds der Bewerbenden111

111 Schuler, 2014, S. 252 

 sind und insbesondere die harten und 
überprüfbaren Fakten im Lebenslauf abfragen. 

Prinzip der  

Multimethodalität 

Für alle Anforderungsmerkmale aus dem Anforderungsprofil ist zu 
überlegen, durch welche Verfahren diese zu erfassen sind. Analytisches 
Denkvermögen z. B. lässt sich durch eine Fallstudie oder durch einen 
Intelligenztest besser erfassen als durch eine Gruppendiskussion. Es 
bietet sich an, im Auswahlverfahren unterschiedliche methodische An-
sätze zu kombinieren (Prinzip der Multimethodalität), da so die Prog-
nosegüte des Gesamtverfahrens gesteigert werden kann. Ein und das-
selbe Anforderungsmerkmal kann mit verschiedenen Methoden erfasst 
werden, so z. B. die Teamkompetenz in einer Gruppendiskussion und 
in einem Verhaltensbeschreibungsinterview. In einem Assessment-
Center sollte beispielsweise jedes Merkmal durch mindestens zwei Ver-
fahren erfasst werden; pro Simulationsübung sollten nicht mehr als drei 
bis vier Merkmale erfasst werden, um die Beobachterinnen und Be-
obachter nicht zu überfordern. 

Diskussion unter Diversitätsgesichtspunkten 
Die meisten Untersuchungen zum Adverse Impact und zur Fairness in 
der Personalauswahl stammen aus den USA. Mittlerweile liegen zu die-
sem Forschungsfeld zahlreiche Meta-Analysen112

112 z. B.Roth et al., 2001 

 und Überblicksarti-
kel113

113 z. B.Lindsey et al., 2013 

 vor. Ethnische Subgruppenunterschiede werden darin üblicher-
weise anhand des Effektstärkenmaßes Cohen´s d beschrieben114

114 Cohen, 1988 

Cohen´s d als Maß für  

Mittelwertunterschiede 

Cohen´s d dividiert die zwischen zwei Gruppen bestehende Mittelwert-
differenz durch die mit den Stichprobenumfängen gewichtete 
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Standardabweichung der Messwerte in den Gruppen115

115 Roth et al., 2001, S. 299 

. Damit werden 
Mittelwertdifferenzen in Standardabweichungseinheiten ausgedrückt. 
Ein d von 1,0 bezeichnet somit eine Mittelwertdifferenz, die genau der 
Merkmalsstreuung innerhalb der Gruppen und damit einer Standardab-
weichungseinheit entspricht. Das Vorzeichen wird dabei üblicherweise 
so verwendet, dass ein positives d für ein besseres Abschneiden der Ma-
joritätsgruppe steht, ein negatives dagegen für das bessere Abschneiden 
der Minoritätsgruppe. Die Verwendung von Cohen´s d als Indikator für 
Subgruppenunterschiede hat gegenüber Unterschieden in Erfolgs- oder 
Durchfallquoten den Vorteil, dass Cohen´s d unabhängig von willkür-
lich festsetzbaren Selektionsquoten ist116

116 Roth et al., 2001, S. 299 

. Gemäß der üblichen Konven-
tion gilt ein d ab 0,20 als kleine Effektstärke, ab 0,50 als mittlere und 
ab 0,80 als große Effektstärk117. 

117 Bortz & Döring, 1995, S. 568 

Subgruppenunterschiede 

sind abhängig von der 

Auswahlmethode 

Für die Methodenzusammenstellung in einem Auswahlverfahren sollte 
man unter Diversitätsgesichtspunkten wissen, dass die verschiedenen 
Verfahren unterschiedlich große ethnische Subgruppendifferenzen ge-
nerieren:  

Die höchsten Unterschiede zwischen Majoritäts- und Minoritätsgrup-
pen wurden nicht etwa bei den eher durch subjektive Faktoren beein-
flussbaren „weichen" Auswahlverfahren wie Interviews oder Simulati-
onsübungen festgestellt, sondern bei den objektiven „harten" kogniti-
ven Fähigkeitstests („Intelligenztests"118

118 vgl. die Metaanalyse von Roth et al., 2001 

). Bei Assessment-Centern 
sind die d-Werte für Subgruppenunterschiede demgegenüber nur bei 
mittlerer Effekthöhe119

119 vgl. die Metaanalyse von Dean, Bobko & Roth, 2008 

. Für Persönlichkeitstests ergeben sich die nied-
rigsten d-Werte120

120 vgl. die Metaanalyse von Foldes, Duehr & Ones, 2008 

. Die folgende Übersicht veranschaulicht die zentra-
len Ergebnisse dieser Forschungsrichtung: 
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Abbildung 5a: Mittelwertunterschiede im Abschneiden verschiedener ethnischer Gruppen in Ab-

hängigkeit vom Auswahlverfahren (Höft, Stumpf & Ambiel, 2016) 

Abbildung 5b: Mittelwertunterschiede im Abschneiden verschiedener ethnischer Gruppen in 

Abhängigkeit vom Auswahlverfahren (Höft, Stumpf & Ambiel, 2016) 

Stumpf, Leenen & Scheitza121

121 Stumpf, Leenen & Scheitza, 2017 

 untersuchten das mehrstufige Auswahl-
verfahren für den höheren Polizeidienst in NRW. Ihre Studie zeigt, dass 
Bewerber mit Migrationshintergrund beim kognitiven Fähigkeitstest 
(d=0,62), beim Rechtschreibtest (d=0,55) und beim AC (d=0,34) signi-
fikant schlechter abschneiden. Bereits 25% der Bewerbenden mit Mig-
rationshintergrund scheiden bei den beiden Testverfahren aus, bei den 
Bewerbenden ohne Migrationshintergrund sind dies nur 9%. Die Er-
gebnisse sind dabei stark abhängig von der Art des Migrationshinter-
grundes: Bewerbende mit ausländischer Staatsangehörigkeit schneiden 
am schlechtesten ab, während Bewerbende mit deutscher Staatsange-
hörigkeit und einem deutschen Elternteil am nächsten an die Leistung 
der Bewerbenden ohne Migrationshintergrund herankommen. Die 
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Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen sowie eingebürgerte Deutsche 
liegen mit ihren Leistungen zwischen diesen beiden Gruppen. 

Die "sprachliche Ladung" 

als Ursache für  

Subgruppeneffekte 

Wie ist zu erklären, dass objektiv ausgerichtete Verfahren wie Intelli-
genztest besonders starke Unterschiede zwischen ethnischen Subgrup-
pen produzieren? Outtz und Newman122

122 Outtz und Newman, 2010 

 haben zur Erklärung ethnischer 
Subgruppeneffekte ein Modell entwickelt, das insbesondere Umwelt-
variablen (sozioökonomischer Status, familiäre Entwicklungsumge-
bung, gesellschaftliche Bildungschancen, ...) sowie kulturelle und iden-
titätsbildende Faktoren (Werte, soziale Selbst- und Fremdkategorisie-
rung, ...) berücksichtigt. In Europa dürfte der Faktor Sprache besonders 
wichtig sein. In ihrer Untersuchung zur Personalauswahl der niederlän-
dischen Polizei fanden De Meijer et al.123

123 De Meijer et al., 2006 

, dass die Beherrschung der 
holländischen Sprache mehr Varianz im Abschneiden beim Auswahl-
verfahren erklärt als Bildungsunterschiede und Ethnizität. Dies hat mit 
der sprachlichen Ladung ("verbal load") zu tun, die zahlreiche Intelli-
genzmessverfahren aufweisen. Besonders deutlich ist das bei der Erfas-
sung verschiedener Komponenten der verbalen Intelligenz z. B. über 
das Bilden von Wortanalogien. Aber dies kann auch andere Facetten 
der Intelligenz betreffen, zu deren Erfassung sprachliche Informationen 
z. B. in Aufgabenanleitungen verwendet werden.  

Die "kulturelle Ladung" als 

Ursache für  

Subgruppeneffekte 

Wie in Abschnitt "2.3.1. Grundbegriffe einer kultursensiblen Personal-
auswahl" bereits angesprochen, beeinflussen also explizite und impli-
zite Sprachanforderungen im Auswahlverfahren die Chancen von Mi-
noritätsangehörigen im Vergleich zu Majoritätsangehörigen. Folglich 
sollten die verbalen Anforderungen im Auswahlverfahren streng auf 
das Ausmaß beschränkt werden, das die spätere berufliche Tätigkeit er-
fordert und zudem möglichst wenig die Erfassung anderer nicht-verba-
ler Anforderungsmerkmale beeinflussen. Neben der sprachlichen La-
dung ist gerade im Hinblick auf kognitive Fähigkeitstests auch die kul-
turelle Ladung des Verfahrens durch implizit verwendete kulturelle An-
nahmen zu beachten. Die in die Tests eingehenden Bilder oder Karika-
turen können oftmals nur vor dem Hintergrund einer kulturellen Sozia-
lisation in der Mehrheitsgesellschaft verstanden werden.  

Fallbeispiel 4 In einem Auswahlverfahren wird in einem Test zur Merkfähigkeit für 
eine begrenzte Zeit das Bild eines Arbeitsschreibtischs gezeigt. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten haben die Aufgabe, möglichst viele der 
auf dem Foto erkennbaren Gegenstände zu benennen. Bei der Auswer-
tung zeigt sich, dass auf dem Foto auch verschiedene Grußpostkarten 
zu Ereignissen wie Geburtstag oder Hochzeitsjubiläum zu sehen waren. 
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Kandidatinnen und Kandidaten mit einem griechischen oder türkischen 
Familienhintergrund kennen solche Grußpostkarten häufig gar nicht. 

Gestaltungsmöglichkeiten 

bei der  

Durchführungssprache 

Bei der Ausgestaltung des Auswahlverfahrens ist auch die Durchfüh-
rungssprache zu beachten. Wird die Durchführungssprache von Teil-
nehmenden nicht gut genug beherrscht, so birgt dies die Gefahr, dass 
sie ein gefordertes Verhalten nicht zeigen, weil sie sich in der Durch-
führungssprache nicht sicher genug fühlen. Obermann124

124 Obermann, 2018, S. 460 

 berichtet von 
einem von der EU installierten Verfahren, bei dem jeder Teilnehmende 
das Verfahren in einer von ihm zu wählenden Fremdsprache absolvie-
ren muss, um so Vorteile für Muttersprachler zu verhindern. Eine an-
dere Möglichkeit zur Wahrung der Chancengleichheit stellt dar, dass 
das Auswahlverfahren in einer frei wählbaren Sprache durchgeführt 
werden kann. Dies ist z. B. in einem Assessment-Center der Offiziers-
auswahl beim Schweizer Militär der Fall. Melchers & Annen125

125 Melchers & Annen, 2010 

 fanden 
hier kaum Leistungsunterschiede zwischen der deutschsprachigen Ma-
jorität und den italienisch- oder französischsprachigen Minoritäten. Um 
sprachliche Verzerrungen zu reduzieren, konnten hier alle Aufgaben in 
jeder der drei Sprachen absolviert werden.  

Bei den typischen Auswahlverfahren in einer deutschsprachigen Be-
hörde wird diese Art der Mehrsprachigkeit des Verfahrens kaum zu re-
alisieren sein, da es in Deutschland im Gegensatz zur Schweiz nur eine 
Amtssprache gibt und sehr gute Deutschkenntnisse im öffentlichen 
Dienst zwingend erforderlich sind. Sprachliche Unzulänglichkeiten 
müssen im Verfahren aufgedeckt werden und sie können ggfs. auch zur 
Ablehnung von Kandidatinnen und Kandidaten führen. Was allerdings 
vermieden werden sollte, ist, dass z. B. in einem Test zur Erfassung der 
numerischen Intelligenz die unterschiedliche Sprachkompetenz das Er-
gebnis beeinflusst. Diese Problematik lässt sich durch Verwenden einer 
einfachen und klaren Sprache in allen Materialien und im gesamten 
Auswahlverfahren verringern; auch längere Vorbereitungszeiten auf z. 
B. AC-Übungen können hier hilfreich sein. Weiterhin könnten hier 
Sprachcoachs eingesetzt werden, die bei sprachlichen Unklarheiten zur 
Seite stehen und Verständnisprobleme klären können. Sprachcoachs 
können also einen Beitrag dazu leisten, dass nicht-sprachliche Kompe-
tenzen unverzerrt erfasst werden.  

Stereotype Threat Als "Stereotype-Threat" wird das Phänomen bezeichnet, dass sich Per-
sonen in Testsituationen von Stereotypisierungen bedroht fühlen und 
zwar unabhängig davon, ob sie tatsächlich stereotypen Beurteilungen 
ausgesetzt sind. Allein die Angst vor einer stereotypen Beurteilung (z. 
B. „Angehörige der sozialen bzw. ethnischen Kategorie X sind weniger 
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klug") bindet Ressourcen und kann zu einer Leistungseinbuße füh-
ren126

126 Schmader & Johns, 2003; Steele, 1997 

. Ein probates Gegenmittel127

127 Eschenbach et al., 2014 

 könnte sein, vor und während des 
Auswahlverfahrens deutlich zu machen, dass Diversität gewollt ist und 
kulturelle Vielfalt geschätzt wird. Der Einsatz von Sprachcoachs mit 
Migrationshintergrund könnte hierfür als Beleg gelten. Dem Stereo
type-Threat wirkt auch entgegen, wenn bei der Besetzung der Durch-
führungsfunktionen (Interviewende, AC-Beobachtende, ...) auf kultu-
relle Diversität geachtet wird.  

Umgang mit  

Vorauswahlkriterien 

Bei der Vorauswahl anhand der Bewerbungsunterlagen ist darauf zu 
achten, klare, sachlich begründete Kriterien festzulegen, wobei zu prü-
fen ist, ob diese bei Minoritäten zu Nachteilen führen können. Dies pas-
siert typischerweise, wenn ein Verhalten erwartbar unterstellt wird, das 
nicht in jedem kulturellen Umfeld als normal angesehen wird, wie z. B. 
das Vorlegen eines Schwimmzeugnisses. Hier muss man sich Gedan-
ken machen, wie diese Anforderung auch von Gruppen erfüllt werden 
kann, in denen diese Kompetenz nicht selbstverständlich erworben oder 
bescheinigt wird, z. B. durch das Anbieten von Vorbereitungskursen, in 
denen ein Schwimmzeugnis abgelegt werden kann. 

Anonymisierte  

Bewerbungsverfahren 

In diesem Kontext sind auch anonymisierte Bewerbungsverfahren hilf-
reich128

128 Krause et al., 2012 

, die ohne Namen und Foto der Kandidatinnen und Kandidaten 
auskommen. Hinweisreize zur sozialen Kategorisierung (z. B. auslän-
disch klingende Namen) reduzieren die Chancen, überhaupt zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden129

129 Kaas & Manger, 2012 

. Fotos können einen 
sog. Attraktivitätseffekt auslösen, der besagt, dass attraktive Bewer-
bende kompetenter erscheinen als weniger attraktive Bewerbende130

130 Marlowe, Schneider & Nelson, 1996; Barrick, Shaffer & De Grassi, 2009 

. 
Da man davon ausgehen kann, dass Schlüsselreize wie z. B. Hautfarbe, 
Haare oder Kleidung die Attraktivitätswahrnehmung beeinflussen, ist 
dies auch unter Diversitätsgesichtspunkten problematisch.  

Handlungsempfehlungen 
Diversität fördern ohne die 

Validität zu reduzieren 

Da die Auswahl der Erhebungsmethoden Diversitätseffekte auslösen 
kann, kommt der Frage, wie man Leistungsunterschiede im Auswahl-
verfahren zwischen ethnischen Subgruppen reduzieren kann, ohne die 
Validität des Verfahrens maßgeblich zu beeinträchtigen, eine besondere 
Bedeutung zu. Als zielführend bei der Lösung des Dilemmas werden 
folgende Maßnahmen betrachtet131. 

131 Ployhart & Holtz, 2008; de Soete, Lievens & Druart, 2012 
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• Es sollten verstärkt simulationsorientierte Verfahren wie Assess-
ment-Center-Übungen oder Arbeitsproben eingesetzt werden, an-
stelle von oder in Ergänzung zu kognitiven Fähigkeitstests oder abs-
trakten sprachlichen Orthographie- und Grammatiktests. So emp-
fehlen Stumpf, Leenen & Scheitza132

132 Stumpf, Leenen & Scheitza, 2017 

 für das Auswahlverfahren der 
Polizei anstatt des abstrakten Rechtschreibtests die schriftliche 
Kommunikationsfähigkeit über eine Arbeitsprobe zu erfassen, bei 
der ein Protokoll über eine auf Video aufgezeichnete Situation an-
zufertigen ist.  

• Die Nähe der Auswahlverfahren zu den tatsächlichen Berufsanfor-
derungen ist eine weitere wichtige Stellschraube: mehr Realitäts-
nähe führt zu geringeren Subgruppendifferenzen. Dies gilt sowohl 
für die Realitätsnähe der Aufgaben (Stimulus Fidelity: z. B. Vi-
deosequenzen kritischer beruflicher Interaktionssituationen statt 
Textschilderungen) als auch für die Realitätsnähe des dadurch aus-
gelösten Kandidatenverhaltens (Response Fidelity: z. B. komplexe 
Verhaltensreaktionen ermöglichen statt einfachem Ankreuzen von 
Antwortalternativen). 

• Für die berufliche Leistung irrelevante Varianzanteile im Auswahl-
verfahren sollten möglichst verringert werden: Hierzu gehört neben 
der sensiblen Handhabung der kulturellen Ladung des Verfahrens 
(z. B. Bilder, Karikaturen, vorausgesetztes kulturelles Wissen, ...) 
insbesondere die Verringerung sprachlicher Anforderungen, soweit 
diese für die Erfassung eines Anforderungsmerkmals und/oder die 
Bewährung am Arbeitsplatz irrelevant sind. Zu empfehlen sind z. B. 
eine Reduktion der sprachlichen Anforderungen im kognitiven Fä-
higkeitstest und die Nutzung sprachfreier Verfahren der Intelligenz-
messung (Matrizentest, Zahlenreihen). 

• Es sollte eine einfache und klare Sprache in allen Materialien und 
im gesamten Auswahlverfahren gewählt werden und es sollte genü-
gend lange Vorbereitungszeiten auf AC-Übungen geben, um sprach-
lich bedingte Verständnisprobleme zu reduzieren.  

• Sprachcoachs mit Migrationshintergrund könnten eingesetzt wer-
den, um bei sprachlichen Unklarheiten zur Seite zu stehen und Ver-
ständnisprobleme zu klären, sofern es sich um die Erfassung von 
Anforderungsmerkmalen jenseits der sprachlichen Fähigkeiten han-
delt (z. B. numerische Intelligenz, logisches Denken).  

• Die Durchführungsfunktionen (Interviewende, AC-Beobachtende, 
...) sollten kulturell divers besetzt werden, um den Bewerbenden 
deutlich zu machen, dass kulturelle Vielfalt willkommen ist, und um 
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Befürchtungen zu entkräften, dass man als Teilnehmende mit Mig-
rationshintergrund schlechter bewertet werden könnte.  

• Schon bei der Vorauswahl sollten die Auswahlkriterien kultursensi-
tiv ausgestaltet werden. Dabei ist zu beachten, dass im Beamtenrecht 
grundsätzlich gilt: Die Festlegung der Auswahlkriterien für den zu 
besetzenden Dienstposten orientiert sich am jeweiligen Statusamt, 
das ausgeschrieben wurde und zu besetzen ist.  

• In Teilen des Verfahrens (z. B. der Bewertung der Bewerbungsun-
terlagen) sollten anonymisierte Unterlagen genutzt werden, die ohne 
kritische Schlüsselreize wie Namen oder Fotos auskommen.  

2.3.5. Auswertung von Daten, Beobachtung, Interpretation, 
Bewertung – der subjektive Faktor im Auswahlverfahren 

Dieser Abschnitt befasst sich mit Verfahren wie Interviews und Asses-
sment-Centern, bei denen die Datenauswertung und -interpretation 
komplexer ist.  

Grundlagen 
Vom Verhalten zur  

Beurteilung 

Typisch für Interviews und simulationsorientierte Verfahren ist, dass 
ausgehend vom Antwortverhalten im Interview oder vom gezeigten 
Verhalten in einer Assessment-Center-Übung eine Beurteilung zu tref-
fen ist. Das Urteil kann dabei quantitativ in Form einer Einstufung auf 
einer mehrstufigen Ratingskala (z. B. sehr wenig bis sehr stark ausge-
prägt) erfolgen und/oder in Form einer differenzierten qualitativen Be-
schreibung der spezifischen Merkmalsausprägung (gezeigte produktive 
Verhaltensweisen bzw. Stärken, gezeigte unproduktive Verhaltenswei-
sen bzw. Schwächen). Zwischen dem tatsächlichen Verhalten des Be-
werbenden und der Beurteilung liegt dabei ein komplexer Beobach-
tungs- und Beurteilungsprozess, der nicht nur kognitiv informationsver-
arbeitende Anteile, sondern auch emotionale und motivationale Facet-
ten aufweist.  

Zwei Wege zur Reduktion 

von Urteilsverzerrungen 

Dieser Beobachtungs- und Beurteilungsprozess ist fehleranfällig im 
Hinblick auf all jene Verzerrungen, die in Abschnitt 2.1 beschrieben 
wurden: Stereotype, Vorurteile oder Beobachtungsfehler wie der Halo-
Effekt oder implizite Persönlichkeitstheorien können hier das Urteil be-
einflussen und fehlleiten.  

Um solche Verzerrungen zu reduzieren, sind grundsätzlich zwei Wege 
aussichtsreich: 
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Standardisierte Abläufe und Instrumente 
Vorteile der  

Standardisierung  

„Grundsätzlich diversity-gerecht ist das eignungsdiagnostische Grund-
prinzip der Standardisierung. Stereotype greifen umso mehr Raum, je 
mehr Deutungsspielräume existieren. Strukturierte Interviews sind we-
niger anfällig für einen Bias als unstrukturierte Interviews. (...) Zusätz-
lich zur Strukturierung sollten für ein Eignungsinterview nicht nur Fra-
gen vorbereitet werden, sondern auch beispielhafte Bewertungen mög-
licher Antworten"133

133 Kersting & Ott, 2016, S. 688 

. Zur Standardisierung gehört z. B. die Trennung 
zwischen Beobachtung und Beurteilung, wobei die Beobachtungen (z. 
B. Antworten im Interview, gezeigtes Verhalten im Rollenspiel) mittels 
Beobachtungsbögen genau zu dokumentieren sind. Nach der Beobach-
tung findet die Beurteilung statt, wobei verhaltensverankerte Beurtei-
lungsskalen eingesetzt werden. Die Verhaltensverankerungen sind aus 
den Anforderungsmerkmalen abgeleitet und entsprechen den situa-
tions- und verfahrensspezifischen Verhaltensfestlegungen, wie sie in 
"2.3.3. Von der Anforderungsanalyse zur Bestimmung der Anforde-
rungsmerkmale und -kompetenzen" beschrieben wurden.  

Verfahrensspezifische Trainings 
Verfahrensspezifische 

Trainings  

In solchen Trainings werden die Durchführenden zum einen mit den 
Spezifika des Auswahlverfahrens vertraut gemacht (z. B. Beobach-
tungs- und Beurteilungsinstrumente, ...). Zum anderen werden metho-
deninhärente Fallstricke (z. B. Suggestivfragen in Interviews) und 
Wege zur Optimierung der Zuverlässigkeit und Validität der Beurtei-
lung behandelt. Für das Beobachtertraining bei Assessment-Centern 
unterscheiden Höft und Melchers134

134 Höft und Melchers, 2010 

 folgende Ansätze: 

Fehlertraining 
Typische Beurteilungsfehler (Halo-Fehler, Ähnlichkeitsfehler, ...) wer-
den thematisiert und Vermeidungsstrategien besprochen;  

Verhaltensbeobachtungstraining 
Behandelt wird eine möglichst verzerrungsfreie Protokollierung von 
Verhalten und eine Verbesserung der Beobachtungsleistung;  

Bezugsrahmentraining 
Im Zentrum steht die Vermittlung eines gemeinsamen Bezugsrahmens 
für jedes Anforderungsmerkmal, indem z. B. Videobeispiele bewertet 
und diskutiert werden, mit dem Ziel, ein gemeinsames Verständnis auf-
zubauen, was gute, mittlere oder schwache Ausprägungen eines Anfor-
derungsmerkmals sind. 
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Diskussion unter Diversitätsgesichtspunkten 
Der verzerrende Effekt von Stereotypen im Beobachtungs- und Bewer-
tungsprozess besteht insbesondere darin, dass die Aufmerksamkeit auf 
klischeehafte Besonderheiten gelenkt wird und möglicherweise ein Er-
wartungs-Bestätigungs-Effekt eintritt. Stereotype verhindern eine 
nüchterne und umfassende Berücksichtigung aller aufgabenrelevanten 
Eigenschaften und Merkmale der Bewerbenden und blockieren die not-
wendige individuelle Prüfung der Kandidaten. Eine Gegenmaßnahme 
könnte sein, die Kommunikation zwischen den Beurteilenden in der Be-
obachtungssituation zu verhindern, so dass unabhängige Beobachtun-
gen und Bewertungen zustande kommen und solche Kategorisierungen 
nicht ausgetauscht werden. Wenn bei einem der Beurteilenden ein Ste-
reotyp aktiviert wird, so sollte ein systematisches und standardisiertes 
Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumentarium die Aufmerksamkeit 
wieder zurück zur Verhaltensbeobachtung und den verhaltensnah kon-
kretisierten Anforderungsmerkmalen lenken. Zudem sollten alle Beur-
teilenden hinsichtlich der gängigen Verzerrungstendenzen geschult 
sein, so dass sie kritisch und distanziert mit diesen stereotypen Vorstel-
lungen umgehen können. 

Isomorphe Attributionen Weiterhin können kulturelle Fehlattributionen einer angemessenen Be-
urteilung von Bewerbenden mit Migrationshintergrund im Weg stehen. 
Ziel ist hier, zu isomorphen Attributionen zu gelangen, also das Verhal-
ten so zu interpretieren, wie es Mitglieder der Kultur tun würden, in der 
der Akteur sozialisiert wurde. Isomorph zu attribuieren, setzt interkul-
turelles Wissen voraus und wird zudem dadurch erschwert, dass auch 
Bewerber und Bewerberinnen mit einem familiären Migrationshinter-
grund nicht nur in einem einzigen kulturellen Bezugssystem ausge-
wachsen sind. Bei der Beurteilung ist es wichtig, eine Vorstellung da-
von zu bekommen, aus welchen Orientierungssystemen die Bewerben-
den Konzepte übernehmen, um sie nicht völlig falsch zu interpretieren.  

Im Folgenden werden einige Beispiele zu kulturellen Fehlattributionen 
aufgeführt. 

Fallbeispiel 5 Eine junge Kandidatin mit einem Masterabschluss einer ukrainischen 
Hochschule in Wirtschaftsökonomie erscheint zum Vorstellungsge-
spräch in einem farblich auffälligen Kostüm, zu dem sie High-Heels 
trägt. Die Gleichstellungsbeauftragte macht dazu in der Auswertungs-
runde der Auswahlkommission eine spitze Bemerkung.  

Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in der Personalaus-
wahl laufen Gefahr, bestimmte Indikatoren unreflektiert aus dem Blick-
winkel eigener Kulturerfahrungen zu interpretieren: Ein lascher Hände-
druck zeugt dann von fehlendem Selbstbewusstsein, das Vermeiden 
von Blickkontakt von Unsicherheit; eine sich-klein-machende 
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Körperhaltung kann als fehlendes Selbstbewusstsein, eine starke Kör-
perspannung als ‚machohaftes Gehabe‘ und ein auffälliges Kostüm mit 
High-Heels als taktloses Ausspielen weiblicher Reize wahrgenommen 
werden.  

Die Gefahr kultureller Fehlattributionen existiert nicht nur im unüber-
sichtlichen Bereich des nonverbalen Verhaltens, sondern auch bei der 
Interpretation verbaler Äußerungen, wie die folgenden zwei Fallbei-
spiele zeigen:  

Fallbeispiel 6 Auf die Frage nach der beruflichen Motivation sagt ein Bewerber (die 
Eltern sind als Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen): „Mein 
Vater hat mir geraten, Verwaltungsbeamter zu werden. Das ist hier in 
Deutschland ein sehr angesehener Beruf". Ein Mitglied der Auswahl-
kommission interpretiert diese Aussage als "unerwachsen, geradezu 
kindlich". Er erwarte, dass ein Bewerber sich ein eigenes Urteil über 
den von ihm geplanten Berufsweg bilde und sich nicht auf das Urteil 
des Vaters verlasse.  

Fallbeispiel 7 Im Rollenspiel bekommt eine Bewerberin namens Belita Garcia Lopez 
die Aufgabe, mit einem Arbeitskollegen ein Klärungsgespräch über 
seine zu häufigen Privatgespräche mit dem Handy zu führen. Sie trifft 
auf einen Rollenspieler, der auf ihren Versuch eines Klärungsgesprächs 
sehr abweisend reagiert. Die Bewerberin versucht vor allem, einen Zu-
gang zu dem Kollegen auf der Beziehungsebene zu finden. Mit einer 
offenen Kritik an seinem Telefonverhalten hält sie sich etwas zurück. 
Ein Beobachter der Auswahlkommission kritisiert, die Bewerberin 
habe deutliche Schwächen in der klaren Kommunikation von Kritik ge-
zeigt. 

Verstärkt wird die Beurteilungsproblematik in diesen Fällen möglich-
erweise noch dadurch, dass im Beurteilungsbogen explizit Verhaltens-
konkretisierungen als positiv aufgeführt wurden wie: „spricht Kritik an 
dem Telefonverhalten klar an" oder im ersten Beispiel: „nennt Gründe 
für seine Berufswahl, bei denen deutlich wird, dass er sich eigene Ge-
danken gemacht hat". Wie sollten Beurteilende nun mit diesen Schwie-
rigkeiten umgehen? 

Die Fähigkeit, isomorph zu attribuieren, setzt Kulturwissen voraus, 
wird also durch interkulturelle Vorbereitungstrainings positiv beein-
flusst. Mitglieder in Auswahlkommissionen können dann einordnen, 
dass die versöhnliche Geste „Hand-aufs-Knie" oder das Vermeiden ex-
pliziter Kritik der Beziehungsstabilisierung dient oder dass in Kulturen 
mit höherer Machtdistanz und Familienorientierung das Wort des Va-
ters erhebliche orientierende Funktion besitzt. 
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Solche Erkenntnisse vermeiden unreflektierte negative Bewertungen 
des Kandidatenverhaltens und ermöglichen den Blick auf die gezeigten 
positiven Ansätze. 

Dies könnte zu einer differenzierteren Gesamtbeurteilung führen: So 
könnte eine Interviewerin oder ein Interviewer bei der Frage nach der 
beruflichen Motivation den von einer Familienkultur geprägten Grund 
erst einmal anerkennen und dann nach weiteren Gründen fragen. Oder 
die Wahrnehmungen und Einschätzungen der Beurteilenden könnten 
im Feedbackgespräch zum Abschneiden im Rollenspiel an Belita Gar-
cia Lopez zurückgemeldet werden. Es könnte sich zeigen, dass Frau 
Lopez zu einem späteren Zeitpunkt diese Kritik durchaus formuliert 
hätte und dem Aufbau der Beziehung zunächst nur Priorität gegeben 
hatte. 

Handlungsempfehlungen 
Um die Wirkung von Stereotypen und typischen Urteilsverzerrungen 
wie Halo- oder Ähnlichkeitseffekt zu reduzieren, empfiehlt sich der 
Rückgriff auf ein systematisches und standardisiertes Beobachtungs- 
und Beurteilungsverfahren mit verhaltensverankerten Beurteilungsska-
len. Zudem sind die Durchführenden verfahrensspezifisch zu schulen 
und so mit dem Auswahlinstrumentarium, typischen Beurteilungsfeh-
lern, dem Vorgehen bei der Verhaltensbeobachtung und dem grundle-
genden Anforderungsverständnis vertraut zu machen. Unter Diversity-
Gesichtspunkten reicht dies aber nicht aus. Die Überlegungen zu den 
kulturellen Fehlattributionen haben gezeigt, wie wichtig eine kulturelle 
Sensibilisierung derjenigen Personen ist, die für das Auswahlverfahren 
Verantwortung tragen. Dies betrifft die Durchführenden, also z. B. In-
terviewer und Interviewerinnen oder AC-Beobachterinnen und Be-
obachter, die interkulturelles Wissen aufbauen sollten, um ethnozentri-
sche Interpretationen zu vermeiden. Das betrifft aber auch die Entwick-
ler dieser Verfahren, die gerade bei der Verhaltensoperationalisierung 
der Anforderungsmerkmale interkulturelle Sensibilität mitbringen müs-
sen. Diese interkulturelle Sensibilität ergänzt das grundlegende Wissen, 
dass Entwickler in Bezug auf die Diversitätsthematik haben sollten, so 
beispielsweise zur Abhängigkeit ethnischer Subgruppengunterschiede 
von der jeweiligen Auswahlmethode. Auf dieses grundlegende Wissen 
zielt die hier vorliegende Arbeitshilfe ab. 
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Folgende Abbildung veranschaulicht diese Empfehlungen: 

Abbildung 6: Förderung von Validität und Kultursensibilität bei Beobachtung und Beurteilung 

Weiterhin sollten die Durchführungsfunktionen kulturell heterogen zusammengesetzt 
werden, nicht nur um dem Stereotype-Threat entgegenzuwirken (vgl. "2.3.1. Grund-
begriffe einer kultursensiblen Personalauswahl - Stereotype"), sondern auch um in den 
Auswahlgremien mehrere kulturelle Blickwinkel zur Geltung zu bringen.  

2.3.6. Entscheidungsfindung und Rückmeldung 

Grundlagen 
Arten der  

Entscheidungsfindung 

Wenn mehrere Verfahren zum Einsatz kommen, müssen die Einzeler-
gebnisse integriert werden, um zu einer abschließenden Entscheidung 
zu gelangen. In der Personalauswahl ist dies in der Regel die Entschei-
dung „Einstellen ja/nein" (vgl. hier die Anlage mit dem Personalaus-
wahlbeispiel). Das "Rohmaterial" für diese Entscheidung sind Bewer-
tungen aus den Einzelverfahren, die in verschiedenen Formen vorliegen 
können: als quantitative bzw. numerische Bewertungen (z. B. bei simu-
lationsorientierten Verfahren), als qualitative Beschreibungen (z. B. zu 
positiven und negativen gezeigten Verhaltensweisen in einem Rollen-
spiel) oder als Normwerte (z. B. hat beim Intelligenztest besser abge-
schnitten als 85% der Normstichprobe). Mögliche Herangehensweisen 
zur Entscheidungsfindung sind135: 

135 Höft & Goerke, 2019 

Klinische Urteilsbildung 
Dies geschieht über eine intuitive Verknüpfung von Einzelinformatio-
nen. Typisch ist hier die Beobachterkonferenz bei einem Assessment-
Center: Die Leistungen der Teilnehmenden werden von den 
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Beobachterinnen und Beobachtern im Rahmen einer moderierten Dis-
kussionsrunde besprochen und die Entscheidungen zu allen Kandida-
tinnen und Kandidaten werden jeweils im Konsens getroffen. 

Statistisch-mechanische Urteilsbildung 
Zur Entscheidung gelangt man hier mittels eines vorab festgelegten Al-
gorithmus, der festlegt, wie die Einzelurteile zu einem Gesamtwert zu 
verrechnen sind. Dabei können Gewichtungen für unterschiedliche An-
forderungsmerkmale oder Verfahren vorgegeben werden, die z. B. aus 
statistischen Vorhersagemodellen abgeleitet oder per Expertenbeurtei-
lung ermittelt werden. 

Mischform 
Hier ist in der Regel das statistische-mechanische Urteil der Startpunkt 
für eine Konsensdiskussion der Beobachterinnen und Beobachter. 

Bei Assessment-Centern wird zumeist die oben beschriebene Misch-
form verwendet, gefolgt von der reinen klinischen Urteilsbildung; die 
statistisch-mechanische Urteilsbildung wird am seltensten eingesetzt136

136 Höft, Obermann & Becker, 2014 

 
Gemäß der Metaanalyse von Kuncel137

137 Kuncel et al. 2013 

 weist die Mischform auch die 
beste Prognosequalität auf.  

Diskussion unter Diversitätsgesichtspunkten 
Standardisierung als  

Mittel gegen die Wirkung 

von Stereotypien 

Grundsätzlich kann auch das Gesamturteil in einem Verfahren durch 
kulturelle Fehlattributionen oder durch Stereotype beeinflusst werden. 
Auch hier bildet die Standardisierung ein wirksames Gegenmittel: „Zur 
Standardisierung gehören auch – ganz im Sinne der DIN 33430138

138 DIN, 2016 

 – 
vorab festgelegte Regeln, wie die einzelnen Verfahrensergebnisse (z. 
B. die Bewertung der Leistung im Vorstellungsinterview sowie die 
Leistung im Intelligenztest) zu einem Gesamturteil integriert wer-
den"139. 

139 Kersting & Ott, 2016, S. 688 

Gute Moderation der  

Entscheidungsdiskussion 

reduziert  

Stereotypenwirkung 

Am stärksten ist die Verzerrungsgefahr, wenn eine klinische Urteilsbil-
dung angestrebt wird und die Diskussion der Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger nicht gekonnt moderiert wird. Dann können 
wenig fundierte Wahrnehmungen und unzulässige Beurteilungen (z. B. 
wie sich eine Kandidatin beim Mittagessen verhalten hat oder welcher 
subjektive Eindruck durch das Blickverhalten eines Kandidaten ent-
standen ist) ungehindert in die Diskussion einfließen und diese sogar 
prägen, wenn sie nur dominant genug eingebracht werden. Eine gute 
Moderation muss dafür sorgen, dass solche Beiträge keinen Raum 
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gewinnen, indem sie zeigt, dass diesen die Basis in konkreten und aus-
wahlrelevanten Verhaltensbeobachtungen fehlt.  

Handlungsempfehlungen 
• Für die Bildung des Gesamturteils ist eine Mischform aus statis-

tisch-mechanischer Urteilsbildung und klinischer Urteilsbildung an-
zuraten. Mit einem statistisch berechneten Gesamturteil als Aus-
gangspunkt sollte eine konsensorientierte, ergebnisoffene und kom-
petent moderierte Gruppendiskussion zur Entscheidungsfindung 
stattfinden.  

• Personen, die die Moderation übernehmen, sollten moderationstech-
nisch gut ausgebildet und zudem auch interkulturell geschult sein.  

• Bei der Festlegung der Gewichte, mit der die einzelnen Auswahl-
wahlergebnisse in das Gesamturteil eingehen, sollten Validitätsge-
sichtspunkte, aber auch Diversitätsaspekte berücksichtigt werden. 
Wie stark z. B. die Ergebnisse eines kognitiven Fähigkeitstestes, 
die in der Regel starke Subgruppenunterschiede produzieren, in das 
Gesamturteil eingehen, muss ebenso festgelegt werden wie das Ge-
wicht für ein minderheitenfreundliches Kriterium wie „Mehrspra-
chigkeit". 

2.3.7. Evaluation und Qualitätssicherung 

Grundlagen 
Evaluation und  

Qualitätssicherung als 

zentraler Standard 

Nach den Standards des Arbeitskreises Assessment-Center e.V.140

140 Standards des Arbeitskreises Assessment-Center e.V., 2016, S. 13 

 
kommt der Evaluation und der Qualitätssicherung eines Personalaus-
wahlsystems eine entscheidende Bedeutung zu, denn dies stellt den 
nachhaltigen Nutzen des Verfahrens sicher. Dies umfasst Probeläufe 
und Pilotdurchführungen, mit denen geprüft wird, ob zentrale Anforde-
rungen zur Gestaltung der Verfahrenselemente wirksam umgesetzt 
sind. Bei häufiger Wiederholung oder großen Teilnehmerzahlen ist eine 
umfassende empirische Evaluation des in Anwendung befindlichen 
Verfahrens anzustreben. Generell formuliert diese Forderung auch die 
Personalauswahl-DIN 33430141. 

141 DIN, 2016 

Aspekte der Evaluation Bei der Evaluation ist die Güte des Verfahrens insbesondere auf die fol-
genden schon in Abschnitt „2.2. Professionell gestaltete Auswahlver-
fahren“ aufgeführten Aspekte hin zu überprüfen: 

• Die kriterienbezogene (und damit prognostische) Validität des Ver-
fahrens (inwieweit kann das Verfahren angestrebte Erfolgskriterien 
vorhersagen, z. B. die zukünftige Leistung als Führungskraft). 
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• Die innere Struktur des Verfahrens, z. B. dessen Reliabilität (mit 
welcher Genauigkeit misst das Verfahren) oder Konstruktvalidität 
(misst das Verfahren das, was es messen soll). 

• Die soziale Validität des Verfahrens im Sinne der Akzeptanz des 
Verfahrens bei den Bewerberinnen und Bewerbern, und 

• die Fairness des Verfahrens und inwieweit dieses unter Diversitäts-
gesichtspunkten angemessen ist. Hierzu gehört insbesondere die 
Frage, inwieweit erhebliche ethnische Subgruppenunterschiede im 
Auswahlverfahren vorliegen. 

Methoden der  

Akzeptanzmessung 

Die Evaluation stellt je nach Schwerpunkt unterschiedlich große me-
thodische Herausforderungen. Bei Fragen der Akzeptanz ist die metho-
dische Schwelle nicht so hoch, denn hierzu gibt es validierte Werk-
zeuge. Trifft das Auswahlverfahren bei den Teilnehmenden nur auf 
schwache Akzeptanz, so führt dies z. B. leicht zu einer negativen Wahr-
nehmung der auswählenden Organisation. Jedes Auswahl-Assessment 
erfüllt neben der Hauptfunktion der Auswahl noch zahlreiche weitere 
Funktionen, z. B. die der Selbstpräsentation der Organisation gegen-
über den Bewerbenden. Als externes Auswahl-Assessment stellt es zu-
dem die Organisation auf dem Arbeitsmarkt dar und erfüllt so eine 
Public-Relations-Funktion142

142 Gierschmann, 2005, S. 375 

. Die Akzeptanz wirkt sich aus auf das 
Verhalten der Bewerbenden in der Auswahlsituation, auf Einstellungen 
gegenüber dem betreffenden Arbeitgeber und auf die Entscheidung, ein 
Stellenangebot tatsächlich anzunehmen. Die Erfassung der Akzeptanz 
erfolgt über eine Befragung der Bewerbenden. Zu diesem Zweck wur-
den die kostenfreien Akzept!-Fragebögen von Kersting143

143 Kersting 2010 

 entwickelt. 
Je nach Assessmentart gibt es den Fragebogen in vier Varianten: für 
Assessment-Center (Akzept!-AC), für Interviews (Akzept!-I), für Leis-
tungstests (Akzept!-L) und für Persönlichkeitstests (Akzept!-P). 
 

Herausforderungen der  

kriterienbezogenen  

Validierung 

Methodisch herausfordernd ist die Evaluation der kriterienbezogenen 
Validität, die der Frage gilt, ob sich Kandidaten später am Arbeitsplatz 
bewähren werden oder ob sie Potenzial für weiterführende Aufgaben 
wie z. B. Führungsaufgaben haben. Als Kriterien kommen hierbei bei-
spielsweise Leistungskriterien (z. B. die Leistungsbeurteilung durch 
Vorgesetzte) oder Aufstiegskriterien (Beförderung, Gehaltszuwachs) in 
Betracht. 

Methodische Herausforderungen144

144 Obermann, 2018, S. 354ff. 

 sind dabei: 
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Aussagekraft der verwendeten Bewährungskriterien 
Hier geht es darum, inhaltlich passende Merkmale für beruflichen Er-
folg zu definieren, die zudem objektiv und reliabel messbar sind. Sinn-
voll ist es, Verhalten und berufliche Leistung durch Personen bewerten 
zu lassen, die das Leistungsverhalten möglichst nah, unmittelbar und 
direkt erleben. Außerdem dürften solche Bewertungen überlegen sein, 
die ohne Konsequenzen für alle Beteiligten sind, da reale Auswirkun-
gen von Bewertungen z. B. zu Beschönigungstendenzen führen können. 
Weiterhin dürfte es sinnvoll sein, zur Sicherung der Reliabilität der Kri-
terienmessung ein vorgängiges Bewertungstraining für die Beurteilen-
den durchzuführen.  

Kriterienkontamination 
Diese liegt vor, wenn Erfolgskriterien definiert werden wie z. B. Beför-
derungsentscheidungen, die aber dann direkt von dem Prädiktor, also 
dem Ergebnis des Auswahlverfahrens, beeinflusst werden und somit 
nicht unabhängig von diesem sind. Dann kommt es zu erheblichen sta-
tistischen Zusammenhängen, die aber trivialer Natur sind. Wenn bei-
spielsweise in einer Organisation eine Beförderung in eine Führungs-
position nur dann möglich ist, wenn ein Assessment erfolgreich absol-
viert wurde, dann ergibt sich ein hoher Zusammenhang zwischen dem 
Prädiktor „Abschneiden im Assessment" und dem Kriterium „Beförde-
rung in Führungsposition". In so einem Fall müsste man dann auf ein 
anderes Bewährungskriterium zurückgreifen, das nicht kontaminiert ist.  

Selbsterfüllende Prophezeiung 
Ein erfolgreich absolviertes Auswahlverfahren kann die Selbstwirk-
samkeitsüberzeugung145

145 Bandura, 1997 

 der Kandidaten und Kandidatinnen anheben, 
was sich positiv auf die Arbeitsmotivation und die Zielerreichung aus-
wirkt146

146 Locke & Latham, 2002 

 und somit auch auf die Bewährung am Arbeitsplatz. Ursächlich 
für die höhere Ausprägung von Bewährungskriterien wären damit nicht 
die im Assessment festgestellten Kompetenzen der Kandidaten, son-
dern die durch das positive Assessment-Ergebnis angehobene Selbst-
wirksamkeitsüberzeugung erfolgreicher Kandidatinnen und Kandida-
ten.  

Varianzeinschränkung 
Üblicherweise werden nur diejenigen Personen eingestellt, die das Aus-
wahlverfahren bestehen. Für eine Validierungsstudie liegt damit so-
wohl hinsichtlich des Prädiktors „Abschneiden im Assessment" als 
auch oftmals im Bewährungskriterium eine reduzierte Varianz vor. 
Dies führt zu einer Unterschätzung der wahren Korrelation zwischen 
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Prädiktor und Kriterium, was aber durch statistische Korrekturberech-
nungen ausgeglichen werden kann147. 

147 Höft, 2014 

Diskussion unter Diversitätsgesichtspunkten 
Produziert das Verfahren 

einen Adverse Impact? 

Bei der Evaluation eines Auswahlverfahrens sollte zunächst untersucht 
werden, inwieweit das Verfahren einen Adverse Impact produziert und 
damit Personen mit Migrationshintergrund im Gesamtverfahren 
schlechter abschneiden als Personen ohne Migrationshintergrund. Dies 
erfordert, dass entsprechende sozio-demographische Daten der Bewer-
benden differenziert erhoben werden. In der Untersuchung von Stumpf, 
Leenen & Scheitza148

148 Stumpf, Leenen & Scheitza, 2017 

 konnte etwa der Migrationshintergrund genauer 
erfasst werden, indem ausländische Staatsbürger, im Lebenslauf einge-
bürgerte Deutsche, Spätaussiedler und per Geburt Deutsche mit einem 
oder zwei ausländischen Elternteilen unterschieden wurden. Sinnvoll 
sind auch weitere Daten wie z. B. zur Muttersprache oder die zugehö-
rige Generation im Migrationsverlauf.  

Subgruppenunterschiede 

und Fairness 

Um dann in einem nächsten Schritt Aussagen über die Fairness zu ge-
winnen, benötigt man, wie bei der Behandlung des Cleary-Modells dar-
gelegt, Daten über die Bewährung in der Position, für die ausgewählt 
wurde. Dies bedeutet: man muss Erfolgskriterien festlegen und diese 
messen (z. B. Vorgesetzten- oder Kollegenbeurteilung, Erfolg beim 
Abschneiden in Ausbildungsmaßnahmen, ...). Dabei ist Sorge zu tra-
gen, dass die Kriterienmessung selbst wiederum nicht durch einen Bias 
verzerrt wird. Erst wenn solche Messdaten vorliegen (z. B. nach zwei 
oder drei Jahren Beschäftigung in der Zielposition), kann man die Be-
währungsdaten zum Abschneiden im Auswahlverfahren in Relation 
setzen, und so nicht nur Aussagen zur kriterienbezogenen Validität ab-
leiten, sondern auch dazu, ob das Verfahren bezogen auf unterschiedli-
che kulturelle Gruppierungen fair ist. 

Handlungsempfehlungen 
• Es sollten empirische Untersuchungen zur kulturellen Fairness des 

Auswahlverfahrens durchgeführt werden. Dies ist nur möglich, 
wenn soziodemografische Daten zur kulturellen Herkunft der Be-
werbenden erhoben werden. Da diese Daten aber im üblichen Be-
werbungsprozess mit gutem Grund nicht zu Personalauswahlzwe-
cken erhoben werden dürfen, sollte die Bewerbenden um Mitwir-
kung gebeten werden und diese Daten auf freiwilliger Basis erhoben 
werden. Jeglicher Gebrauch dieser Daten ist ausschließlich be-
stimmt für die Evaluation des Auswahlverfahrens, für die Personal-
auswahlentscheidung dürfen diese Daten in keiner Weise herange-
zogen werden.  
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• Die Akzeptanz des Auswahlverfahrens sollte durch Befragungen der 
Teilnehmenden mittels geeigneter Befragungsmethoden erhoben 
werden (z. B. durch das Akzept!-Instrumentarium). Weiter sollte 
analysiert werden, wie die Akzeptanz bei Bewerbenden mit Migra-
tionshintergrund im Vergleich zu Bewerbenden aus der Majorität, 
ausgeprägt ist: Mit welchen Verfahrenskomponenten haben Perso-
nen mit Migrationshintergrund aus subjektiver Sicht Schwierigkei-
ten? Wo gibt es Verständnisprobleme? Waren die zeitlichen Vorga-
ben ausreichend? Empfinden sie die sprachliche Aufbereitung der 
Verfahren als klar und eindeutig? 

• Es sollte analysiert werden, wie Bewerbende aus Minderheiten im 
Verfahren im Vergleich zu den Bewerbenden aus der Majoritäts-
gruppe abschneiden: Gibt es Unterschiede im Hinblick auf das Ab-
schneiden im Gesamtverfahren? Wird beim Gesamtverfahren das 
Adverse-Impact-Ratio von 80% unterschritten? Gibt es Unter-
schiede im Hinblick auf das Abschneiden bei einzelnen Verfahrens-
komponenten? Wie groß sind diese Unterschiede? Was kann man 
daraus ableiten, um das Verfahren so zu verändern, dass die Unter-
schiede kleiner werden, ohne die Validität des Verfahrens zu beein-
trächtigen? 

• Daten zur kriterienbezogenen Validität und damit zu den Bewäh-
rungskriterien in der späteren beruflichen Tätigkeit sollten erhoben 
werden und diese sollten in Relation zu dem Abschneiden im Aus-
wahlverfahren gesetzt werden, um so begründete Rückschlüsse auf 
die Fairness des Verfahrens ziehen zu können. Sprechen die Ergeb-
nisse für mangelnde Fairness, dann sollten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Fairness abgeleitet werden. 
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Fiktives Beispiel eines Auswahlverfahrens in der  

Bundesverwaltung 
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3.1. Einführung in ein fiktives Beispiel 

Dieser Teil enthält eine beispielhafte Darstellung eines Auswahlverfah-
rens im Rahmen einer externen Stellenausschreibung in der Laufbahn-
gruppe des gehobenen Dienstes in der Bundesverwaltung. Die Darstel-
lung soll beispielhaft Schritte bei Auswahlverfahren und das hierbei 
eingesetzte Instrumentarium verdeutlichen. 

Vielfalt des  

Instrumentariums 

Das hier dargestellte Verfahren wurde als ein Beispiel aus einer Viel-
zahl von möglichen Verfahren in der Bundesverwaltung gewählt. Die 
Beschreibung soll vor allem die Vielfältigkeit der möglichen Auswahl-
schritte und des hierbei eingesetzten Test-Instrumentariums in einem 
Auswahlverfahren des öffentlichen Dienstes hervorheben.  

Die Bundesverwaltung gestaltet ihre Verfahren bedarfsangepasst und 
in eigener Verantwortung jeder ausschreibenden und auswählenden Be-
hörde. Insgesamt ist daher die Heterogenität der Verfahren zu beachten, 
die der jeweiligen Behörde eine Vielzahl von Instrumenten und Abläu-
fen ermöglicht. Die Wahl und Ausgestaltung des Verfahrens obliegt der 
jeweiligen einstellenden Behörde grundsätzlich in eigener Verantwor-
tung. Gleichwohl sind Verfahrensgrundsätze sowie allgemein gültige 
Rechtsgrundlagen behördenübergreifend einzuhalten. Ein Beispiel für 
einen solchen Verfahrensgrundsatz ist die vorgeschriebene Beteiligung 
von Interessenvertretungen und Gremien. 

Die Ausrichtung des gewählten Personalauswahlverfahrens in der Be-
hörde orientiert sich an der jeweiligen Funktion bzw. ausgeschriebenen 
Stelle. Ein Blick in die Ausschreibungen der Bundesverwaltung, wie 
sie auf dem Stellenportal unter www.service.bund.de veröffentlicht 
werden, macht diese Vielfalt der Verfahrensmöglichkeiten deutlich. 
Dieses Internetangebot wird vom Bundesverwaltungsamt (BVA) her-
ausgegeben. 

Weitere Informationen 
Stellenportal „Stellen im öffentlichen Dienst“: www.Service.Bund.de
Talentgewinnungs-Website der Bundesregierung: www.Wir-sind-Bund.de

3.2. Gesamtablauf 

Der Gesamtablauf eines Auswahlverfahrens umfasst die Vorbereitung 
der Stellenausschreibung bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens. 
Dies wird im Folgenden überblickshaft dargestellt:  

http://www.service.bund.de/
http://www.wir-sind-bund.de/
https://www.service.bund.de/Content/DE/Home/homepage_node.html
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3.2.1. Vorbereitung einer Stellenausschreibung  

Welche Schritte sind bis zur Veröffentlichung einer Stellenausschrei-
bung erforderlich? 

• Stellensituation und Funktionensoll prüfen, 
• Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln sicherstellen 
• Anforderungsprofil beschreiben, 
• Arbeitsplatzbeschreibung erstellen,  
• Arbeitsplatzbewertung vornehmen, 
• Stellenbeschreibung formulieren ggf. mit einem Hinweis darauf, 

dass Bewerbungen von Interessierten aller Nationalitäten erwünscht 
sind,  

• Abstimmung mit Interessenvertretungen und Gleichstellungsbeauf-
tragten 

• Onlinebewerbungsbogen erstellen, 
• formale Kriterien für Vorauswahl festlegen usw. 

3.2.2. Veröffentlichung einer Stellenausschreibung und Er-
fassung der Eingänge 

• Bekanntgabe / Veröffentlichung an geeigneter Stelle z.B. Bund.de, 
Internetseite, Interamt; Versand an Geschäftsbereichs-Behörden zur 
dortigen Veröffentlichung 

• Einrichtung des Auswahlgremiums  
• Erfassung und Sichtung eingehenden Bewerbungen sowie Prüfung 

formaler Kriterien;  
• Erstellung der Bewerbungsübersicht ggf. samt Ranking nach festge-

legten Vorauswahlkriterien (z.B. Abschlussnote von notwendigen 
Bildungsabschlüssen oder Dauer der geforderten Berufserfahrung);  

• Einladung der geeigneten Bewerberinnen und Bewerber, ggf. nach 
Vorauswahl anhand festgelegter Kriterien 

3.2.3. Gestaltung eines Auswahlverfahrens  

Instrumentarium eines  

Assessment-Centers 

Durchführung eines, ggf. mehrtägigen, Assessment-Centers (AC), mit 
verschiedenen Bestandteilen wie beispielweise 

• Schriftliche Aufgabe, 
• Einzelvortrag bzw. Präsentation, 
• Gruppendiskussion, 
• Gesprächssimulation bzw. Rollenspiel, 
• Postkorb, 
• Einzelinterview. 

https://verwaltung.bund.de/
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Nach Ablauf kann für diejenigen, die nicht zur Teilnahme an einer wei-
teren Auswahlstufe eingeladen werden, ggf. ein Feedbackgespräch er-
folgen.  

Verkürztes  

Auswahlverfahren 

Durchführung eines verkürzten Auswahlverfahrens – bei beispiels-
weise pandemiebedingten besonderen Rahmenbedingungen mit Be-
standteilen wie z. B: 

• Einzelvortrag oder Gesprächssimulation oder schriftliche Aufgabe  
• Einzelinterview 

Hierbei ist festzulegen, welches Verfahren wann und zu welchem 
Zweck angewandt wird. Es ist vorab zu prüfen, welche Kompetenzen 
mit welchem Verfahrensschritt geprüft werden sollen, beispielsweise 
Sozialkompetenz, Organisationsgeschick oder Führungsverhalten. 

3.3. Die Auswahlkommission – Aufgaben und Zusam-
mensetzung 

Für die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern soll ein paritätisch 
besetztes Auswahlgremium eingerichtet werden, welches die Auswahl-
entscheidung trifft. Die Zusammensetzung des Auswahlgremiums ist 
zu dokumentieren. Die gemeinsame Beurteilung durch das Gremium 
soll ergebnisbeeinflussende - insbesondere persönliche - Wahrneh-
mungs- und Beurteilungstendenzen (Beurteilungsfehler) einzelner Per-
sonen bzw. Mitglieder der Auswahlkommission vermeiden. Zu den 
Aufgaben des Gremiums gehören: 

• die Vorbereitung und Durchführung von Auswahlverfahren und  
• die Entscheidung für eine geeignete Bewerberin oder einen geeig-

neten Bewerber. 

Das Auswahlgremium ist zu einem vertraulichen und datenschutzkon-
formen Umgang mit allen Informationen über das Personalauswahlver-
fahren verpflichtet. Bei seiner Zusammensetzung sollte darauf geachtet 
werden, dass die Mitglieder des Gremiums über Erfahrungen mit Per-
sonalauswahlverfahren verfügen und die fachlichen und inhaltlichen 
Anforderungen an den Dienstposten bzw. dem Arbeitsplatz beurteilen 
können. Zudem ist – soweit möglich – eine paritätische Besetzung der 
Auswahlkommission gem. § 7 BGleiG sicherzustellen.  

Die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Interessenvertretung 
(Schwerbehindertenvertretung und Personalvertretung) nehmen eine 
beratende Funktion wahr und achten bei der Durchführung des 
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Verfahrens auf die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben aus ihrer je-
weiligen Vertretungsrolle heraus. 

Empfehlung zur  

Zusammensetzung der 

Auswahlkommission 

Empfohlen wird i.d.R. eine Besetzung des Auswahlgremiums mit: 

• einer Vertreterin oder einem Vertreter der Dienststelle  
(grundsätzlich Personalreferat); 

• ggf. eine weitere beobachtende Vertreterin oder ein weiterer be-
obachtender Vertreter der Dienststelle 
(Personalreferat) 

• ein bis zwei Vertreterinnen oder Vertretern der jeweiligen Organi-
sationseinheit, in der die Stelle zu besetzen ist (Bedarfsträger);  

Daneben nehmen Vertreterinnen und Vertreter der Interessenvertretun-
gen im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse beobachtend am Aus-
wahlverfahren teil und sind nicht Teil der Auswahlkommission: 

• einer Vertreterin oder einem Vertreter des Personalrats;  
• der Gleichstellungsbeauftragten und  
• ggf. einem Mitglied der Schwerbehindertenvertretung. 

Qualifizierungs- 

möglichkeiten 

Zudem wird empfohlen, dass Mitglieder, die in Auswahlgremien tätig 
sind, an entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen sollten 
(beispielsweise Beobachterschulungen). Auch Fortbildungen bzw. 
Schulungen zur Ausbildung oder Optimierung von interkulturellen 
Kompetenzen bei Mitgliedern des Auswahlgremiums sollen in Betracht 
gezogen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der vorgenannte Per-
sonenkreis in der Lage ist, kulturelle Unterschiede bei Bewerberinnen 
und Bewerbern wahrzunehmen und angemessen zu bewerten, d.h. dass 
sich etwaige Besonderheiten – sofern sie nicht relevant für die ausge-
schriebene Stelle sind – nicht nachteilig im Bewerbungsverfahren aus-
wirken sollen.  

3.4. Konkretes Beispiel eines Verfahrens  

Als Beispiel wird ein Auswahlverfahren zur Besetzung einer Stelle in 
der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes (Einzelverfahren) darge-
stellt. Der Fokus der Darstellung liegt auf dem Assessment-Center (AC) 
als zentralem Element des Verfahrens. Dieses AC ist in zwei wesentli-
che Verfahrensschritte unterteilt, wobei nach dem ersten Teil bereits 
eine Vorauswahl stattfindet. Im Rahmen des AC werden die im Anfor-
derungsprofil der Stellenausschreibung geforderten Kompetenzen ge-
prüft, in diesem Verfahren vor allem: 

• Persönliche Kompetenz 
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(z.B. mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit)  
• Fachliche Kompetenz 

(z.B. Qualifikation und Erfahrungen) 
• Methodenkompetenz 

(z. B. Organisations- und Problemlösungskompetenz, analytisches 
und strategisches Denken) 

• Sozialkompetenz 
(z. B. Kommunikations-, Team-, Kooperations-, Kritik- und Kon-
fliktfähigkeit) 

Überprüfbarkeit von  

Bewertungskriterien 

Die Bewertung erfolgt nach Festlegung von „Verhaltensankern“, wel-
che im Vorgespräch zwischen den Kommissionsmitgliedern bespro-
chen werden, um eine Einheitlichkeit der Erwartungen und damit auch 
bestmögliche Angleichung der Erwartungshaltungen der Kommissi-
onsmitglieder herzustellen. Als Grundsatz gilt, dass Bewertungen auf 
der Grundlage operationalisierter, beobachtbarer und nachprüfbarer 
Bewertungskriterien zustanden kommen. Im Verfahren werden die für 
die Stelle erforderlichen Kompetenzen auf diese Weise abgeprüft und 
deren Beurteilung kann später verglichen und dokumentiert werden. 

3.4.1. Erster Teil des Verfahrens 
Der erste Teil bzw. Auftakt des Verfahrens besteht in einem maximal 
eintägigen Assessment-Centers, das üblicherweise als Präsenzverfah-
ren durchgeführt wird. Im Ausnahmefall (z.B. in der pandemiebeding-
ten Lage / zu „Corona-Zeiten“) kann das Verfahren auch verkürzt als 
Remoteverfahren im Videokonferenzformat stattfinden. Auch ein kog-
nitiver Eignungstest in Präsenz oder als Online-Format kann vorab ge-
nutzt werden. Folgende Bestandteile sind weiterhin üblich im „Instru-
mentenkasten“ eines Assessment-Centers: 

Schriftliche Aufgabe 
Beispiele für eine schriftliche Aufgaben ist die Vorbereitung einer Ge-
sprächsnotiz, eine Leitungsvorlage oder eines Sprechzettels für die Ab-
teilungs- oder die Hausleitung einer Behörde. Hierbei sollen u.a. ver-
waltungstechnische Grundkenntnisse abgefragt werden. 

Zu ermittelnde Kompetenzen: 
• Fachkompetenz, 
• Methodenkompetenz (hier: Strukturiertheit), 
• persönliche Kompetenz (schriftliche Ausdrucksfähigkeit und Be-

lastbarkeit). 
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Gruppendiskussion 
Die Gruppendiskussion ist ein mögliches AC-Modul bei hoher Anzahl 
von Bewerberinnen und Bewerbern, bei geringeren Zahlen entfällt die-
ser Verfahrensschritt bzw. dieses Instrument.  
Dauer: ca. 20-30 Minuten, je nach Gruppengröße 
Inhalt: eine freie Aufgabenstellung ohne Rollenzuweisung, wobei die 
Vorgaben der Diskussion rein inhaltlicher Natur sind, beispielsweise 
orientiert an der Frage der künftigen Positionierung oder Zuweisung zu 
einer Fach-Abteilung. 

Zu ermittelnde Kompetenzen: 
• Persönliche Kompetenzen, 
• Sozialkompetenz, 
• Methodenkompetenz. 

Einzelvortrag/Präsentation 
Vortrag auf Grundlage einer Aufgabenstellung oder eines vorgegebe-
nen Sachverhalts.  
Vorbereitungszeit von ca. 20 bis 60 Minuten (abhängig von der Kom-
plexität) in einem separaten Raum.  
Dauer der Präsentation vor der Kommission: ca. fünf bis fünfzehn Mi-
nuten  
Anforderung: fachgebundenes Szenario, erwartet wird adressatenge-
bundenes Umsetzen von komplexen Fragestellungen. 

Zu ermittelnde Kompetenzen: 
• Fachkompetenz, 
• Methodenkompetenz, 
• persönliche Kompetenzen. 

Gesprächssimulation/Rollenspiel 
Die Zielsetzung der Gesprächssimulation/des Rollenspiels ist, das Ver-
halten der Bewerberin bzw. des Bewerbers in besonderen Interaktions-
situationen zu beobachten. 

Zu ermittelnde Kompetenzen: 
• Soziale Kompetenz (Kooperationsfähigkeit und Teamverhalten, 

Kommunikationsfähigkeit); 
• Methodenkompetenz (Strukturiertheit). 

Die Ausgestaltung des Rollenspiels erfolgt in einer „Eins-zu-Eins“-Si-
tuation, in Form eines situativen Gesprächs. Dem Rollenspiel kommt 
im Assessment-Center eine hohe Bedeutung zu, da es eine große Band-
breite an Prüf-Möglichkeiten bietet und somit eine Vielzahl von 
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Kompetenzen abgeprüft werden können (s.o.). In diesem Modul kön-
nen auch interkulturelle Kompetenzen oder Genderkompetenzen abge-
prüft werden, z. B. indem das Rollenspiel entsprechend ausgestaltet 
wird. 

Abschluss des ersten Teils des Verfahrens: 
Ampelsystem nach  

Evaluierung des ersten 

Teils 

Nach den Stationen des ersten Teils im AC erfolgt eine Pause, sodass 
die Kommission sich beraten und die gewonnenen Eindrücke bewerten 
und auswerten kann. Dabei werden die bisher vorliegenden Ergebnisse 
in einer Bewertungsmatrix festgehalten, um die Transparenz der Urteile 
sicherzustellen und die Leistungen der Bewerbenden gut miteinander 
vergleichen zu können. Die darauf aufbauenden Zwischenergebnisse 
folgen dem Ampelsystem. 

Ampelsystem 

Grün Das Verfahren geht für den / die Bewerbende/n direkt mit dem zwei-
ten Teil des Verfahrens weiter. 

Gelb Die Leistungen der Bewerbenden werden innerhalb der Kommis-
sion nochmals vertieft diskutiert und die Bewerberin oder der Be-
werber erhält ggf. eine Einladung zur Teilnahme am zweiten Ver-
fahrensteil. Hier gilt ein Ermessensspielraum mit ggf. nachfolgender 
Diskussion innerhalb der Kommission. 

Rot Bewerberin oder Bewerber wird abgelehnt und erhält ein Feedback-
Gespräch. 

3.4.2. Zweiter Teil des Verfahrens 
Diejenigen, die nach dem ersten Teil des AC gemäß ihren Ergebnissen 
reüssiert haben, werden zu weiteren Verfahrensschritten wie z. B. ei-
nem Einzelinterview eingeladen. 

Einzelinterview 
Dem Einzelinterview liegt ein strukturierter Interview-Leitfaden mit 
grundsätzlich zwei Teilen zugrunde:  

Zu ermittelnde Kompetenzen: 
• Teil 1 enthält allgemeine Fragen zu Persönlichkeits-, Methoden und 

Sozialkompetenzen wie z.B. dem Umgang mit Stress-Situationen 
bzw. Stress-Stabilität, aber auch Motivation; 

• Teil 2 besteht aus Fachfragen zur Abklärung der Fachkompetenz 
(kann bei Ausschreibungen von Stellen für Generalisten und Gene-
ralistinnen, sog. „Generalistenstellen“ entfallen)  
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Das Einzelinterview dauert insgesamt ca. 45 bis 90 Minuten. 

Abschluss des Assessment-

Centers und Bewertung  

Zum Abschluss des Verfahrens erfolgt eine Dokumentation, die die in 
der Kommission gewonnenen Erkenntnisse und getroffenen Auswahl-
entscheidungen darlegt und begründet. Zu begründen ist auch ein etwa-
iges Ranking bei mehreren von der Auswahlkommission für geeignet 
befundenen Bewerbenden. 
Der stets zu fertigende Auswahlvermerk enthält ggf. ein Ranking mit 
folgenden vier Abstufungen:  

1. Bewerber/-in ist sehr geeignet,  
2. Bewerber/-in ist geeignet  
3. Bewerber/-in ist Nachrücker/-in 
4. Bewerber/-in ist nicht geeignet. 

Nach Abschluss der Bewertung und Beteiligung der Interessenvertre-
tungen im Rahmen der gesetzlichen Mitbestimmungstatbestände er-
folgt eine vorläufige Einstellungszusage oder eine Absage an den Be-
werber bzw. die Bewerberin.
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Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Bedeutung 

Abs. Absatz 

AC Assessment Center 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

Art. Artikel 

BaköV Bundesakademie für öffentliche Verwaltung 

BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

BBG Bundesbeamtengesetz 

BGleiG Bundesgleichstellungsgesetz 

BMI Bundesministerium für Inneres und Heimat 

BVA Bundesverwaltungsamt 

BVerwG Bundesverwaltungsgesetz 

c. a. circa 

d. h. das heißt 

GG Grundgesetz 

IAT Implicit Association Test 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Prof. (em.) Professor (ehemalig) 

SGB Sozialgesetzbuch 

SJT Situational Judgement Test 

z. B. Zum Beispiel 
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Glossar149

149 Teile dieses Glossar orientieren sich an dem Glossar aus den Standards der Assess-

ment-Center Methodik des Arbeitskreises Assessment-Center e.V., 2016 

Adverse Impact 
Adverse Impact liegt vor, wenn Personalentscheidungen im Rahmen 
von Einstellungen oder Beförderungen erheblich unterschiedliche Aus-
wahlquoten zum Ergebnis haben, die zu Lasten der Mitglieder einer so-
zialen Kategorie (z. B. ethnische Gruppe, Angehörige eines Ge-
schlechts, ...) gehen. Als Indikator für „erheblich" („substantial") wird 
in der US-amerikanischen Rechtsprechung bei der Personalauswahl die 
80%-Regel verwendet, nach der Adverse Impact dann vorliegt, wenn 
die Erfolgschancen der Mitglieder einer Minorität weniger als 4/5 der 
Erfolgschancen der Mitglieder der Majorität betragen. 

Akzeptanz 
Gütekriterium bei Auswahlverfahren, auch "Soziale Validität" genannt. 
Akzeptanz bezieht sich auf das individuelle Erleben und Bewerten des 
Assessments, z. B. im Hinblick auf Fairness oder Transparenz. 

Alpha-Koeffizient nach Cronbach 
Reliabilitätsindikator für ein Fragebogen- oder Testverfahren im Sinne 
seiner interner Konsistenz. Ist abhängig von der Stärke des Zusammen-
hangs zwischen den Fragebogen- bzw. Testitems des Verfahrens sowie 
von der Anzahl der Items. 

Anforderungsanalyse 
Mittels der Anforderungsanalyse werden nicht nur die rechtlichen As-
pekte der Stellenbesetzung geklärt (z. B. aus dem Beamtenrecht fol-
gende Vorgaben), sondern vor allem die Kriterien für die Besetzung der 
Stelle / des Dienstpostens vor Durchführung des Auswahlverfahrens 
und Festschreibung im Anforderungsprofil und in der Stellenausschrei-
bung erhoben. Es wird hierbei auch geklärt, welche Merkmale bei der 
Besetzung der Stelle bzw. des Dienstpostens durch die künftige Stelle-
ninhaberin oder den künftigen Stelleninhaber zwingend erforderlich 
und welche ggfs. lediglich fakultativ sind (siehe hierzu Glossareintrag 
„Anforderungsprofil“). 

Anforderungsmerkmal 
Anforderungsmerkmal, auch Beobachtungsmerkmal oder Beurtei-
lungskriterium genannt. Merkmal, in Bezug auf das die Teilnehmenden 
an einem Auswahlverfahren beurteilt werden. Es ist zwischen konstitu-
tiven Merkmalen und nicht-konstitutiven zu unterscheiden. Erstere be-
schreiben die Kriterien des angeforderten Profils von Eignungen und 
Befähigungen, die zwingend erforderlich sind für die Besetzung der 
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ausgeschriebenen Stelle bzw. des Dienstpostens (konstitutive Merk-
male). Zweitere beschreiben wünschenswerte Merkmale (fakultative) 
Merkmale, auch „deklaratorische“ oder allgemeine Merkmale genannt. 

Anforderungsprofil 
Ein Anforderungsprofil wird mittels der Anforderungsanalyse im Vor-
feld der Durchführung eines Auswahlverfahrens erhoben. Hierbei wer-
den seitens des Dienstherrn die Kriterien für die Auswahl der Bewer-
benden festgeschrieben. Das Anforderungsprofil definiert und be-
schreibt die Anforderungsmerkmale, die für die erfolgreiche Ausübung 
des angestrebten Statusamtes bzw. einer beruflichen Stelle erforderlich 
sind bzw. die die künftige Stelleninhaberin oder der künftige Stellenin-
haber erfüllen müssen. Mit der Formulierung des Anforderungsprofils 
sollen Auswahlkriterien explizit bestimmt werden, anhand derer unge-
eignete Bewerber und Bewerberinnen ausgeschlossen und geeignete 
gefunden werden können. Es muss aus der gemäß Anforderungsprofil 
verfassten Stellenausschreibung deutlich hervorgehen, welche Merk-
male obligatorisch für die Besetzung der Stelle bzw. des Dienstpostens 
sind. Diese zwingend im Voraus zu definierenden Kriterien gelten für 
die Dauer des gesamten Auswahlverfahrens. Das vorab festgelegte und 
in der Stellenausschreibung veröffentlichte Anforderungsprofil ist ver-
bindlich: Der Dienstherr ist im Auswahlverfahren hieran gebunden. 
Dies garantiert ebenfalls eine Überprüfbarkeit der Verfahren. 

Anforderungs-Verfahrens-Matrix 
Matrix, in der der Zusammenhang zwischen den Anforderungskriterien 
einerseits und den Verfahren zur deren Erfassung andererseits festge-
halten wird. 

Arbeitsprobe 
Mögliche Methode in einem Auswahlverfahren (z. B. Assessment-Cen-
ter). Bewerber und Bewerberinnen müssen eine Aufgabe bearbeiten, 
die einer tatsächlichen Aufgabe aus dem Tätigkeitsfeld der Zielposition 
entspricht (z. B. Erstellung einer Leitungsvorlage, Erstellung einer Lei-
tungsvorlage, eines Prüfberichtes, Bescheides, etc.).  

Assessment-Center (AC) 
Multimethodales Verfahren zur Potenzial- und Eignungsbeurteilung im 
Rahmen von Personalauswahl- oder Entwicklungsfragestellungen. 
Konstituierendes Element jedes ACs ist die Nutzung von Simulationen 
(z. B. Gruppenaufgaben, Präsentationen/Einzelvorträge oder Rollen-
spiele), bei denen die eignungsdiagnostische Beurteilung durch Verhal-
tensbeobachtungen seitens mehrerer Beobachter oder Beobachterinnen 
erfolgt. Ergänzt werden diese Verhaltenssimulationen durch geeignete 
Test- und Fragebogenverfahren sowie Interviews.  
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Assessorin oder Assessor 
Auch "Beobachter" bzw. "Beobachterin" oder "Beurteilerin" bzw. "Be-
urteiler" (Rater) genannt. An der Durchführung eines ACs beteiligte 
Führungskräfte oder im Bereich der Eignungsdiagnostik geschulte 
Fachkräfte, deren Aufgabe es ist, Verhalten in Simulationsübungen zu 
beobachten und zu bewerten sowie in der abschließenden Beobachter-
konferenz das Gesamtergebnis zu erarbeiten und Entwicklungsempfeh-
lungen zu formulieren. 

Attribution - Begriff 
Der Begriff Attribution oder Attribuierung bezeichnet die Zuschrei-
bung von Eigenschaften, Fähigkeiten oder Erfahrungen sowie von sub-
jektiv angenommenen bzw. vermuteten Ursachen zu Handlungen bzw. 
äußeren Vorgängen und Situationen (Kausalattribuierung). Die Attri-
butionstheorie beschreibt, wie alltägliche intuitive Zuschreibungspro-
zesse für eigenes und fremdes Verhalten dazu dienen, soziale Interakti-
onen besser verstehen und kontrollieren zu können. 

Attribution - kultureller Attributionsfehler 
In Situationen, die den Beobachtenden fremd sind, oder bei der Inter-
pretation des Verhaltens einer Person mit einem fremden kulturellen 
Hintergrund können Schemata verwendet, Annahmen gemacht oder 
Vorstellungen als selbstverständlich vorausgesetzt werden, die aus dem 
eigenen kulturellen Umfeld vertraut sind, die aber nicht überall gültig 
und zutreffend sind. Es kommt zu einem "Transferfehler" oder einem 
"kulturellen Attributionsfehler". 

Attribution – fundamentaler Attributionsfehler 
Das Verhalten eines Menschen in einer spezifischen Situation wird als 
Ausdruck einer inneren Disposition des Handelnden gesehen und auf 
dessen "Persönlichkeit" attribuiert; dabei werden situative Einflüsse 
systematisch unterschätzt. 

Attribution – isomorphe Attribution 
Das Verhalten einer Akteurin oder eines Akteurs wird von einer Person 
so interpretiert wie es die Mitglieder von Kulturen tun würden, in denen 
die Akteurin oder der Akteur sozialisiert wurde. 

Auswahlkommission 
Für das Auswahlverfahren wird ein Auswahlgremium eingerichtet, 
welches die Auswahlentscheidung trifft. Die gemeinsame Beurteilung 
durch das Gremium soll ergebnisbeeinflussende – insbesondere persön-
liche – Wahrnehmungs- und Beurteilungstendenzen (Beurteilungsfeh-
ler) Einzelner bzw. von Mitgliedern der Auswahlkommission vermei-
den. Die Aufgaben der Auswahlkommission umfassen die Vorberei-
tung und Durchführung von Auswahlverfahren sowie die Entscheidung 
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für eine geeignete Bewerberin oder einen geeigneten Bewerber für die 
ausgeschriebene Stelle bzw. den ausgeschriebenen Dienstposten. Die 
Zusammensetzung des Gremiums ist zu dokumentieren. 

Beobachterkonferenz 
Moderierte Konferenz der Beobachter bzw. Beobachterinnen/ Assesso-
rinnen bzw. Assessoren, in der die Ergebnisse der verschiedenen AC-
Verfahrenselemente gesichtet, plausibilisiert, Abweichungen einzelner 
Ergebnisse hinterfragt, Zweifelsfälle besprochen und Entscheidungen 
getroffen bzw. Empfehlungen formuliert werden. Zudem werden ggf. 
die für das Feedback relevanten „Stärken und Schwächen" sowie Ent-
wicklungsmaßnahmen herausgearbeitet. 

Bias – Begriff 
Aus dem Englischen übernommener Begriff für Verzerrungseffekte; als 
Fachterminus der Kognitionspsychologie insbesondere gebräuchlich 
für Verzerrungseffekte bei der kognitiven Verarbeitung von Informati-
onen (beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Beurteilen), aber auch 
für Ergebnisverzerrungen bei sozialwissenschaftlichen Erhebungen o-
der psychologischen Tests. Wird umgangssprachlich neuerdings auch 
vermehrt zur Etikettierung von Voreingenommenheit verwendet. 

Bias – Konstruktbias 
Ein Konstruktbias liegt vor, wenn nicht berücksichtigt wird, dass ein zu 
messendes Konstrukt (z. B. „Autonomie" oder „Kritikfähigkeit") in 
verschiedenen Kulturen unterschiedlich verstanden wird. Messinstru-
mente, die nur jeweils das Konstruktverständnis aus der Perspektive ei-
ner Kultur abdecken, verfehlen das Verständnis anderer Kulturen. 

Bias – Methodenbias 
Ein Methodenbias liegt vor, wenn nicht beachtet wird, dass Erhebungs-
methoden bei Personen mit unterschiedlicher kultureller Sozialisation 
nicht gleichermaßen vertraut, anwendbar oder akzeptiert sind und 
dadurch Verzerrungseffekte entstehen. 

Biografische Verfahren 
Biografische Verfahren sind z. B. Fragebögen oder vergangenheitsori-
entierte Interviews zum bisherigen Lebenslauf oder Interviews zu bis-
her praktizierten erfolgskritischen Verhaltensweisen. Biografische Ver-
fahren gehen von der Idee aus, dass der beste Prädiktor für zukünftiges 
Verhalten vergangenes Verhalten ist. 

Cohen´s d (Effektstärke) 
Dividiert die zwischen zwei Gruppen bestehende Mittelwertdifferenz 
durch die mit den Stichprobenumfängen gewichtete Standardabwei-
chung der Messwerte in den Gruppen. Damit werden 



 GLOSSAR148F 
 

 

Seite 97 
 

Mittelwertdifferenzen in Standardabweichungseinheiten ausgedrückt. 
Ein d von 1,0 bezeichnet z. B. eine Mittelwertdifferenz, die genau der 
Merkmalsstreuung innerhalb der Gruppen und damit einer Standardab-
weichungseinheit entspricht. 

Critical incident Methode 
Methode der Anforderungsanalyse, mit der erfolgskritische Situationen 
erhoben und hierbei auftretende produktive und unproduktive Verhal-
tensweisen ermittelt werden. 

Cut-off-Wert 
Ausprägung einzelner Kompetenzen oder Kriterien, ab der die Teilneh-
mer oder Teilnehmerinnen an einem Assessment bestanden haben. 

DIN 33430 
Norm, die Qualitätskriterien und -standards (insb. der Dokumentation) 
für die berufsbezogene Eignungsdiagnostik beschreibt und hierbei u.a. 
auch Anforderungen an messtheoretisch fundierte Fragebögen und 
Tests definiert. 

Diversität – Begriff 
Diversität, entlehnt vom Begriff „Diversity" (engl.) – „meint: „Unter-
schiedlichkeit" oder „Vielfalt" des in einer Organisation eingesetzten 
Personals. 

Diversität – statistische Diversität 
Statistische Diversität bezeichnet Unterschiedlichkeit im Hinblick auf 
mögliche Unterschiedsmerkmale aller Art, die je nach Aufgabe und 
Umfeld einer Organisation relevant sein können (Körpergröße, Religi-
onszugehörigkeit, Alter). 

Diversität – kulturelle Diversität 
Kulturelle Diversität wird einer Organisation zugeschrieben, deren Be-
legschaft aus kulturell unterschiedlich sozialisierten Mitgliedern be-
steht. "Kulturell divers" ersetzt die nicht mehr zeitgemäß erscheinenden 
Begriffe der ethnischen oder nationalen Diversität. Kulturelle Diversität 
bedeutet nicht, dass Organisationsmitglieder klar unterscheidbaren ho-
mogenen Herkunftskulturen zuzuordnen sind, sondern eher, dass die 
Individuen selbst kulturell divers sind, weil sie in mehreren kulturellen 
Milieus sozialisiert worden sind. 

Eignungsdiagnostik 
Erfassen und Einschätzen der Eignung eines Kandidaten oder einer 
Kandidatin mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen 
Wahrnehmens einer spezifischen Tätigkeit bzw. Aufgabe vorherzusa-
gen. 
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Evaluation 
Überprüfung und Bewertung der Nutzbarkeit des Assessments zur Be-
antwortung der jeweiligen eignungsdiagnostischen Fragestellung. 

Fallstudie 
Englisch: Case Study. Beliebte Aufgabe in Assessment-Centern. Eine 
aufgabenrelevante Situation bzw. Problemlage ist zu analysieren und 
eine hierfür passende Vorgehensweise zu entwickeln. Das Ergebnis 
wird mittels eines standardisierten Auswertungsschemas und der Lö-
sungsprozess mittels Verhaltensbeobachtung (z. B. bei einer Lösungs-
präsentation) ausgewertet.  

Fairness – Begriff  
Gütekriterium von Auswahlverfahren. Nach der US-amerikanischen 
Equal Employment Opportunity Commission ist ein Auswahlverfahren 
fair, wenn etwaige Leistungsunterschiede zwischen Angehörigen unter-
schiedlicher sozialer Kategorien (Ethnie, Geschlecht, ...) im Auswahl-
verfahren den Leistungsunterschieden am Arbeitsplatz entsprechen. Ist 
dies nicht der Fall, so ist das Auswahlverfahren unfair.  

Fairness – Kulturfairness 
Kulturfairness bezieht sich auf die kulturelle Sozialisation von Grup-
pen. Ein Verfahren ist kulturfair, wenn Personen mit unterschiedlicher 
kultureller Sozialisation im Verfahren gleiche Chancen haben. 

Fragebogenverfahren 
Standardisiertes, psychometrisches Verfahrenselement, welches zu-
meist Selbstaussagen zu Persönlichkeitsaspekten erfasst und messtheo-
retisch fundiert ist. 

Gütekriterien 
Die Qualität eignungsdiagnostischer Verfahren wird mit Hilfe inzwi-
schen breit akzeptierter Kriterien beurteilt. Die Gütekriterien werden 
oftmals unterschieden nach Hauptgütekriterien (Objektivität, Reliabili-
tät und Validität) sowie Nebengütekriterien (insbesondere Nutzen bzw. 
Ökonomie, Fairness und Akzeptanz). 

Interkulturelle Kompetenz 
Fähigkeit, in Situationen erfolgreich und angemessen zu handeln, in de-
nen Menschen mit kulturell unterschiedlichem Hintergrund zu berück-
sichtigen sind. 

Interview 
kann im Auswahlverfahren in unterschiedlichem Strukturierungsgrad 
durchgeführt werden. Empfehlenswert sind strukturierte Interviews, die 
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sich an einem Leitfaden mit vorab definierten Fragen orientieren, z. B. 
zur Erfassung motivationaler Aspekte (z. B. Aufstiegsmotivation), mit 
biografieorientierten Fragen im Sinne des Verhaltensbeschreibungsin-
terviews (z. B. "Haben Sie einmal eine Mitarbeiterin oder einen Mitar-
beiter als wenig motiviert erlebt? Wenn ja, was haben Sie dann getan?") 
oder im situativen Interview mit situativen Fragen ("Angenommen, ei-
ner Ihrer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter macht auf Sie einen unmo-
tivierten Eindruck; was würden Sie dann tun?"). 

Interviewer oder Interviewerin 
Für die Personalauswahl geschulte Person, die mit der Durchführung 
von Interviews betraut ist. 

Kultur – Begriff 
Kultur ist vereinfacht ausgedrückt die von einer Gruppe von Menschen 
in ihrem Alltag selbstverständlich unterstellte Sinn- und Bedeutungs-
welt. Darunter ist "die Menge des Alltagswissens, der alltäglichen Prak-
tiken und der diese stützenden Sinnstrukturen zu verstehen, die eine 
große Gruppe von Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt miteinan-
der als ihre soziale Wirklichkeit teilen. Kultur entsteht in einem Pro-
zess, in dem eine Kommunikations- und Handlungsgemeinschaft ihre 
soziale Welt praktisch produziert und reproduziert." 150

150 Leenen 2005, S. 90 

Kulturgebundenheit von Verfahren 
Durch implizit verwendete kulturelle Annahmen erzeugt. Solche An-
nahmen betreffen bestimmte Verhaltensweisen, Kompetenzen oder Ei-
genschaften, die als "normal" und erwartbar gelten, aber nicht in jedem 
kulturellen Umfeld als "normal" angesehen werden. 

Kultursensibilität  
Kultursensibilität ist ein anderer Ausdruck für Interkulturelle Sensibili-
tät. In Auswahlverfahren zeigt sie sich insbesondere in einer aufmerk-
samen Wahrnehmung und Berücksichtigung von in unterschiedlicher 
Sozialisation ausgebildeten Selbstverständlichkeiten (Annahmen, Vor-
stellungen und Verhaltensmustern). 

Migrationshintergrund 
"Zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund zählen alle Personen, die 
die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzen oder die 
mindestens ein Elternteil haben, auf das dies zutrifft. Im Einzelnen ha-
ben folgende Gruppen nach dieser Definition einen Migrationshinter-
grund: Ausländerinnen und Ausländer, Eingebürgerte, (Spät-)Aussied-
lerinnen und (Spät-)Aussiedler, Personen, die durch die Adoption deut-
scher Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, sowie die 
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Kinder dieser vier Gruppen."151

151https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migra-
tion-Integration/Glossar/migrationshintergrund.html

 Eine Person hat nach der hierbei ver-
wendeten Definition einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder 
mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit gebo-
ren wurde (siehe hierzu auch“1.1. Einführung in die rechtlichen Grund-
lagen“). 

Moderator oder Moderatorin 
Prozessverantwortliche bei Assessment-Centern, die einerseits die 
Gruppe der Kandidaten und andererseits die der Beobachter und Be-
obachterinnen bzgl. der einzelnen Aufgaben instruieren, die Be-
obachterkonferenz moderieren sowie eine störungsfreie systematische 
Durchführung des Verfahrens und die Einhaltung der Verfahrensspiel-
regeln sicherstellen. Ein Moderator oder eine Moderatorin schafft damit 
wichtige Voraussetzungen für aussagefähige Ergebnisse. 

Objektivität – Begriff 
Objektivität wird als Grad der Unabhängigkeit der Auswahlergebnisse 
von der Durchführung des Verfahrens und von den am Verfahren be-
teiligten Personen verstanden. 

Objektivität – Auswertungsobjektivität 
Auswertungsobjektivität ist die Unabhängigkeit der ermittelten Daten 
von der Person des Auswertenden. 

Objektivität – Interpretationsobjektivität 
Interpretationsobjektivität ist gegeben, wenn Befunde bzw. Ergebnisse 
des Auswahlverfahrens unabhängig von den Anwendenden gleich aus-
gelegt und daraus die gleichen Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Objektivität – Objektivitätsfehler 
Man spricht von Objektivitätsfehlern, wenn die am Auswahlverfahren 
beteiligten Personen subjektive Eindrücke, Erinnerungen oder Assozi-
ationen mit Beobachtungen vermischen oder zum Ausgangspunkt von 
Beurteilungen machen. Ein klassischer Objektivitätsfehler ist die sog. 
subjektiv wahrgenommene Ähnlichkeit, die bei dem Beobachter oder 
der Beobachterin Gefühle der Sympathie erzeugt und zu (nicht objektiv 
begründbaren) positiveren Beurteilungen führen kann. 

Operationalisierung 
Bestimmt, auf welche Weise ein Anforderungsmerkmal beobachtbar 
und messbar gemacht werden soll. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Glossar/migrationshintergrund.html
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Prognosegüte 
Maß der Aussagekraft des Assessments zur Vorhersage beruflicher Eig-
nung bzw. der Ausprägung von Kriterien beruflichen Erfolgs. 

Qualitätsstandards 
Aussagen, die bestimmte Qualitätsanforderungen an Auswahlverfahren 
stellen, z. B. die Qualitätsstandards des Arbeitskreises Assessment-
Center e.V. / Forum Assessment oder die DIN 33430. 

Reliabilität 
Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit des Erfassens der im Assessment be-
urteilten Anforderungsmerkmale. Reliabilität liegt z. B. vor, wenn bei 
wiederholter Teilnahme der gleichen Kandidatinnen und Kandidaten o-
der bei Zuordnung anderer Beobachterinnen und Beobachter die Ergeb-
nisse vergleichbar sind. 

Rollenspieler oder Rollenspielerin 
Speziell für diese Aufgabe geschulte und vorbereitete Person, die mit 
den Teilnehmenden eines Assessment-Centers im Rahmen definierter 
Rollenanweisungen interagiert und dabei sicherstellt, dass alle Kandi-
daten und Kandidatinnen mit vergleichbaren kommunikativen Anfor-
derungen sowie Reaktionen konfrontiert werden. 

Simulative Verfahren 
Auch Verhaltenssimulationen, Arbeitssimulation oder Übung genannte 
Verfahrenselemente eines Assessment-Centers, in dem das Verhalten 
der sich Bewerbenden von mindestens zwei Personen bewertet wird (z. 
B. Rollenspiel, Präsentation, Gruppendiskussion, Fallstudie, Postkorb). 
Verfahrenselemente, in denen der Simulationscharakter lediglich ge-
dacht erfolgen kann (z. B. "wie würden Sie sich verhalten, wenn...") 
gelten nicht als Verhaltenssimulationen. 

Situative Beurteilungstests 
engl.: Situational Judgement Tests (SJT). Als Text, Audio oder Video 
dargebotene Situation aus dem beruflichen Alltag, zu der die sich Be-
werbenden mittels Auswahl aus mehreren Alternativen angeben sollen, 
was in dieser Situation nach ihrer Ansicht ein geeignetes Verhalten dar-
stellt.  

Sprachgebundenheit des Verfahrens 
Generell können Auswahlverfahren unterschiedlich "sprachlich gebun-
den" sein; sie können z. B. weitgehend ohne Sprache auskommen (z. B. 
bei Intelligenztests in Matrizenform) oder sehr stark sprachlich aufge-
laden sein (z. B. bei Intelligenztests zur verbalen Intelligenz). Sprach-
anforderungen (wie z. B. eine bestimmte Formulierungs- und Aus-
drucksfähigkeit) können im Interview oder in Diskussionsübungen 
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ebenso wie die Elaboriertheit von sprachlichen Wendungen in Arbeits-
anweisungen eine entscheidende Rolle spielen. Generell beeinflussen 
implizite Sprachanforderungen in Auswahlverfahren die Chancen von 
Minoritätsangehörigen im Vergleich zu Majoritätsangehörigen. 

Subject Matter Expert 
Experten bzw. Expertinnen zur Bestimmung der Anforderungen in ei-
nem Tätigkeitsfeld oder einer Zielposition, die im Rahmen von Anfor-
derungsanalysen befragt werden. 

Testleiter oder Testleiterin 
Im Bereich der Eignungsdiagnostik geschulte Fachkraft, die die Teil-
nehmenden bzgl. der Bearbeitung von Test- und Selbsteinschätzungs-
verfahren anleitet, überwacht und diese Verfahren auswertet. 

Testverfahren 
Standardisiertes, psychometrisches Verfahrenselement, welches z. B. 
als Leistungstest bestimmte Leistungsaspekte (z. B. Intelligenz) oder 
als Persönlichkeitstest bestimmte Persönlichkeitsfacetten (z. B. Extra-
version) messtheoretisch fundiert erfasst. 

Validität 
Aussagefähigkeit der Ergebnisse eines Assessments z. B. bezüglich der 
Vorhersage beruflicher Eignung, des Erkennens von Entwicklungspo-
tenzialen oder der Angemessenheit der verwendeten Messverfahren für 
die jeweiligen zugrundeliegenden Anforderungsmerkmale.  

Verfahrenselemente 
Auch "Übungen" oder "Aufgaben" genannt – Einzelbestandteile eines 
Assessment-Centers, z. B. Rollenübung, Gruppendiskussion, Test, Fall-
studie, Interview, Präsentation.  

Verhaltensverankerte Operationalisierungen 
Die Anforderungsmerkmale sowie die verschiedenen Stufen des für ein 
bestimmtes Merkmal im Assessment genutzten Beurteilungsmaßstabes 
werden in Form konkreter Verhaltensbeschreibungen und/oder -bei-
spiele definiert. 

Validitäts-Diversitäts-Dilemma 
Bezeichnet das Problem, dass gerade der Einsatz besonders valider Prä-
diktoren für die spätere berufliche Leistung, wie z. B. von Intelligenz-
tests, erhebliche Subgruppendifferenzen zwischen Majorität und Mino-
ritäten zu Ungunsten der Minorität erzeugt. 
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